
 

4. Empirische Dokumentenanalyse 

 
 

4.1  METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR 

DOKUMENTENANALYSE 
 

Die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit unternimmt eine 
normativ-ontologische Dokumentenanalyse von Materialien aus unter-
schiedlichen Akteurs- und Policy-Ebenen. Die Herangehensweise hat 
zum primären Ziel, die zu untersuchenden Texte „zu verstehen“ im 
Sinne des Ditheyschen ‚hermeneutischen Zirkels‘ (von Alemann 1995: 
200). Dieser geht davon aus, dass einzelne Textbausteine nur im Kon-
text des gesamten Textes und der dazu korrespondierenden Umwelt 
verstanden werden können.  

Die vorgenommenen Klassifikationen sortiert die verschiedenen 
Ebenen nach der jeweiligen institutionellen Ausrichtung und Funktio-
nalität der Akteure und Policies. Sowohl die verschiedenen Ebenen der 
Policies als auch die der Akteure stehen in einem inneren Bezugssys-
tem zueinander: 

 
• Akteursebene 1: Nationalstaat USA 
• Akteursebene 2: Internationale und supranationale Akteure 
• Akteursebene 3: Zivilgesellschaftliche Organisationen und Netz-

werke 
• Akteursebene 4: Ad-Hoc- und prozessorientierte Strukturen (natio-

nal und international) 
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Dem gegenüber stehen ebenfalls vier qualitative Einstufungen der 
Policy-Dokumente: 

 

• Policy-Ebene 1: Rechtsdokumente (verbindlich) 
• Policy-Ebene 2: Leitlinienvorgaben (optional) 
• Policy-Ebene 3: Reden, Fachberichte, Studien, Konferenzberichte 
• Policy-Ebene 4: Programmatische Dokumente (umsetzungsorien-

tiert) 
 

Die Hypothese für die Akteurs- und Policy-Ebene geht davon aus, dass 
beide in einem nichthierarchischen Kontext zueinander angeordnet 
sind, d.h. dass ein verbindliches Rechtsdokument nicht zwingend die 
Grundlage für programmatische Dokumente oder Leitlinienvorgaben 
darstellt, sondern dass die Wirkungsgeschichte innerhalb der Policy-
Ebene auch die umgekehrte Richtung einschlagen kann. 

Um die intersubjektive Kommunizierbarkeit der Analyse zu ge-
währen, habe ich meine Fragestellungen an die Dokumente auf der 
Grundlage folgender von Ulrich von Alemann entwickelten ‚Wahr-
heitskriterien‘ der qualitativen Forschung aufgebaut:28  

 
• Konsistenz, „innere Logik, Schlüssigkeit und Widerspruchsfrei-

heit“ von Dokumenten 
• Korrespondenz: Übereinstimmung von Äußerungen mit anderen 

Diskursteilnehmenden 
• Kommunikative Validierung: dialogische Argumentation über 

konfligierende Interpretationen mit untersuchten Personen oder in-
nerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft (von Alemann 1995: 
204) 
 

Die Materialdichte der anti-trafficking-Dokumente ist vor allem in der 
Zeit nach der UNTOC und des Palermo-Protokolls im Jahre 2000 

                                                             
28  Die Kriterien sind der Methodenbeschreibung Ulrich von Alemanns ent-

nommen, ich habe sie jedoch meinen Forschungsfragen angepasst. 
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beträchtlich, eine Auswahl zu treffen daher unumgänglich. Die dieser 
Arbeit zu Grunde liegenden Materialauswahl wurde anhand der Krite-
rien getroffen, die sich aus den Forschungsfragen ergaben.  

Die Dokumentenauswahl reflektiert also die Kriterien, auf denen 
die Untersuchung basiert: 

 
• Menschenrechtsschutz, 
• Sicherheitspolitik, einschließlich Migration und Prostitution als der 

Sicherheit untergeordneten Diskurse, 
• Akteure/Legitimation, 
• Subjektbildung/Identität gehandelter Menschen. 

 
Der Rahmen der Untersuchung umfasst die Zeitspanne von 1997-2009, 
in der durch die erstmalige Verabschiedung einer international rechts-
verbindlichen Definition von Menschenhandel in der UNTOC im Jahr 
2000 ein vermutlich maßgeblicher Wandel der anti-trafficking-
Politiken stattgefunden hat. Die zeitliche Nähe der UNTOC zu den 
Anschlägen des 11. September 2001 mit den daraus folgenden Versi-
cherheitlichungsstrategien in der internationalen Politik grenzt die 
Auswahl der zu untersuchenden Schlüsseldokumente vor allem auf die 
Zeit um die Jahrtausendwende ein. Diese Auswahl habe ich getroffen, 
um zum einen der ‚Sollbruchstelle‘ im anti-trafficking-Diskurs auf die 
Spur zu kommen mit der Frage, ob der Wandel auf ein singuläres Er-
eignis zurückzuführen ist. Ein weiteres Motiv für die zeitliche Auswahl 
und die der Schlüsseldokumente begründet sich in der Fragestellung 
nach einem möglichen Wandel der Menschenhandelspolitik: Hat er 
stattgefunden und welche Konsequenzen hatte er für das Verständnis 
der Sicherheitspolitik und der Menschenrechtsidee? 

In der praktischen Vorgehensweise hinischtlich der Dokumenten-
analyse habe ich mich von folgendem ‚Handwerkszeug‘ der qualitati-
ven Textuntersuchung leiten lassen: 
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• Reduktion: den Text auf wesentliche Inhalte komprimieren, 
• Explikation: an einzelne Textteile zusätzliches Material herantra-

gen, den Kontext erklären, 
• Strukturierung: formale Ordnungskriterien definieren. 
 
 

4.2    ANTI-TRAFFICKING-POLITIKEN VON  
  1997-2000 

 
Die UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 mit ihrem Abschluss-
Dokument, der „Beijing Platform of Action“, stellt das zentrale Be-
zugsdokument für den politischen Diskurs zu Menschenhandel in der 
zweiten Hälfte der 1990er Jahre dar. Sowohl die EU-Dokumente als 
auch die US-Congres-Resolution sowie das US-Memorandum zur 
Bekämpfung von Menschenhandel beziehen die Motivation zum Han-
deln schwerpunktmäßig auf die Pekinger Aktionsplattform. Daher wird 
zunächst dieses grundlegende Dokument einer Analyse unterzogen. 
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4.2.1 Report of the Fourth World Conference on 
Women, Resolution 1: Beijing Declaration and 

Platform for Action, Beijing 4-15 September 1995 
A/CONF.177/20 

 
Die Weltfrauenkonferenz fand nur zwei Jahre nach der UN-
Weltkonferenz für Menschenrechte in Wien 1993 statt und markierte 
einen wesentlichen Bezugspunkt für künftige UN-Weltkonferenzen, 
die eine globale Stoßrichtung für Menschenrechte beinhaltete. Es war 
bis heute die letzte UN-Weltfrauenkonferenz, sie wurde in den folgen-
den Jahren nur durch thematische UN-Sondergeneralversammlungen 
zu Frauenrechten ergänzt.29 

Während die UN-Menschenrechtskonferenz bereits 1993 Frauen-
handel im Bereich von „Gewalt gegen Frauen“ anspricht, finden sich 
Maßnahmen gegen Menschenhandel als eigenständiges strategisches 
Ziel im Schlussdokument in der Sektion „Gewalt gegen Frauen“.  

Die Pekinger Erklärung formuliert den Oberbegriff „Gewalt gegen 
Frauen“ als Gefährdung von Frieden, Entwicklung und Gleichbehand-
lung und stuft Gewalt gegen Frauen als fundamentale Menschen-
rechtsverletzung ein. 

 
„Violence against women is an obstacle to the achievement of the objectives of 

equality, development and peace. Violence against women both violates and 

impairs or nullifies the enjoyment by women of their human rights and funda-

mental freedoms.“ (Beijing Platform for Action, D, 112) 

 
Die Pekinger „Platform for Action“ widmet dem Menschenhandel ein 
eigenes strategisches Ziel (D, 3) und orientiert sich in dem Titel an 
zwei exponierten UN-Übereinkommen zu Frauenrechten und zur 

                                                             
29  Es fanden 2000 die UN-Sondergeneralversammlungen zu Beijing+5 und 

2005 Beijing+10 statt, die auch Schlussdokumente hervorbrachten, die je-

doch weder im UN-Menschenrechtsregime noch für transnationale NGO-

Menschenrechtsnetzwerke eine Rolle spielen. 
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Unterdrückung von Prostitution und Menschenhandel.30 Auffallend ist 
die Zweifach-Definition von „Trafficking in women “ und der „Vic-
tims of violence due to prostitution and trafficking“, die sich inhaltlich 
überschneiden. Die Übernahme der Formulierungen beider UN-
Konventionen lässt auf einen Verhandlungskompromiss schließen, der 
trafficking sowohl als Menschen-/Frauenrechte thematisiert als auch 
den repressiv-moralischen Zugang der „Ausbeutung der Prostitution 
anderer“ beinhaltet, wie sie durch die umstrittene 49er-Konvention 
verbrieft ist.31  
 
Tabelle 3 

Handlung - 

Mittel - 

Zweck 
prostitution and other forms of commercialized 

sex, forced marriages, and forced labour 

 
Die Maßnahmen zu Opferschutz im Bereich Menschenhandel greift die 
Betonung des Rechtsschutzes von Frauen und Mädchen auf und nimmt 
„forced labour“ als weiteren Zweck von Menschenhandel neben sexua-
lisierten Ausbeutungsverhältnissen auf (130 b.). Damit schließen sie 
den Kreis zur ersten Aufforderung, neben den internationalen Überein-
kommen zu Menschenhandel (dies ist vor allem die sog. 1949er-

                                                             
30  Siehe „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDW)“, 18 December 1979, und die „Convention for 

the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the 

Prostitution of Others“, 2 December 1949. 

31  Zur Darstellung der kontroversen Auseinandersetzung von politischen 

Positionen zur Regelung von Prostitution in der Menschenhandelsdebatte 

siehe Wijers 1997; Venla Roth (2012: 21-42 et al.). 
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Konvention) auch die völkerrechtlichen Standards zu Zwangsarbeit der 
ILO zu ratifizieren. 

Der sicherheitspolitische Diskurs nimmt ausschließlich auf polizei-
liches Handeln Bezug („concerted action by all relevant law enforce-
ment authorities and institutions with a view to dismantling national, 
regional and international networks in trafficking“(d)). Menschenrecht-
liche Prinzipien werden im Zugang zu „job training, legal assistance 
and confidential health care (d)“ für Opfer hervorgehoben. 

Die Pekinger Plattform zeichnet sich durch die Abwesenheit von 
jeglichen migrationspolitischen Forderungen aus. Als Akteure werden 
ausschließlich NGOs und staatliche Behörden genannt, und es fehlen 
jegliche qualitative Zuschreibungen und identitätsstiftende Merkmale 
von gehandelten Menschen. 

 

4.2.2 NGO-Diskurse am Beispiel der niederländischen 

‚Stiftung gegen Frauenhandel‘ 1997 
 

Die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen gab 1996 
eine Studie in Auftrag, die das Ausmaß und die Formen von Frauen-
handel weltweit untersuchen sowie eine Bestandsaufnahme der Strate-
gien gegen Frauenhandel durchführen sollte32. Eine der Wortführerin-

                                                             
32  Dieser Auftrag wurde durch Marjan Wijers und Lin Lap-Chew, beide 

Mitarbeiterinnen der niederländischen Stiftung gegen Frauenhandel, 

durchgeführt und stellte erstmalig einen globalen Überblick von Frauen-

handelspolitiken in den 1990er Jahren dar. Die Ergebnisse der Studie resul-

tierten aus einer Datenerhebung durch Aussenden von Fragebögen mit 

einem Schwerpunkt auf NGOs (von 200 ausgesendeten Fragebögen wur-

den 65 zurückgeschickt). Außerdem wurden angepasste Fragebögen je-

weils an 77 internationale Organisationen geschickt (mit 13 Rückmeldun-

gen) sowie 111 Fragebögen an bilaterale Botschaften (8 Rückmeldungen) 

(Lap-Chew/Wijers 1998: 15). Der gesamte Forschungsprozess fand von 

1995-1997 statt und beinhaltete auch ein Sachverständigentreffen 1996.  
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nen europäischer und internationaler NGOs in den 1990er Jahren war 
die „Stichting tegen Vrouwenhandel“ (STV, Stiftung gegen Frauen-
handel) im niederländischen Utrecht, die auch für die anvisierte globa-
le Studie beauftragt wurde.  

Beide Autorinnen führen in der Einleitung der Studie die Probleme 
der unklaren Definition von Frauenhandel als eines der Hindernisse 
systematischer Datenerhebung an und führen für die Untersuchung die 
folgende Definition ein:  

 

„Trafficking in women: All acts involved in the recruitment and/or transporta-

tion of a woman within and across national borders for work or services by 

means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant posi-

tion, debt bondage, deception or other forms of coercion. Forced labour & 

slavery-like practices: The extraction of work or services from any woman or 

the appropriation of the legal identify and/or physical person of any woman by 

means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant posi-

tion, debt bondage, deception or other forms of coercion.“ (Lap-Chew/Wijers 

1998: 36) 

 
Die zweiteilige Definition baut auf einer Struktur (Handlung, Mittel, 
Zweck) auf, die auch der späteren Palermo-Definition zu Grunde liegt. 
Die Anordnung der einzelnen Elemente in dieser Struktur lautet wie 
folgt: 
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Tabelle 4 

Handlung Recruitment 
transportation within and across national borders 

Mittel Violence 
threat of violence 

abuse of authority or dominant position 
debt bondage 

deception 
forms of coercion 

Zweck extraction of work or services 

 
Im Gegensatz zum späteren Palermo-Protokoll weist diese Arbeitsdefi-
nition eine sehr dünne Definitionsdichte im Bereich des Zwecks von 
Menschenhandel auf. Lediglich die etwas veraltet anmutende Formu-
lierung „extraction of work and services“ gibt das Ziel von Menschen-
handel an. Die Autorinnen halten den Zweck, die ‚Ausbeutung von 
Arbeit und Dienstleistungen‘ neutral gegenüber den Sektoren, in denen 
diese Ausbeutung stattfinden kann. Dadurch ermöglichen sie ein brei-
tes Handlungsspektrum für Interventionen gegen den Menschenhandel, 
welches Arbeit und Dienstleistungen innerhalb der Prostitution genau-
so thematisiert wie in anderen Arbeits- und Dienstleistungssektoren.  

Den drei Haupttermini „trafficking in women, forced labour and 
slavery-like practices“ muten die Autorinnen selbsterklärendes Poten-
zial zu, sodass diese anstelle einer genaueren Definition für die Zweck-
ausrichtung von Menschenhandel stehen: 

 

„For analytical reasons two working definitions were developed which would 

address abusive brokerage practices, defined as ,trafficking in women‘, as well 

as abusive working and living conditions, defined as ,forced labour&slavery 

like practices‘, in both public and domestic spheres.“ (Ebenda:12) 
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Durch den Zusatz von ,slavery-like-practices‘ erweitern die Autorinnen 
überdies den Definitionsradius der Pekinger Erklärung, die sich ledig-
lich auf ‚trafficking‘ und ‚forced labour‘ bezieht. 

Die unterschiedlichen politischen Strategien der verschiedenen Ak-
teure zu „trafficking in women“ werden in sechs Problemfeldern reprä-
sentiert: Moral, OK, Migration, öffentliche Ordnung, Arbeit und Men-
schenrechte. Als Akteure mit gegensätzlichen Strategien stehen in der 
Auswertung mehrheitlich die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
den Regierungsakteuren gegenüber (GOs). Unterlegt wird die Akteurs-
bestimmung zusätzlich mit dem Gegensatzpaar: „The interest of the 
state versus the interest of women“ 33, die oftmals als Einleitung die 
unterschiedlichen Strategien illustrieren (ebenda: 174). Diese Rahmung 
bestätigt durch die dargestellten politischen Instrumente die Gegen-
satzpaarung NGO und GOs. 

Auffallend an der Studie ist, dass sie weit über die Politikarena 
„Gewalt gegen Frauen“ hinausgeht, indem sie auch OK, Migration, 
Arbeit und öffentliche Ordnung als Kategorien für Handlungsfelder 
angibt, jedoch im Sinne der Auftraggeberin und vermutlich auch in der 
Tradition der Pekinger Erklärung trafficking im Vorwort wie folgt 
einordnet: 
 
„A global form of violence against women, which many people consider incon-

ceivable in the twentieth century.“ (Ebenda: preface) 

 
Internationale Organisationen kommen in der Studie nur marginal vor, 
nicht als eigenständige Akteure für die Gesamtstrategie. 

                                                             
33  Die Rahmung „the interest of women vs. the interest of the state“ wurde 

durch die Autorinnen vorgenommen, um zusätzliche, über die Fragebögen 

hinausgehende Dokumente zu evaluieren.  
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Problematisierung Moral 

Die abolitionistische und prohibitionistische Herangehensweise an 
Prostitution wird Regierungsakteuren zugschrieben, die in verschiede-
nen Szenarien Subjektivierungsprozesse für die strafrechtliche Verfol-
gung in Gang setzen: Im abolitionistischen Zugang werden die Freier 
und Organisierer von Prostitution als Straftäter kriminalisiert und die 
Prostituierten als Opfer deklariert, während im prohibitionistischen 
Zugang alle drei Akteure kriminalisiert werden und Prostitution in 
ihrer Gesamtheit der Gesellschaft entzogen ist. 

Die Maßnahmen der Nichtregierungsorganisationen werden als 
emanzipatorische Strategien gefasst und können als menschen- und 
arbeitsrechtlicher Zugang identifiziert werden. Es werden nicht Sub-
jekte gebildet, sondern Prozesse beschrieben, die dem Konzept der 
‚descuritization‘ Rechnung tragen: Strategien gegen Diskriminierung 
und Stigmatisierung. Prostitution wird unter der Logik des Arbeitsbe-
griffs verhandelt und die Akteure der Prostitution werden als Teil der 
sozialen Gemeinschaft gesehen. 

 

Problematisierung Organisierte Kriminalität 

Die Intervention und Repräsentanz im Bereich der ‚Organisierten 
Kriminalität‘ ist verglichen mit den Regierungstechnologien und Ra-
tionalitäten nach 2000 gering, da sie kaum einer speziellen Mobilisie-
rung von Maßnahmen unterliegen, die im securitization-Prozess be-
schrieben wird. Die Technologien von Regierungen gebärden sich 
bescheiden: Sie erweitern die Ermittlungs- und Strafverfolgungstätig-
keiten auf den internationalen Raum und die Zusammenarbeit mit 
anderen Staaten und sie erhöhen die Strafen von Verurteilten.  

Die NGO-Strategien beziehen diejenigen Elemente der ‚Organi-
sierten Kriminalität‘ ein, die in den Nach-Palermo-Strategien als men-
schenrechtlicher Ansatz und ‚victim-centered approach‘ formuliert 
sind: Aufenthaltstitel, sichere Unterkunft, rechtliche Beratung, Kom-
pensation etc. 
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Problematisierung Migration 

Der Strategiebereich der Migration weist Ansätze eines Versicherheit-
lichungsprozesses nach, indem er Maßnahmen zitiert, die eine migrie-
rende Person als potentielles Opfer erkennbar machen, somit repressi-
ven Interventionen unterworfen ist und die Visaerteilung einschränkt 
(ebenda: 167). Der migrierende Mensch wird als potentielles Opfer 
von Menschenhandel zum Referenzobjekt der Sicherheit manifestiert: 
„[…] to reveal suspected cases before the visa application of the vic-
tims are concluded, with the aim of combating organized trafficking in 
the countries of origin“ (ebenda: 165). Die Akteursebene ist im Bereich 
Migration internationalisierter strukturiert, und die Versicherheitli-
chungsstrategie hat keine eindeutige Ausrichtung. Das Gegensatzpaar 
NGO-GO, das die Autorinnen in anderen Problematisierungen auf-
zeichnen, wird ersetzt durch die Konstellation NGOs-IGOs (IOM/EU). 
Die Diffusion tritt auf durch das Zitieren von Dokumenten der Interna-
tionalen Organisation für Migration (IOM), die sowohl als Repres-
sionsdiskurs (die Einschränkung der Migration für potentielle Opfer im 
Rahmen der EU/IOM-Konferenz zu Menschenhandel 1996) wie auch 
als Gegendiskurs (Organisation eines kritischen Seminars zur Repres-
sion von Migrationsmöglichkeiten 1994) in der Studie gerahmt ist 
(ebenda: 167). 

NGO-Strategien umfassen die Durchführung von Forschungsvor-
haben über Migrationsformen, Informationsprogramme, Unterstüt-
zungsstrukturen und Lobbyarbeit für die Rechte von Migrantinnen. Der 
Diskurs zeichnet sich durch die Abwesenheit von Identitätsbildungen 
einer (potentiell) ‚gehandelten Frau‘ aus, stattdessen ist das Ziel der 
beschriebenen Maßnahmen die Migrantin (ebenda: 170). 

 

Problematisierung Öffentliche Ordnung 

Die öffentliche Ordnung ist nach der Moral die zweite Problematisie-
rung, die sich ausschließlich auf Prostitution bezieht. Die fehlende 
Analyse der Strategien von Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen wird durch die Rahmung des ‚Interesses des Staates vs. Interes-
se der Frauen‘ ersetzt. Die Autorinnen kritisieren die Ausgrenzung von 
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Prostituierten aus dem öffentlichen Raum, die als ‚indicent or disorder-
ly behaviour or persons‘ stigmatisiert werden (ebenda: 173). Als Bei-
spiel einer solchen ortsgebundenen Ausgrenzungsstrategie führen sie 
die von der EU-Kommission empfohlene Strategie an, potentielle 
Freier über die Gesundheitsrisiken von sexuellen Kontakten mit Prosti-
tuierten zu warnen (ebenda: 173). Damit, so die EU-Kommission in 
ihrer Mitteilung, könne man zwei Sicherheitsrisiken bändigen und 
zwar dasjenige des Frauenhandels, auf dessen Prävention das EU-
Kommissionspapier abzielt; gleichzeitig würde man einen Beitrag 
leisten zur allgemeinen Gesundheitsvorsorge in der EU (ebenda: 174). 
Diese securitization-Strategie baut auf zwei Subjektbildungen auf: die 
der Prostituierten (gleichzeitig, jedoch in der Logik sekundär, der 
potentiell gehandelten Frau) und die des Freiers. Die Prostituier-
te/potentiell gehandelte Frau ist das Zielobjekt von Regierungsinter-
ventionen, um dem Frauenhandel vorzubeugen und gleichzeitig die 
Risikoträgerin für Gesundheitsgefährdungen zu kontrollieren. Der 
Freier wird sowohl als potentielle Gesundheitsgefährdung sowie als 
Referenzobjekt des Sicherheitsdiskurses erkannt: der durch Krank-
heitsübertragung gefährdete EU-Bürger. 

Die Rolle des Freiers im anti-trafficking-Diskurs ist in den 1990er 
Jahren noch marginal und im gesundheitspolitischen Diskurs veran-
kert. In den Nach-Palermo-Politiken steigt die Bedeutung des Freiers 
und es findet eine Verschiebung zum marktökonomischen Diskurs statt 
(‚Angebot und Nachfrage von Menschenhandel‘). 

Das Interesse von Frauen verorten die Autorinnen in der Umkeh-
rung der Logik der öffentlichen Ordnung. Nicht der Ort der (Prostituti-
ons-)Arbeit sollte verwaltet und reglementiert werden, sondern die 
Bedingung der Arbeit (ebenda: 174). 

 

Problematisierung Arbeit 

Aufgrund der erweiterten Arbeitsdefinition, die zum Zweck des Frau-
enhandels alle Formen von Ausbeutung, Zwangsarbeit und sklaverei-
ähnlichen Praktiken in formellen und informellen Arbeitssektoren 
kennzeichnet, erweitern die Autorinnen die Akteurskonstellation um 
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die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Sie plädieren für die 
Aktivierung von ILO-Rechtsinstrumenten, die Schutz und Entschädi-
gung von ZwangsarbeiterInnen regeln.34 

Die Gegendiskurse von Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen finden in dieser Problematisierung kaum statt, da die Kategorie 
‚Arbeit‘ für Interventionen gegen den Menschenhandel von Regierun-
gen keine Rolle spielt. Lediglich in der Negativ-Formulierung von 
Arbeitsmigration von Frauen lassen sich Strategien finden, z.B. in 
Präventionsprogrammen in den Herkunftsländern, die migrationswilli-
ge Frauen über die Risiken der Arbeitsaufnahme in anderen Ländern 
informiert (ebenda: 175).  

NGOs nutzen die Kategorie Arbeit als weitreichenden Forderungs-
rahmen für ihre Strategie. Diese besteht aus einer Verschiebung des 
kriminologischen Diskurses in einen arbeitsrechtlichen. Einem univer-
salistischen Ansatz folgend, d.h. auf weitreichende Subjektivierungen 
verzichtend, formulieren die Nichtregierungsorganisationen Arbeits-
recht so weit aus, dass es alle Arbeitsbereiche umfasst, einschließlich 
des informellen – traditionell weiblichen – Arbeitssektors. Der durch 
viktimisierende und versicherheitlichende Zuschreibungen geprägte 
anti-trafficking-Diskurs wird durch arbeitsrechtliche Forderungen 
vermieden. Durch diese Strategie wird ein potentielles Opfer von Frau-
enhandel in eine zu schützende Arbeitsmigrantin transformiert. Der 
Arbeitsdiskurs ist für Claudia Aradau die Gegenstrategie zur securiti-
zation von Menschenhandel:  

 
„The figure of work formulates exploitation as a ’wrong’ of equality rather than 

as a result of psychological vulnerability leading to victimhood.“ (Aradau 

2008: 192)  

 

                                                             
34  ILO Convention on Forced Labour No 29 sowie die ILO Convention 

concerning the Protection of Wages No 95. Die ILO hat erst 2005 mit ihrer 

Publikation “Global Alliance against Forced Labor“ zum Mainstream des 

anti-trafficking-Diskurses beigetragen. 
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Problematisierung Menschenrechte 

In der Problematisierung von Menschenrechten erweist sich die Studie 
insofern als inkonsistent, als sie die Akteurskonstellation GOs/IGOs 
vs. NGOs der vorherigen Bereiche nicht weiterführt und in der Men-
schenrechtsarena eine Abhandlung zur Vereinbarkeit von Prostitution 
und Menschenrechten aufzeigt. Die menschenrechtliche Intervention 
und Repräsentanz von Menschenhandel durch Nationalstaaten und 
internationale Organisationen wird nicht erwähnt. Die Autorinnen 
stellen die Interessen der Moral den Interessen der Frauen gegenüber, 
indem sie auf die gängige Diskussion Bezug nehmen, ob Prostitution 
per se eine Menschenrechtsverletzung darstellt oder lediglich die Be-
dingungen, in denen Prostitution ausgeführt wird (ebenda: 177). Die 
Autorinnen beziehen deutlich Stellung in dieser Debatte, indem sie 
eine der in den 1990ern weltweit bekanntesten Fürsprecherinnen der 
Rechte für Prostituierte, Gail Pheterson, zitieren: 

 

„Human Rights must include the right to migrate (also as legal immigrants of 

refugees), the right to work (also as prostitutes), the protection of children 

against sexual exploitation, and the right of all people to be protected against 

coercion, deceit and violence (in or out of prostitution). […] Migrant rights, 

(migrant) prostitute rights and (migrant) worker rights are crucial to liberation 

struggles everywhere. Those rights call for a politics in which neither ,home‘ 

nor ,purity‘ are idealized and imposed.“ (Gail Pheterson 1989 zitiert nach Lap-

Chew/Wijers 1997: 177) 

 
Die Menschenrechtsarena zeigt sich in dieser Darstellung in ihrem 
Paradox, dass sie keine Gegendiskurse ermöglicht. Das Recht auf 
Migration und selbstbestimmte Arbeit wird in diesem Diskurs genauso 
als Menschenrecht deklariert wie das Menschenrecht eines potentiellen 
Opfers von Menschenhandel, dem zu seinem eigenen Schutz ein Ein-
reisevisum verweigert wird. Ebenso verhält es sich mit den staatlichen 
und gesellschaftlichen Repressionen gegen Prostitution, um Frauen vor 
der menschenunwürdigen Arbeit zu schützen und dadurch ihre Men-
schenrechte zu wahren (ebenda: 177). 
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4.2.3 Die Haager EU Ministererklärung zu  
Frauenhandel 1997 

 

Die Haager Erklärung stellte in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
eines der ersten hochrangigen EU-Dokumente zu Frauenhandel dar. 
Obwohl Menschenhandel als Verbrechensform der OK im Amsterda-
mer Vertrag erwähnt ist und die EU-Mitgliedsstaaten zu ihrer Bekämp-
fung verpflichtet sind, wurde Frauenhandel erst ab 1996 auf die politi-
sche Agenda der EU gesetzt. In jenem Jahr verabschiedete das EU-
Parlament im Januar eine Erklärung zu Menschenhandel, im Juni führ-
te die EU-Kommission in Zusammenarbeit mit IOM in Wien eine 
gemeinsame europäische Konferenz zu Frauenhandel durch. Deren 
Ergebnisse fanden Eingang in die erste, auf Frauenhandel spezialisierte 
Mitteilung der EU-Kommission an den Europäischen Rat, die ebenfalls 
1996 verfasst wurde.35 Die vorliegende Haager Erklärung wurde unter 
dem niederländischen EU-Vorsitz erarbeitet. Als Vorbereitung der 
Ministererklärung finanzierte die niederländische Regierung im April 
1997 ein Treffen von 77 anti-trafficking-NGOs aus West-, Mittel- und 
Osteuropa, die Empfehlungen für die spätere Ministererklärung verab-
schiedeten (Wijers 1998: 131). Dennoch waren die Verhandlungen der 
Haager Erklärung innerhalb der EU nicht nur einstimmig: Wie die 
damalige EU-Parlamentarierin Nel von Dijk beschrieb, wurde die 
ursprüngliche Idee, verbindliche Maßnahmen gegen Menschenhandel 
zu verabschieden, aufgrund der kontroversen Diskussion lediglich in 
Empfehlungen für „Richtlinien für Maßnahmen“ umgewandelt (van 
Dijk 1998: 128). 

Die Haager Erklärung beinhaltete in den späten 1990er Jahren ein 
Signal an die beitrittswilligen Staaten in Mittel- und Südosteuropa 
sowie im Baltikum. Vertreter dieser Staaten nahmen an der Minister-

                                                             
35  Siehe The Hague Ministerial Declaration on European Guidelines for 

Effective Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women for the 

Purpose of Sexual Exploitation. Ministerial Conference under the Presi-

dency of the European Union, The Hague , 24-26 April 1997. 
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konferenz teil und setzten sie in einigen Fällen auch in der jeweiligen 
Innenpolitik auf die Agenda.36 

Erstmalig wurde vorgeschlagen, ‚Nationale Berichterstattungstel-
len‘ in den Mitgliedstaaten einzurichten, die sowohl Daten über das 
Ausmaß und die Formen von Frauenhandel sammeln als auch jährliche 
Evaluierungen von anti-trafficking-Politiken durchführen sollten.37  

Im Folgenden wird die Haager Erklärung einer Dokumentenanaly-
se unterzogen, die besonders die Diskurse über Menschenrechten, 
Sicherheit, Wissensproduktion und Akteure herausarbeitet. 

Die Haager Erklärung ist in drei Hauptteile untergliedert, die sich 
auf Allgemeines, Maßnahmen auf EU-Ebene und die internationale 
Zusammenarbeit und Aktionen auf Ebene der Mitgliedstaaten fokussie-
ren.38  

Die EU-Minister eröffnen die Erklärung, indem sie sich auf eine 
menschenrechtliche Deklarationsformel beziehen, die die Menschen in 
Europa als Rechtfertigung und Motor für ihr Handeln setzen:  

 
„The EU Member States […] agreed this declaration with a view to responding 

to the concerns of the people in Europe.“ (The Hague Ministerial Declaration: 

I) 

                                                             
36  In Prag fand z.B. in Folge der Haager Erklärung im November 1997 die 

Tschechisch-Ukrainische Konferenz zu Frauenhandel statt, die Regie-

rungsdelegationen aus beiden Ländern sowie NGOs zusammen führten. 

(La Strada Ceska republika: Traffic in Women in Postcommunist Countries 

of Central and Eastern Europe. Prague 27.-28. November 1997). 

37  Die Niederlande haben 2000 europaweit die erste ,Nationale Berichterstat-

terstelle‘ eingerichtet. In den darauffolgenden Jahren zogen Schweden und 

Portugal nach. Seit der anti-trafficking-Richtlinie der EU von 2011 sind die 

Mitgliedsländer verpflichtet, diese Stellen einzurichten. 

38  I. General Considerations, II. European and International Co-operation in 

the Field of Prevention, Investigation and Prosecution, Appropriate Assis-

tance and Support, III. Action to be taken at the National Field of Preven-

tion, Investigation, Prosecution, Appropriate Assistance and Support. 
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Definition von Frauenhandel/Menschenhandel 

Die Erklärung enthält sowohl die Rahmung „Frauenhandel“ als auch 
„Menschenhandel“, eine Kombination, die im Folgenden etwas näher 
analysiert wird. Der Bezug auf „Menschenhandel“ wird in der Erklä-
rung dezidiert im Kontext der Mandatserweiterung der Anti-Drogen-
Struktur im EU-Ressort Justiz und Inneres vorgenommen: „The scope 
of these joint actions covers all human beings.“ (Ebenda: I) 

Die Peking-Plattform wird als Referenz genommen, um den Fokus 
der Erklärung auf den Handel mit Frauen zu richten. In der Pekinger 
Tradition stehen auch die Konferenzen gemeinsam mit der Internatio-
nalen Organisation für Migration im Jahr 1996, sowie die daraus resul-
tierende Mitteilung der Kommission an den Rat (ebenda: I). 

Die Definition der Erklärung von Frauenhandel ist – verglichen mit 
der Pekinger Erklärung sowie der Studie zu Frauenhandel von Lap 
Chew/Wijers (1997) – durch einen ausgeprägten Migrationssubtext 
gekennzeichnet. Die Einordnung der Definitionsbausteine in die Kate-
gorien ‚Handlung‘, ‚Mittel‘ und ‚Zweck‘ ergibt, dass die Handlungen 
sich ausschließlich auf migrationsspezifische Aspekte beziehen: „[…] 
any behaviour which facilitates legal or illegal entry into, transit 
through, residence in or exit from the territory of a country of women.“ 
(Ebenda: I) Zweck der Handlungen ist die „gainful sexual exploitation“ 
(ebenda: I.). Damit ist ein Rückbezug zur umstrittenen „UN Conven-
tion for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploita-
tion of the Prostitution of Others (2 December 1949)“ geschaffen, die 
die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, alle Formen von Prostitution als 
‚Frauenhandel‘ zu kriminalisieren. Die Bezeichnung ‚sexual exploita-
tion‘ geht auf dieses Abkommen zurück und wird aufgrund seiner 
unklaren Bedeutung von JuristInnen und AktivistInnen gleichermaßen 
kritisiert (Jordan 2002).  

Die Mittel in dieser Definition umfassen „coercion, in particular 
violence or threats, or deceit, abuse of authority or other pressure 
which is such that the person has no real and acceptable choice but to 
submit to the pressure of abuse involved“ (Hague Declaration: I). 
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Tabelle 6 

Handlung any behavior which facilitates legal or illegal entry 
into, transit through, residence in or exit from the terri-

tory of a country of women 

Mittel coercion, in particular violence or threats, or deceit, 
abuse of authority or other pressure which is such that 

the person has no real and acceptable choice but to 
submit to the pressure of abuse involved 

Zweck gainful sexual exploitation 

 
 

Problematisierung Sicherheit 

Obwohl sich die Darstellung im Einführungsteil primär auf die Pekin-
ger Erklärung als politisches Referenzdokument bezieht, verortet sie 
Frauenhandel sowohl in den Politikfeldern der Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern als auch von Justiz und Inneres. Doch bereits im 
ersten Teil verdichtet sich die institutionelle Umsetzung von Maßnah-
men im Bereich von Justiz und Inneres. Dem steht kein institutioneller 
Vorschlag für Programme im Rahmen des Rates für Gleichstellung von 
Frauen und Männern gegenüber. Der Rat für Justiz und Inneres hat vier 
Bereiche identifiziert, in denen Maßnahmen gegen Menschenhandel 
geplant sind: 

 

„The extension of the mandated of the European Drug Unit (EDU) in the field 

of trafficking in human beings; The establishment of an incentive and exchange 

program for combating trade in human beings (Stop Program); The setting up 

by EDU of a repertoire of centres of excellence; The joint action concerning 
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action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of chil-

dren.“ (The Hague Ministerial Declaration: I) 

 
An diesen Maßnahmen lässt sich ablesen, dass der Menschenhandel 
der Logik des Kampfes gegen den Drogenhandel unterworfen wird. 
Dessen EU-Strukturen werden durch das Mandat der Bekämpfung des 
Menschenhandels erweitert, ein Finanzierungsprogram (‚STOP‘) wird 
im Rahmen der EU-Kommission für Justiz und Inneres angegliedert 
und die Wissensproduktion des Verbrechens Menschenhandel wird 
ebenfalls durch die Drogenbehörde aufgebaut. Dieser Zugang wird im 
zweiten Artikel bestätigt (II. European and International Co-operation 
in the Field of Prevention, Investigation and Prosecution, Appropriate 
Assistance and Support). Die europäische und internationale Zusam-
menarbeit beruht gleichfalls auf den Säulen der Ressorts Justiz und 
Inneres (ebenda: II.1.). Hier folgt die institutionelle Gestaltung der 
anti-trafficking-Politik dem sicherheitspolitischen Paradigma. 

Ein migrationsregulierender Ansatz findet sich in den Artikeln zur 
Prävention. Die zunächst als Recht auf Information deklarierende 
Forderung, Informationen für Frauen zur Verfügung zu stellen, damit 
diese ,informierte Entscheidungen‘ treffen können, enthält die Formel, 
die den Inhalt der Information beschreibt: „[…] aimed at clarifying the 
opportunities, limitations and rights in the event of migration“(ebenda: 
III.1.1). Die Formulierung von ‚Möglichkeiten, Grenzen und Rechten‘ 
ist einem Arbeitspapier von R. Veijalainen entnommen, das für die 
Working Group on Migration Policy der bereits erwähnten EU/IOM 
Konferenz 1996 eingereicht wurde (Lap-Chew/Wijers 1997: 165). 

So werden die Forderungen nach Rechtsansprüchen von gehandel-
ten Menschen mit einer gleichzeitigen grenzkontrollierenden, migra-
tionseindämmenden Politik kombiniert. 

 

Problematisierung Menschenrechte 

Eine allgemeine Referenz zur Umsetzungsverpflichtung des Men-
schenrechtsschutzes durch Nationalstaaten wird dem III. Teil vorange-
stellt, der in der Folge Maßnahmen zur Prävention, Strafverfolgung 
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und Entschädigung von Opfern auflistet (ebenda: III). Diese Erinne-
rung an die Rolle von Nationalstaaten könnte in der gleichen demokra-
tischen Lesart stehen wie der deklarierende Bezug zu den ‚Menschen 
in Europa‘ als Referenz zum Souverän in der Präambel. 

Es fällt auf, dass im Kapitel der ‚General Considerations‘ Frauen-
handel nicht als Verbrechen, sondern ausschließlich als ‚flagrant viola-
tion of women human rights‘ bezeichnet wird. 

Der Erklärungstext bezieht sich mehrfach auf die Pekinger Erklä-
rung als Initiatorin und Sinnstifterin („This Declaration drafted in the 
spirit of the Beijing Platform of Action.“ [Ebenda: I]) für die Haager 
Erklärung, auch wenn bereits in der Präambel deutlich wird, dass die 
Thematisierung von Gewalt gegen Frauen ausschlaggebend ist:  

 

„The Beijing Declaration of the 4th UN World Conference on women stressed 

the urgent need to take action against this specific form of violation of human 

rights of women.“ (Ebenda: I) 

 
Dies könnte als Erläuterung dafür herhalten, dass die quantitative 
Mehrheit des Texes Strafverfolgungsmaßnahmen umfasst. 

Signifikant an der Struktur der Haager Erklärung ist die Verortung 
der Opferschutzmaßnahmen, die in den Dokumenten nach Palermo als 
menschenrechtlicher Ansatz gelten. In der Haager Erklärung sind sie 
jedoch unter dem Punkt der Strafverfolgung geführt als „Opfer- und 
Zeuginnenschutz“. Sie unterscheidet zwischen Maßnahmen für ‚Opfer‘ 
von Frauenhandel (Teil III.2.1. Measures to encourage and assist vic-
tims to report to the police and to act as a witness) und für ‚Frauen‘ 
(Teil III.3. Appropriate Assistance and Support). Diese werden nicht 
als ‚Opfer‘ oder ‚gehandelte Frauen‘ bezeichnet, und es wird ihnen 
über den Rahmen von Gewalt gegen Frauen hinausgehende Unterstüt-
zung zugedacht: 

 
„Trafficking in women may have major consequences for the women involved 

both material and non-material, which are not accommodated by criminal 

investigation and prosecution of the offender.  
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Appropriate assistance and support not only serve to remove or redress the 

consequences but also, by strengthening the position of women, contribute to 

the prevention and deterrence of trafficking. 

[…] Provide information about access to health care and to social services for 

the women involved and about available procedures for compensation through 

public and private mechanisms“ (Ebenda: III.3) 

 

Damit wird der sicherheitspolitische Verbrechensrahmen zu Gunsten 
des Rückbezugs zu Frauenrechten als Menschenrechte verlassen. 

 

Akteure 

Als Akteure für Politiken gegen Menschenhandel werden in der Haa-
ger Erklärung primär die EU-Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen 
und NGOs als wichtige Partner im Kampf gegen den Menschenhandel 
eingestuft:  

 
„The main responsibilities lie with the Member States. […] Since the role of 

NGOs is broadly recognized as agents for change and source of support for the 

women involved, they should be supported by the governments of the Member 

States.“ (Ebenda: I)  

 

Obwohl eine multi-disziplinäre und koordinierte Herangehensweise 
gefordert wird, finden internationale Akteure, einschließlich zwischen-
staatlicher Organisationen, keine Erwähnung.  

 

Identitäten 

Die Haager Erklärung manifestiert keine Identität der ‚gehandelten 
Frau‘, wie es die nachfolgenden Instrumente beinhalten. Bis auf fol-
genden Satz im Kapitel zur Prävention: „Ensure training of health and 
other professionals in order to enable them to recognize and treat vic-
tims of trafficking adequately“ (ebenda: III.1.2) fehlen Maßnahmen zur 
‚Erkennung‘ von Menschenhandelsopfern, die zum Standardinstru-
mentarium von anti-trafficking-Politiken in den 2000ern geworden 
sind. Die Hager Erklärung operationalisiert Maßnahmen auf der 
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Grundlage der Identitäten von ‚Frauen‘ (III.3), von ‚Opfern in Ermitt-
lungsverfahren‘ (III.2.1.) und von ‚Opferzeuginnen in Strafrechtsver-
fahren‘ (III.2.1). Im Gegensatz zu späteren Dokumenten gehen die 
Verfasser davon aus, dass die Opfer der Straftat ‚Frauenhandel‘ genug 
Handlungspotential besitzen, relevante staatliche und nicht-staatliche 
Organisationen aufzusuchen, um Schutz und Unterstützung zu finden 
sowie das Verbrechen anzuzeigen. 
 

4.2.4 US-Kongress-Resolution 1998 
 
Politiken gegen Menschenhandel sind in den Vereinigten Staaten von 
Amerika – verglichen mit den europäischen Staaten und Institutionen – 
erst sehr spät rechtlich verbrieft worden. Im Jahr 2000 verabschiedete 
der US-Kongress den ‚Victims of Trafficking and Violence Protection 
Act of 2000’ (TVPA), ein umfassendes Rechtspaket zu Opferschutz 
und Strafverfolgung, das in den folgenden Jahren mehrfach erweitert 
wurde.39  

Ein Grund für das anti-trafficking-Engagement der USA ist der auf 
Gleichheit von EinwandererInnen beruhende ‚Gründungsmythos‘ der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, die sich in die kollektive 
Identität der amerikanischen Gesellschaft eingeschrieben hat (More-
house 2009: 104). Die Abschaffung der Sklaverei ist ein weiteres, 
identitätsstiftendes Element in der US-amerikanischen Geschichte. 
Diese wurde 1865 in der US-Verfassung (The Thirteenth Amendment 
of the United States Constitution) verankert. 

Die Präambel des TVPA thematisiert beide Prinzipien: 
 

                                                             
39  Siehe Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, Public 

Law 106-386, 106th Congress. Erweiterungen fanden statt durch die „Traf-

ficking Victims Protection Reauthorization Acts“ 2003 und 2005 sowie den 

„William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act 

2008“. 
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„One of the founding documents of the United States, the Declaration of Inde-

pendence, recognizes the inherent dignity and worth of all people. It states that 

all men are created equal and that they are endowed by their Creator with 

certain unalienable rights. The right to be free from slavery and involuntary 

servitude is among those unalienable rights.“ (TVPA 2000 sec. 102(22), zitiert 

nach Morehouse 2009: 43) 

 
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hoben der US-Kongress sowie 
Präsident Clinton Menschenhandel/Frauenhandel – angestoßen durch 
die Pekinger Erklärung – auf die politische Agenda in den Vereinigten 
Staaten. Im Folgenden werden zwei Leitliniendokumente aus dem Jahr 
1998 analysiert:  

 

• H.CON.RES.239: Expressing the sense of Congress concerning the 
worldwide trafficking of persons that has a disproportionate impact 
on women and girls, and is condemned by the international com-
munity as a violation of fundamental human rights. 

• President Clinton’s speech on March 11, 1998: Memorandum on 
steps to combat violence against women and trafficking in women 
and girls. 
 

US-Kongresss-Resolution40 

Bereits im Titel der Resolution wird die Verortung des Themas in den 
Menschenrechtsrahmen deutlich: „[…] the worldwide trafficking of 
persons [...] is condemned by the international community as a viola-
tion of fundamental human rights.“  

Die Menschenrechtsarena wird unmittelbar im nächsten Satz durch 
die Sicherheitspolitik verdrängt, indem der Ausgangspunkt für politi-
sches Handeln als deklarierte Tatsache dargestellt wird: „One of the 
                                                             
40  H.CON.RES.239, Expressing the sense of Congress concerning the world-

wide trafficking of persons that has a disproportionate impact on women 

and girls, and is condemned by the international community as a violation 

of fundamental human rights. 
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fastest growing international trafficking business is the trade in wo-
men.“ (Ebenda: Präambel) Dadurch suggeriert der Kongress eine un-
mittelbare Gefahr, die es zu bekämpfen gilt, ohne einen Nachweis für 
diese Behauptung zu liefern.  

Die Verweise der Präambel auf andere völkerrechtliche Instrumen-
te begründen sich, wie die ein Jahr zuvor verabschiedete Haager Minis-
ter-Erklärung der EU, auf die Pekinger Erklärung als zentrales Doku-
ment zur politischen Handlungsaufnahme. Im Unterschied zur EU-
Erklärung werden noch weitere völkerrechtliche Dokumente genannt: 
die „ILO Convention on Abolition of Forced Labour“ (1957) sowie die 
„Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave 
Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery“ (1956). Der 
Handlungsbogen wird somit zu den völkerrechtlichen Instrumenten zur 
Abschaffung von Sklaverei und Zwangsarbeit gespannt und dem Be-
reich der sexualisierten Gewalt gegen Frauen als Erweiterung gegen-
übergestellt. Die Präambel entwirft das Politikfeld Menschenhandel 
unter Verweis auf unterschiedliche Problematisierungen:  

 
• Menschenrechtsverletzung; 
• Versicherheitlichung durch den Hinweis, dass Frauenhandel das 

‚weltweit am schnellsten wachsende Geschäftsgebaren‘ ist; 
• Zwangsarbeit und Sklaverei. 

 
Damit geht der Kongress in der Problematisierung von Menschenhan-
del über die Haager Ministererklärung und die Pekinger Erklärung 
hinaus. 

 

Definition Menschenhandel 

Gleichermaßen vielschichtig ist auch die Definition von ‚trafficking‘, 
welches ohne Substantiv (Frauen oder Menschen) aufgeführt ist: 

 

„Trafficking consists of all acts involved in the recruitment or transportation of 

persons within or across borders involving deception, coercion or force, abuse 
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of authority, debt bondage or fraud, for the purpose of placing persons in situa-

tions of abuse or exploitation such as forced prostitution, sexual slavery, batter-

ing and extreme cruelty, sweatshop labor or exploitative domestic servitude. 

Trafficking also involves one or more forms of kidnapping, false imprisonment, 

rape, battering, forced labor or slavery-like practices, which violates fundamen-

tal human rights.“ (Congress Resolution 1998: Artikel 1,2) 

 
  Tabelle 7 

Handlung recruitment or transportation of persons within or 
across borders 

Mittel deception, coercion, force, abuse of authority, 
debt bondage, fraud 

Zweck placing persons in situations of abuse or exploita-
tion such as forced prostitution, sexual slavery, 

battering and extreme cruelty, sweatshop labor or 
exploitative domestic servitude 

 
Die Handlungen beziehen sich auf ‚recruitment or transportation of 
persons within or across borders‘ und setzen damit grenzüberschrei-
tende Taten der Anwerbung und des Transports, also einen migrations-
spezifischen Diskurs mit innerstaatlichen Handlungen gleich. Als 
Mittel von Menschenhandel listet die Resolution „deception, coercion, 
force, abuse of authority, debt bondage, fraud“ auf. Der Zweck von 
Menschenhandel ist „placing persons in situations of abuse or exploita-
tion such as forced prostitution, sexual slavery, battering and extreme 
cruelty, sweatshop labor or exploitative domestic servitude“ (ebenda: 
Artikel 1). Er geht insofern deutlich über die ,sexuelle Ausbeutung‘ der 
Haager Erklärung hinaus und reiht Elemente wie Zwangsprostitution, 
sexuelle Sklaverei, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse und ausbeuteri-
sche Hausdienstarbeit auf gleicher Ebene als Zweck von Menschen-
handel aneinander. Im Sinne der Präambel, die ebenfalls den Bereich 
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„Gewalt gegen Frauen“ (Pekinger Erklärung) sowie „Zwangsarbeit und 
sklaverei-ähnliche Praktiken“ (ILO und UN Übereinkommen) als 
Rahmen für die Resolution setzt, wird auch in der Definition eine 
umfangreiche Zusammenstellung von ökonomischen Zwangsverhält-
nissen aufgeführt.  

Auffallend ist jedoch eine Inkonsistenz, da Formen von Gewalt in 
diese Zweckreihe aufgenommen werden: ‚battering and extreme cruel-
ty‘. Der Logik der Definition folgend, die Elemente von Menschen-
handel in den Kategorien Handlung, Mittel und Zweck einzuordnen, 
sind Gewalttaten und Androhungen als ‚Mittel’ aufgeführt, nicht je-
doch als ‚Zweck‘. Der Zweck des Menschenhandels, der im ökonomi-
schen Diskurs verorteten Profitgewinnung aufgrund von Zwang und 
Ausbeutung in formellen und informellen Arbeitssektoren beinhaltet, 
wird in dieser Definition um die Ausübung von Gewalttaten erweitert. 
In Artikel 2 werden der Definition strafrechtliche Elemente und ar-
beitsspezifische Elemente nachgestellt, die gleichfalls Menschenhandel 
definieren. 

  

Problematisierung Menschrechte und Sicherheit 

Die Kongress-Resolution artikuliert unter Artikel 4 – wie die Haager 
Ministererklärung – Rechtsansprüche für die Opfer von Menschenhan-
del, deren Ziel es ist, eine effektive Strafverfolgung von Menschen-
händlern zu gewährleisten. Dies ist ungewöhnlich angesichts der Post-
Palermo-Dokumente, die Opferrechte und Opferschutz als eigenständi-
ge Kategorie des Menschenrechtsschutzes setzen, während die Strate-
gien zur Strafverfolgung sich auf das Handeln von Ermittlungsbehör-
den beziehen. Die unter Artikel 4 aufgeführten Ansprüche für Opfer 
der Straftat empfehlen Möglichkeiten zur Erlangung eines Dauerauf-
enthaltes, ZeugInnenschutz, Unterstützung beim Ortswechsel, Ent-
schädigungsleistungen durch konfiszierte Gewinne der Täter und 
Rechtsberatung. 

Eine ähnliche Doppelung beinhaltet Artikel 5, der das State De-
partment, das Department of Justice Office of Violence Against Wo-
men sowie NGOs auffordert, Materialien zu erstellen und damit Schu-
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lungen für KonsularmitarbeiterInnen durchzuführen, um über die Risi-
ken von Menschenhandel und über Opferrechte zu informieren. Re-
pressive Herangehensweisen der Warnung vor den Risiken des Men-
schenhandels stehen gleichauf mit dem Zugang zur Information über 
Arbeits- und Zivilrecht, Eheschließungsrecht, Recht für Verbrechens-
opfer sowie Angaben über Unterstützungsorganisationen (Artikel 5, 
Absatz B, i und ii). 

  

Legitimierung/Akteure 

Unter Artikel 3 wird das Department of Justice Office of Violence und 
das Immigration and Naturalization Office zum einen beauftragt, Stu-
dien in den USA durchzuführen, die den Kongress über institutionelle 
Vorschläge der Zusammenarbeit von bundesstaatlichen und staatlichen 
Behörden informieren sollen. Zum anderen soll ein Lagebericht zu 
Formen und Ausmaß des Menschenhandels in den USA in den vergan-
genen fünf Jahren erarbeitet werden (Artikel 3 A-D). Ähnlich wie in 
der Haager Erklärung wird auch in diesem Dokument das State De-
partment’s Bureau for International Narcotics and Law Enforcement 
Affairs in Zusammenarbeit mit dem Department of Justice and De-
partment of Treasury beauftragt, spezifische Schulungen zu Men-
schenhandel zu finanzieren (Artikel 7). Damit geriert die institutionelle 
Drogenbekämpfung auch in den USA zu einem Ausgangspunkt von 
anti-trafficking-Politiken und definiert die künftigen Maßnahmen auf 
der Grundlage von Drogenbekämpfung.  

Als federführend für die Umsetzung des gesamten in der Resolu-
tion geforderten Maßnahmenpakets wird die President’s Interagency 
Council of Women genannt, die beauftragt ist, innerhalb von sechs 
Monaten einen Bericht zum Stand der Umsetzung an den Kongress zu 
schicken (Artikel 8). Diese akteursspezifische Zuschreibung entspricht 
der Gesamtrahmung der Resolution, deren Hauptbezug die Pekinger 
Erklärung darstellt.  

Die Akteure für die Umsetzung von Menschenhandelspolitiken 
sind auf die staatlichen Behörden sowie auf NGOs festgelegt. Die 
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Zuweisung von Aktionsfeldern für internationale Akteure fehlt in der 
Resolution. 

 

Identität/Subjektbildung 

Die Kongresserklärung stellt das Verbrechensopfer in den Mittelpunkt 
der Handlungsempfehlungen. Sie produziert weder eine eigene Identi-
tät des ‚gehandelten Menschen‘ noch entwickelt sie Identifizierungs-
strukturen für Opfer von Menschenhandel. Der/die Begünstigte von 
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen sowie von Rechtsberatung und 
Migrationsberatung wird als Verbrechensopfer verhandelt (Artikel 4) 
oder als MigrantIn und potentielles Verbrechensopfer (Artikel 5). Ein 
Diskurs, der den Menschenhändler spezifiziert, findet nicht statt. 

 

4.2.5 US-Präsident Clindtons Memorandum zu Gewalt 

gegen Frauen und Frauenhandel 1998 
 

Einen weiteren Meilenstein für die anti-trafficking-Debatte stellt das 
Memorandum von Präsident Bill Clinton dar. 41 Die Grundstruktur des 
Memorandums wurde als ein Vorläufer der späteren Politik der drei 
P’s eingeordnet:  

 

„In 1998, a presidential memorandum called on U.S. government agencies to 

combat the problem through prevention of trafficking, victims assistance and 

protection, and enforcement. This approach came to be known as ’the three p-s’ 

prevention, protection, and prosecution.“ (United States Government Accoun-

tability Office 2006: 5) 

 
Im Text des Memorandums lautet die Formel der 3 P’s, die in bisher 
analysierten Dokumenten tatsächlich nicht vorkommt:  

                                                             
41  Memorandum on steps to combat violence against women and trafficking 

in women and girls, President Clinton’s speech on March 11, 1998. 
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„My administration is committed to combating trafficking in women and girls 

with a focus on the areas of prevention, victim assistance and protection, and 

enforcement.“ (President Clinton Memorandum: 2)  

 
In der Einleitung des Memorandums stellt Präsident Clinton einen 
Bezug zur Pekinger Erklärung her und leitet von dort die erneute Er-
mutigung ab, größere Anstrengungen zu unternehmen, um der men-
schenrechtlichen Verpflichtung nachzukommen, Frauen vor Gewalt zu 
schützen. In diesem Kontext fordert er den Kongress auf, die CEDAW 
zu ratifizieren, um außenpolitisch eine stärkere Einflussmöglichkeit zu 
erhalten. Bemerkenswert ist, dass angesichts der militärischen Inter-
vention drei Jahre später, Präsident Clinton auf Afghanistan als einzi-
ges Beispiel für ein notwendiges außenpolitisches Engagement der US-
Regierung im Rahmen der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
zurückgreift:  

 
„Ratification of this Convention (CEDAW, d.V.) will enhance our efforts to 

promote the status of women around the world. As we look at Afghanistan and 

the egregious human rights violations committed against women and girls at 

the hands of the Taliban, we recognize that this is an issue of global im-

portance.“ (Ebenda: 1)  

 
Die Betonung einer außenpolitischen Handlungskompetenz im Bereich 
„Gewalt gegen Frauen“ tritt bereits im ersten Punkt der Richtlinie 
Präsident Clintons auf. Dort fordert er die Stärkung des US-
Engagements gegen Gewalt an Frauen durch die Ausweitung von 
USAID (ebenda: I). Auch die Richtlinie V des Memorandums trägt der 
internationalen Ausweitung von US-anti-trafficking-Politiken Rech-
nung. Sie nimmt die internationale Monitoring-Funktion des TVPA 
2000 vorweg und benennt die Pfeiler des künftigen TIP Reports:  

 
„VII. The Secretary of State, in coordination with the Attorney General, to 

expand and strengthen assistance to the international community in developing 

and enacting legislation to combat trafficking in women and girls, to provide 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


EMPIRISCHE DOKUMENTENANALYSE | 123 

assistance to victims of trafficking, and to continue to expand efforts to train 

legal and law enforcement personnel worldwide.“ (Ebenda: VII) 

 
Dem Narrativ des Phänomens „Gewalt gegen Frauen“ folgend, erwei-
tert Präsident Clinton dessen Radius und integriert Frauenhandel als 
eine „insidious form of violence“. Auffallend ist, dass Präsident Clin-
ton in seiner Einführung zu den Maßnahmen keine Formulierungen 
nutzt, die in einen historischen Bezug zur Sklaverei oder unfreiwilligen 
‚servitude‘ steht, so wie es in der Kongress-Resolution der Fall ist. 

 

Problematisierung Menschenrechte 

Der Text vermeidet signifikant die Dramatisierung und sprachliche 
Mobilisierung von Notwendigkeiten und unmittelbarem Handlungs-
zwang, wie es der securitisation-Ansatz tut. Präsident Clinton führt das 
Thema Frauenhandel folgendermaßen ein:  

 
„The problem of trafficking in women and girls, an insidious form of violence, 

has received a great deal of attention from the world community.“ (Ebenda: 2) 

 
Richtlinie III thematisiert den Opferschutz von gehandelten Frauen erst-
malig als eigenständigen Handlungsbereich, unabhängig von der Straf-
verfolgung (die in der Richtlinie IV verhandelt wird). Sie beauftragt den 
Generalbundesanwalt den Opferschutz in folgenden Bereichen zu prü-
fen: Opfer- und ZeugInnenschutz, sichere Rückführungen von Opfern 
und ZeugInnen in die Herkunftsländer, ZeugInnenschutz in Strafverfah-
ren, sowie die Möglichkeit eines dauerhaften Aufenthaltstitels für Opfer 
und ZeugInnen (ebenda: III). Auch Opferschutzprämissen werden in der 
Richtlinie V manifestiert, indem das diplomatische Personal weltweit mit 
Herkunfts-, Transit-, und Zielländern an gemeinsamen Strategien für 
Opferschutz arbeiten soll (ebenda: V). 

 

Problematisierung Sicherheit 

Das Memorandum ist sehr konsistent in seiner Rahmung von Frauen-
handel als „Gewalt gegen Frauen“. Frauen werden als die einzigen Refe-
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renzobjekte hinsichtlich Sicherheit geführt. Einzige Ausnahme bildet 
folgende Aussage in der Präambel, die auf die destabilisierende Wirkung 
von Gewalt auf die Demokratie und die Entwicklung aufmerksam macht:  

 
„The international community increasingly regards violence against women as 

a fundamental human rights violation, an impediment to a nation’s develop-

ment, and an obstacle to women’s full participation in democracy.“ (Ebenda: 

Präambel) 

 
Rückblickend betrachtet können diese Verweise, ebenso wie diejenigen, 
die auf die Menschenrechtssituation von Frauen in Afghanistan und die 
daraus abgeleitete ‚global importance‘ hindeuten, bereits als ein Akt der 
Versicherheitlichung von Menschenrechten betrachtet werden, wenn 
man die militärischen Interventionen der USA und seiner (NATO-) 
Partner nach 1999 in die Analyse mit einbezieht. Diese militärischen 
Interventionen wurden mit humanitären und demokratischen Besorgnis-
sen legitimiert. Ob das der Lesart des Textes in der historischen Konstel-
lation von 1998 gerecht wird, ist allerdings fraglich. 

Richtlinie IV umfasst eine eigenständige Abhandlung zur US-
Gesetzgebung, die die vollständige Kriminalisierung von Frauenhandel 
prüfen sowie weitere Ressourcen der Strafermittlung bündeln soll, um 
Frauenhändler mit schweren Konsequenzen zu konfrontieren (ebenda: IV). 

 

Akteure 

Obwohl Präsident Clinton die geeigneten Maßnahmen gegen Men-
schenhandel im Rahmen der ‚Gewalt gegen Frauen‘-Politik sieht, 
findet bereits in der Einführung des Memorandums eine Akteursver-
schiebung statt: Die Maßnahmen zu Frauenhandel stehen von Anfang 
an in einer außenpolitischen Dimension. Daher ruft Clinton das State 
Department als primären Akteur auf, in Zusammenarbeit mit dem 
Attorney General und dem President’s Interagency Council on Wo-
men, statt des Department of Justice und Department of Health and 
Human Services, die für die Implementierung des Violence against 
Women Act von 1994 zuständig sind. 
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Neben den US-Behörden benennt Präsident Clinton den US-
Kongress und nationaler Nichtregierungsorganisationen als Partner für 
die Umsetzung von anti-trafficking-Politiken. Diese Herangehensweise 
bestätigt er in der zweiten Richtlinie des Memorandums:  

 
„[It is] [t]he President’s Interagency Council on Women to coordinate the 

United States Government response on trafficking women and girls, in consul-

tation with nongovernmental groups.“ (Ebenda: II) 

 
In der letzten Richtlinie taucht erstmals – im Vergleich zu den bereits 
analysierten Texten – die Einbindung von Repräsentanten internationaler 
Organisationen auf, die zusammen mit Regierungen und Nicht-
Regierungsorganisationen aus Herkunfts-, Transit- und Zielländern ge-
meinsame Strategien gegen Frauenhandel entwerfen mögen (ebenda: IX). 

 

Subjektbildung/Identität 

Den Opfern von Frauenhandel ist in dem Memorandum ein eigenes 
Regime zugeteilt: Sie werden nicht mehr im Maßnahmenkatalog der 
Strafverfolgung als Opfer der Straftat Menschenhandel verhandelt, wie 
es die bereits analysierten Dokumente vorgesehen haben, sondern bilden, 
von der Strafverfolgung losgekoppelt, ein eigenes Handlungsfeld für die 
Behörden (ebenda: IV).  

 

 

4.3  ANTI-TRAFFICKING-POLITIKEN VON 2000-
2009 

 

„Instead of deportation, voluntary re-

turn, instead of detention centers, re-

habilitation shelters. Instead of illegal 

migrants, victims.“ – Anti-trafficking 

policies after Palermo.  

(ARADAU 2008: 2) 
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4.3.1 The US Victims of Trafficking and Violence 
Protection Act – (TVPA) 2000 

 
Die UN-Generalversammlung hat im Dezember 1998 die Einsetzung 
eines ‚open-ended intergovernmental ad hoc committee‘ beschlossen, 
das eine Übereinkunft zur Bekämpfung von transnationaler Kriminali-
tät erarbeiten sollte. Ein Teil der Übereinkunft war dem Entwurf eines 
internationalen Instruments gegen Menschenhandel gewidmet (UN 
Protocol 2000: Präambel). Zur gleichen Zeit arbeitete der US-Kongress 
in kritischer Begleitung von Nicht-Regierungsorganisationen an einem 
US-Gesetzespaket zu Menschenhandel, welches sowohl durch die US-
Kongress-Resolution als auch durch das Memorandum von Präsident 
Clinton im März 1998 angestoßen wurde (siehe Kapitel Anti-
Trafficking-Politiken 1997-2000). 

Die Kritik an der US-amerikanischen Strategie gegen Menschen-
handel bezog sich 1998 vor allem auf das Fehlen einer koordinierten 
und umfangreichen Intervention der Regierung:  

 
„This response must include greater communication and coordiantion between 

and within government agencies at the international, federal, and local levels. 

Federal resources and skills need to be shared with local authorities, especially 

when carrying out investigations, prosecuting cases of international trafficking, 

and providing services to victims. Care should be taken so that the laws passed 

do not further stigmatize trafficking victims, but rather prosecute traffickers 

with punishment proportional to the seriousness of the crime.“ (Kanics 1998: 3) 

 

 Der staatliche Umgang mit Opfern von Menschenhandel wurde auch 
von kritischer NGO-Seite im Kontext der Strafverfolgung gesehen. Ein 
weiterer Handlungsdruck für die Einrichtung kodifizierter Regierungs-
tätigkeit wurde durch Schätzungen der Anzahl von Menschenhandels-
delikten aufgebaut. Jyothi Kanics bezieht sich in ihrer Untersuchung 
auf die UN, ohne dies jedoch mit einem Verweis zu belegen:  
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„The United Nations has estimated that 4 million people (both men and wom-

en) are trafficked annually, resulting in profits to criminal groups of p to $ 7 

billion.“ (Kanics 1998: 1) 

 

 Der TVPA setzt seine Schätzungen des globalen Menschenhandels 
deutlich tiefer an, nennt dennoch ‚alarmierende‘ Zahlen: 

 
 „As the 21st century begins, the dagrading instution of slavery continues 

throughout the world. Trafficking in persons is a modern form of slavery, and it 

is the largest manifestation of slavery today. At least 700.000 persons annually, 

primarily women and children, are trafficked within or across international 

borders. Approximately 50.000 women and children are trafficked into the 

United States each year.“ (TVPA: Sec.102.(b)(2)) 

 
Im Jahr 2000 wurde der US Victims of Trafficking and Violence Pro-
tection Act durch den Kongress verabschiedet. Dieser beinhaltet neben 
dem Trafficking Victims Protection Act-Division A (TVPA) auch den 
Violence against Women Act-Division B. Der TVPA ist in dreizehn 
Sektoren untergliedert: 

 
• Short title, purpose, findings and definitions (Sec.101-103); 
• Annual country reports and Interagency Task Force to Monitor and 

Combat Trafficking (Sec.104-105); 
•  Prevention, protection and assistance for victims (Sec.106-107); 
• Minimum standards for the elimination of trafficking (Sec.108); 
• Assistance to foreign countries to meet minimum standards and 

action against governments failing to meet minimum standards 
(Sec.109-110); 

• Action against significant traffickers and strengthening prosecution 
ad punishment of traffickers (Sec.111-112); 

• Authorizations of appropriations (Sec.113). 
 

Die Maßnahmen des TVPA umfassen sowohl innerstaatliches Recht 
und Aufbau von Institutionen, wie die Einführung von Rechtsstandards 
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für Opferschutz und Strafverfolgung sowie die Einrichtung eines insti-
tutionalisierten Gremiums (Interagency Task Force to Monitor and 
Combat Trafficking) als zuständige Behörde für die Umsetzung des 
TVPA auch außenpolitische Werkzeuge. Ein jährliches Monitoring 
von anti-trafficking-Politiken, den so genannten ‚TIP-report‘, im glo-
balen Kontext wird durch den TVPA genauso festgelegt, wie die Sank-
tionen für Regierungen, die den Standards nicht entsprechen.  

Die in der Kongress-Resolution und im Memorandums zitierte 
Rahmung von Menschenhandel als Unterdiskurs von Gewalt gegen 
Frauen wird im Gesetzespaket dahingehend weiter geführt, dass Men-
schenhandel und Gewalt gegen Frauen als zwei Teile des übergeordne-
ten ‚Victim of Trafficking and Violence Protection Act‘ gebündelt 
werden; es finden sich jedoch im Gesetzestext des TVPA nur noch 
wenige Bezüge zur Gewalt gegen Frauen. Der dominierende Diskurs 
ist – wie bereits in der Kongressresolution von 1998 – die Einbettung 
von Menschenhandel als ,modern slavery‘:  

 
„The purpose of this division are to combat trafficking in persons, a contempo-

rary manifestation of slavery whose victims are predominantly women and 

children, to ensure just and effective punishment of traffickers, and to protect 

their victims.“ (TVPA SEC.102 (a)) 

 
Das Verlassen des ‚Gewalt-gegen-Frauen‘-Diskurses und die Aktivie-
rung der Hauptreferenz zu ‚moderner Sklaverei‘ führt eine wesentliche 
Konsequenz mit sich: Sie markiert erstmalig die Verschiebung von 
‚Frauenhandel‘ zu dem geschlechtlich neutralen Begriff des ‚Men-
schenhandels‘, der in den folgenden Jahren bestimmend für die anti-
trafficking-Politiken werden soll. 
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Definition Menschenhandel 

Der TVPA teilt die Definition in zwei unterschiedliche Paragraphen: 
 

• „Severe Forms of Trafficking in Persons“ (Sec. 103, Artikel 8) 
• „Sex Trafficking“ (Sec. 103, Artikel 9) 

 
Erstere befasst sich zum einen mit Menschenhandel zum Zweck des 
kommerziellen Sexes, des Weiteren mit Zwangsarbeit und Sklaverei 
außerhalb der Sexindustrie. Die Definition des zweiten Paragraphs, 
„Sex Trafficking“, bezieht sich ausschließlich auf Tätigkeiten des 
kommerziellen Sexes. 

Die Handlungen des vorangestellten Paragraphen zu ‚severe forms 
of trafficking‘ umfassen „recruitment, harboring, transportation, provi-
sion or obtaining of a person for labor or services“ . Diese müssen mit 
den Mitteln „the use of force, fraud, or coercion“ durchgeführt werden. 
Der Zweck des Menschenhandels wird wie folgt festgelegt: „for the 
purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, 
or slavery“ (Sec. 103, Artikel 8, B). 

Auffallend im Vergleich zu vorherigen diskutierten Definitionen ist 
die Zunahme von Handlungselementen, die den Anfangspunkt des 
Verbrechens Menschenhandel darstellen (recruitment, harboring, tran-
portation, provision or obtaining of a person)42. Das Ausformulieren 
verschiedener Möglichkeiten der Anwerbung und des Transports von 
künftigen Opfern trägt einem verstärkten migrationsspezifischen Inter-
ventionsinteresse Rechnung, der auch in der Situationsbeschreibung 
des TVPA zur Geltung kommt (Sec. 102, Artikel 5). Auf diese Art 
können präventive, in den Herkunftsländern ansetzende Kontroll-
instanzen legitimiert werden, um die der Rekrutierung folgende 
Zwangsmaßnahme zu verhindern. 

Die Mittel des Menschenhandels (the use of force, fraud, or coerci-
on) sind identisch mit denen, die in der Kongress-Resolution 1998 

                                                             
42  Im Vergleich dazu beinhaltet die Definition der Kongress-Resolution le-

diglich zwei Begriffe: „recruitment or transportation of persons“. 
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aufgeführt wurden.43 Abweichend sind jedoch die Zweckbestimmun-
gen von Menschenhandel (subjection to involuntary servitude, peona-
ge, debt bondage, or slavery), die der TVPA neu eingeführt hat und in 
den analysierten Vorgängerdokumenten nicht enthalten sind. Mit den 
Begriffen der ‚involuntary servitude‘ sowie der ‚slavery‘ stellt der 
TVPA den Bezug zur Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 
her:  

 
„It [the Declaration of Independence] states that all men are created equal and 

that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. The right 

to be free from slavery and involuntary servitude is among those unalienable 

rights. Acknowledging this fact, the United States outlawd slavery and involun-

tary servitude in 1865, recognizing them as evel instituions that must be abol-

ished. Current practices of sexual slavery and trafficking of women and chil-

dren are similarly abhorrent to the principles upon which the United States was 

founded.“ (TVPA: Sec.102.(22)) 

 
Der Kongress lässt keinen Zweifel darüber, in welcher Tradition er das 
Rechtsdokument des TVPA sieht. Der Bezug zur Unabhängigkeits-
erklärung sowie zur Abschaffung der Sklaverei 1865 führt unmittelbar 
zur Identität und inneren Verfasstheit der Vereinigten Staaten. So kann 
der TVPA als Bestätigung einer, nach 1865, erneuten Abschaffung von 
Sklaverei und ‚unvoluntery servitude‘ gesehen werden. In diesen 
Grundsätzen verankert genießt der TVPA eine breite Legitimation und 
ist daher kaum anfechtbar durch Gegendiskurse. 

 Teil A der Definition, der sich auf ‚sex trafficking’ bezieht, zeich-
net sich durch eine wesentlich geringere Definitionsdichte aus als die 
Kodifizierung zu Menschenhandel in die Sklaverei (Teil B). Im 
Gegensatz zur letzteren liegt in der rechtlichen Festlegung zu ‚sex 
trafficking‘ eine Abstufung vor: der Menschenhandel zum Zweck des 
‚kommerziellen Sexes‘ (Artikel 10) sowie des ‚schweren Menschen-

                                                             
43  Die Mittel des Kongresses gehen jedoch über die des TVPA hinaus und 

umfassen insgesamt sieben Begriffe. 
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handels‘ zum gleichen Zweck (Artikel 9 A). Beide Definitionen ver-
zichten auf eine Zwangslage in der Zweckbeschreibung, sondern füh-
ren mit der Bezeichnung des ‚commercial sex‘ einen neutralen, d.h. 
ohne Gewaltzuschreibung versehenden Begriff ein.44 Der ‚einfache‘ 
Menschenhandel zum Zweck des kommerziellen Sexes verzichtet 
sogar auf sämtliche Auflistungen von Gewaltmittel. Die Definition 
liest sich daher eigentümlich sachlich: 

 

 „(9) Sex trafficking. The term „sex trafficking“ means the recruitment, harbor-

ing, transportation, provision, or obtaining of a person for the purpose of a 

commercial sex act“ (Ebenda: Sec.103.(9)) 

 

Dieser Paragraph enthält weder die Notwendigkeit von Formen der 
Gewaltanwendung noch ausbeuterischer oder sklaverei-ähnlicher Be-
dingungen in der Ausübung einer ökonomischen Tätigkeit, um sich als 
Elemente für das Verbrechen des Menschenhandels zu qualifizieren. 
Anwerbung und Transport einer Person für den Zweck des kommer-
ziellen Sexes ist ausreichend für den Straftatbestand des Menschen-
handels. Damit ordnet sich der Kongress in die Reihe der abolitionisti-
schen Bewegung ein, die Prostitution per se als Gewaltdelikt klassifi-
zieren und mit Menschenhandel gleich stellt. 45 

Die unter Artikel 8 A festgeschriebene Form des ‚schweren Men-
schenhandels‘ zum Zweck des kommerziellen Sexes ist eine leicht 
abgeänderte Form der Definition von „sex trafficking“: 

                                                             
44  ‚Commercial sex‘ wird im TVPA unter Artikel 3 wie folgt definiert: „The 

term „commercial sex act“ means any sex act on account of which anything 

of value is given to or received by any person.“ (Sec.103, Art. 3). 

45  Neben den USA klassifiziert auch die schwedische Gesetzgebung Prostitu-

tion als Gewalt gegen Frauen. Analog zu den Nationalstaaten, sind auch die 

verschiedenen VertreterInnen der Nicht-Regierungsorganisationen, die im 

Bereich Menschenhandel arbeiten, geteilt in der Einschätzung der Prostitu-

tion. Eine typische Autorin für den abolitionistischen Ansatz ist Donna M. 

Hughes sowie für den ‚sex workers rights‘-Ansatz Gail Pheterson. 
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 „(8) Sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, 

or coercion […].“ (Ebenda: Sec.103.8 (A)) 

 
Die ,Schwere‘ des Menschenhandels wird durch die Anwendung von 
Mittel der ,Gewalt, Betrug oder Zwang‘ klassifiziert, die auch im Teil 
B zu Menschenhandel zum Zwecke der Sklaverei aufgeführt werden. 
Außerdem findet der Begriff des ‚Anlockens‘ Eingang in den Geset-
zestext, der bereits in der Situationsbeschreibung auftauchte (s.o.). Die 
Qualifizierung eines Straftatbestandes für ‚schweren‘ Menschenhandel 
ist ebenfalls nicht an eine Profitgewinnung des Täters gebunden und 
somit auch nicht an einen wirtschaftlichen Schaden des Opfers, wie es 
in den Begriffen ,Ausbeutung‘ (Haager Erklärung 1997) und den Be-
griffen ‚Sklaverei‘ oder ‚Schuldknechtschaft‘ aus dem Artikel 8 B 
beinhaltet ist. 

 
Tabelle 9: Schwerer Menschenhandel zum Zweck der Sklaverei, 

Zwangsarbeit und des kommerziellen Sexes 

Handlung recruitment, harboring, transportation, provision 
or obtaining of a person for labor or services 

Mittel  the use of force, fraud, or coercion 

Zweck subjection to involuntary servitude, peonage, 
debt bondage, or slavery 
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Tabelle 10: Menschenhandel zum Zweck des kommerziellen Sexes 

Handlung recruitment, harboring, transportation, provision 
or obtaining of a person for labor or services 

Mittel  - 

Zweck - 

 

Problematisierung Sicherheit 

Die TVPA baut in dem Anfangsteil der Situationsbeschreibung 
(SEC.102.(b) Findings) ein dynamisch-wachsendes Bedrohungsszena-
rio auf. Menschenhandel gilt dort als die „largest manifestation of 
slavery today“ und sein quantitatives Ausmaß wird auf „at least 
700.000 persons annually“ geschätzt, wobei „approximately 50.000 
women and children“ jährlich in die USA gehandelt werden (ebenda: 
SEC.102.(b) Findings (1)). Ein enorm wachsendes Potential wird der 
‚sex industry‘ zugeschrieben, die in den letzten Dekaden rapide ge-
wachsen sei (ebenda: SEC.102.(b) Findings (2)), sowie auch allgemein 
dem wachsenden internationalen Verbrechen des Menschenhandels 
(ebenda: SEC.102.(b) Findings (3)). 

Dieses wird – ebenfalls zunehmend – als Teil des ‚organisierten 
Verbrechens‘ klassifiziert, der für den Bereich des Menschenhandels 
der „fastest growing source of profits for organized criminal enteprises 
worldwide“ ist (ebenda: SEC.102.(b) Findings (8)). Die Profite von 
Menschenhandel würden die Ausbreitung von organisierter Kriminali-
tät weltweit ermöglichen und dadurch die Rechtsstaatlichkeit gefähr-
den (ebenda: SEC.102.(b) Findings (8)). Die Situationsbeschreibung 
zeigt eine weitere wichtige, durch den Menschenhandel gefährdete 
Institution auf, nämlich die des Außenhandels und des Arbeitsmarktes:  

 
„Trafficking in persons substantally affects interstate and foreign commerce. 

Trafficking for such purposes as involuntary servitude, peonage, and other 
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forms of forced labor has an impact on the nationwide employment network 

and labor market.“ (Ebenda: SEC.102.(b) Findings (12)) 

 
Insgesamt beschäftigen sich sechs Artikel mit detaillierten Aufzählun-
gen von Gewalttaten gegenüber den Opfern. Diese beinhalten ver-
schiede Formen von sexualisierter Gewalt (Artikel 6, 9), von Freiheits-
beraubungen (Artikel 7, 10), von sklaverei-ähnlichen Arbeitsbedin-
gungen (Artikel 6, 10), von körperlicher und seelischer Gewalt (Artikel 
6, 7, 9, 10, 11) sowie von gesundheitlicher Gefährdung (Artikel 11). Es 
wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die USA sowie andere 
Staaten kein ausreichendes Sanktionssystem gegen die Menschenhänd-
ler besäßen (ebenda: SEC.102.(b) Findings (14)). 
 

Problematisierung Menschenrechte 

Einer der Autoren des TVPA, Chris Smith, Mitglied des Repräsentan-
tenhauses, informierte die Öffentlichkeit in einer Anhörung über die 
Prioritäten des TVPAs: „While it was the intent of the legislation that 
victims of trafficking should help in the investigation or prosecution of 
trafficking cases, there should be no doubt that the T- Visa was primar-
ily intended as a humanitarian tool to facilitate the rehabilitation of 
trafficking survivors.“46 

Forderungen für eine verbesserte rechtliche Lage von Menschen-
handelsopfern werden jedoch erst im letzten Teil der Situationsbe-
schreibung erhoben (Artikel 17-20). Neben den einzurichtenden 
Beratungsangeboten und Schutzwohnungen wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass „victims […] should not be inappropriately incarcerated, 
fined, or otherwise penalized solely for unlawful acts committed as a 
direct result of being trafficked, such as using false documents, enter-
ing the county without documentation, or working without documenta-
tion“ (ebenda: SEC.102.(b) Findings (19)).  

                                                             
46  Chris Smith, zitiert nach Joyce Koo Daalrymple: Human Trafficking: 

Protecting Human Rights in the Trafficking Victims Protection Act,25 B.C. 

Third World L.J.451 (2005), Seite 454. 
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Die Kriminaliserung von Opfern dieser Straftaten durch den status 
quo des Einwanderungsrechts und des Arbeitsrechts wird auch vor dem 
Hintergrund problematisiert, dass ein in sein Herkunftsland abgescho-
benes Opfer nicht den Ermittlungsbehörden in den Zielländern behilf-
lich sein kann (Artikel 20). Diese eher dem Opferschutz als der Straf-
verfolgung unterordnende Logik wird noch einmal in dem abschlie-
ßenden Artikel aufgegriffen:  

 
„To deter international trafficking and bring its perpetrators to justice, nations 

including the United States must recognize that trafficking is a serious offense. 

This is done by prescribing appropriate punishment, giving priority to the 

prosecution of trafficking offenses, and protecting rather than punishing the 

victims of such offenses.“ (Ebenda: SEC.102.(b) Findings (24)) 

 

Die Ansprüche für Opfer von Menschenhandel sind in Sec. 107 ‚Pro-
tection and Assistance for Victims of Trafficking‘ beschrieben. In 
konsistenter Lesart des TVPA und dessen außenpolitischer Ausrich-
tung sind der erste Paragraph a dem Opferschutz im Ausland gewid-
met, erst Paragraph b widmet sich den Maßnahmen in den Vereinigten 
Staaten. Dieser regelt die institutionelle Umsetzung von Opferansprü-
chen und Unterstützung. Das Department of Health and Human Ser-
vices, Department of Labour, und andere föderative Ämter werden 
beauftragt, Leistungen für Opfer von schwerem Menschenhandel aus-
zuweiten (ebenda: Sec. 701 b (1) B). Der Secretary of Health and Hu-
man Services soll in Zusammenarbeit mit dem Attorney General Zerti-
fikate ausstellen, die Opfer von Menschenhandel als leistungsberech-
tigt ausweisen (ebenda: Sec. 701 b (1) E). Die Qualifizieungsmaßnah-
men für die Ausstellung solcher Zertifikate sind: 

 

„(I) (the victim of severe forms of trafficking, d.V.) is willing to assist in every 

reasonable way in the investigation and prosecution of severe forms of traffick-

ing in persons; and 
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(II) (aa) has made a bona fide application for a visa under section 101 

(a)(15)(T) of the Immigration and Nationality Act, as addes by subsection €, 

that has not been denied; or 

(bb) is a person whose continued presence in the United States the Attorney 

General is ensuring in order to effectuate prosecution of traffickers in persons.“ 

(Ebenda: Sec. 701 b (1) (E)(i)) 

 
Die Ausstellung eines solchen Zertifikats an gehandelte Menschen 
verliert in dem Moment die Gültigkeit, wenn der Generalstaatsanwalt 
den Beitrag des Opfers für die Ermittlungen und Strafverfolgung nicht 
mehr für sachdienlich hält (ebenda: Sec. 701 b (1) (E iii)). Die Hürden 
für eine sachdienliche Zusammenarbeit des Opfers mit den Ermitt-
lungsbehörden sind hoch. Diese umfassen Angaben zur Identität der 
Täter, deren Aufenthaltsort sowie gerichtliche ZeugInnenaussagen 
gegen mögliche Täter (ebenda: Sec. 701 b (1) (E iii III)). 

Die rechtliche Gestaltung eines Aufenthaltstitels für Opfer von 
schwerem Menschenhandel nimmt mehrere Seiten des TVPA ein und 
ist eines der zentralen Rechtsansprüche in diesem Dokument. Das so 
genannte T-Visa wurde eigens für Opfer von Menschenhandel geschaf-
fen und stellt neben dem Aufenthaltstitel „continued presence“ den 
nach außen sichtbarsten Opferanspruch dar. 

 Unter Paragraph e „Protection From Removal For Certain Crime 
Victims“ wird in Absatz C das ,T-Visa‘ eingeführt, welches durch den 
Attorney General ausgestellt wird. Als Bedingungen für die Ausstel-
lung wird eingefordert, dass der Empfänger ein Opfer von schwerem 
Menschenhandel ist, sich im Territorium der USA aufhält, die Ermitt-
lung und Strafverfolgung gegen Menschenhandel unterstützt sowie im 
Falle einer Rückführung einem extremen Härtefall ausgesetzt wäre 
(ebenda: Sec. 107 e (1) (CI-IV)). TrägerInnen eines ‚T-Visums‘ quali-
fizieren sich außerdem für eine Arbeitserlaubnis in den USA (ebenda: 
Sec. 107 e (4) (2)). Die Ausstellung von ,T-Visa‘ durch den Attorney 
General darf ein jährliches Kontingent von 5000 nicht überschreiten 
(ebenda: Sec. 107 e (2) (B 2)). 
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Akteure 

Die Situationsbeschreibung legitimiert den Handlungsrahmen der 
Vereinigten Staaten zur Bekämpfung von Menschenhandel als gleich-
wertige innen- und außenpolitische Strategie:  
 
„In some countries, enforcement against traffickers is also hindered by offcial 

inderfference, by corrutpion, and sometimes even by officila participation in 

trafficking.“ (Ebenda: SEC.102.(b) Findings (16))  

 
Von den sieben Hauptteilen des TVPAs beziehen sich drei ausschließ-
lich auf außenpolitische Maßnahmen. Die im Außenministerium ange-
gliederte „Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking“ 
wird beauftragt, jährliche Monitoring-Berichte, die „Trafficking in 
Persons Reports“ (TIP report), über anti-trafficking-Politiken weltweit 
zu verfassen (ebenda: Sec.104-105). Der Paragraph 104 legt fest, dass 
alle Staaten, die wirtschaftliche und sicherheitsrelevante Unterstützung 
von den USA erhalten, im jährlichen Berichterstattungsverfahren hin-
sichtlich ihrer Fortschritte der anti-trafficking-Politiken überprüft wer-
den. Folgende Akteure sind für die Datensammlung verantwortlich:  

 
„In compiling data and making assessments […], United States diplomatic 

mission personnel shall consult with human rights organizations and other 

appropriate nongovernmental organizations.“ (Ebenda: Sec.104 (2)) 

 

Der TVPA beauftragt den Präsidenten in Zusammenarbeit mit multi-
sektoralen Akteuren, Nationalstaaten weltweit in der Umsetzung von 
anti-trafficking-Maßnahmen zu unterstützen. Das Mandat wird weitrei-
chend abgesteckt und schließt den Bereich der Justiz und des Inneren, 
also den inhärenten Kern souveräner Nationalstaaten, mit in die Hilfe-
leistungen ein. 

 

„The President is authorized to provide assistance to foreign countries directly, 

or through nongovernmental and multilateral organizations, for programs, 

projects, and activities designed to meet the minimum standards for the elimi-
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nation of trafficking (as defined in section 103 of the TVPA of 200), including 

(1) the drafting of laws to prohibit and punish acts of trafficking; (2) the inves-

tigation and prosecution of traffickers; (3) the creation and maintenance of 

facilities, programs, projects, and activities of the protection of victims; and (4) 

the expansion of exchange programs and international visitor programs for 

governmental and nongovernmental personnel to combat trafficking.“ (Ebenda: 

Sec.109 (a)) 

 
 In diesen Berichten werden weltweit Nationalstaaten gemäß des Para-
digmas der 3 P’s (prevention, protection, prosecution), in drei ver-
schiedenen Abstufungen, von ‚Tier 1‘ (Umsetzung ist nicht zu bean-
standen) bis ‚Tier 3‘ (hoher Kritikwert und Androhung von Sanktio-
nen) klassifiziert. 

Die Sanktionen werden in Ländern vorgenommen, die als ‚Tier 3‘ 
eingestuft sind:  

 
„The President has determined that the United States will not provide nonhu-

manitarian, nontrade-related foreign assistance to the government of the coun-

try for the subsequent fiscal year until such government complies with the 

minimum standards of makes significant efforts to bring itself not compliance“. 

Die Sanktionen werden auch durch globale Institutionen umgesetzt: “ The 

President will instruct the United States Executive Director of each multilateral 

development bank and of the International Monetary Fund to vote against, and 

to use the Executive Director’s best efforts to deny, any loan or other utilization 

of the funds of the respective institution to that country.“ (Ebenda: Sec.110 (c) 

(A-B)) 

 
Auffallend ist der Ruf nach internationalen Akteuren in der Situations-
beschreibung und die Nichterwähnung von Nichtregierungsorganisa-
tionen im gesamten Text.  

 
„Trafficking of persons is an evil requiring concerted and vigorous action by 

countries of origin, transit of destination and by international organisations.“ 

(Ebenda: SEC.102.(b) Findings (21))  
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Der Kongress ruft die Vereinigten Staaten fernerhin dazu auf, die Ver-
handlungen zu effektiven Menschenhandelspolitiken auf multilateralen 
Foren einzubringen (Artikel 24). 

 

Subjektbildung/Identität 

Verglichen mit den Dokumenten der 1990er Jahre, einschließlich des 
Memorandums von Präsident Clinton sowie der Kongress-Resolution, 
die ausschließlich Opfer von Menschenhandel/Frauenhandel in der 
strafrechtlichen Klassifizierung als Opfer von Straftaten anführten, 
befasst sich das TVPA mit sozial-ökonomischen Zuschreibungen von 
gehandelten Menschen und erläutert deren Handlungspotential (agen-
cy). Diese Einschätzungen werden bereits exponiert im Anfangsteil der 
Situationsbeschreibung vorgenommen:47  

 
„Traffickers primarily target women and girls, who are disproportionately 

affected by poverty, the lack of access to education, chronic unemployment, 

discrimination and the lack of economic opportunities in countries of origin.“ 

(Ebenda: SEC.102.(b) Findings (4)) 

 
Der erste Teil des Artikels 4 entspricht einer allgemeinen Beschreibung 
von Frauen und Mädchen, deren Handlungsspielraum aufgrund wirt-
schaftlicher und sozialer Härten in den Herkunftsländern sehr einge-
schränkt ist. Die Darstellung der Passivität und der nicht vorhandenen 
agency von Opfern wird jedoch auch in der Beschreibung der Situation 
im Zielland aufrechterhalten:  

 
„Traffickers often transport victims from their home communities to unfamiliar 

destinations, including foreign countries away from family and friends, reli-

gious institutions, and other sources of protection and support, leaving the 

victims defenseless and vulnerable.“ (Ebenda: SEC.102.(b) Findings (5))  

 

                                                             
47  Absatz 4 und 5 von insgesamt 24 Artikeln. 
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Opfer von Menschenhandel werden bereits als schutzbedürftig im 
Herkunftsland und im Zielland deklariert, bevor sie überhaupt Gegen-
stand des Verbrechens werden. Diese a-priori-Charakterisierung und 
Identitätsbildung suggeriert die Möglichkeit von anti-trafficking-Inter-
ventionen im Vorfeld des Verbrechens, die sich als bedeutend für den 
migrationsspezifischen Diskurs erweist. 
Der zweite Teil von Artikel 4 bezieht sich dezidierter auf ein Bild der 
passiven, leichtgläubigen Frau, die in die Zwangssituationen ‚hineinge-
lockt‘ wird: 

 

„Traffickers lure women and girls into their networks through false promises of 

decent working conditions at relatively good pay as nannies, maids, dancers, 

factory workers, restaurant workers, sales clerk or models.“ (Ebenda: 

SEC.102.(b) Findings (4)) 

 
Die in diesem Artikel genutzte Formulierung lässt einen Rückschluss 
auf den moralisch-sittlichen Diskurs der Frauenhandelsdebatten aus 
dem frühen 20. Jahrhundert zu. Das Motiv des ‚Anlockens‘ findet sich 
bereits in einem der ersten internationalen Übereinkommen zu Frauen-
handel von 1910:  

 
„Any person who, to gratify the passions of others, has by fraud or by the 

means of violence, threats, abuse of authority, or any other measures of com-

pulsion, procured, enticed (Hervorhebung durch die Verfasserin) or led away a 

woman or girl over age for immoral purposes.“ 48 

                                                             
48  Aritkel 2 der International Convention for the Suppression of the White 

Slave Traffic (adopted in Paris on 4 May 1910) zitiert nach Roth 2012: 45. 
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Erweiterungen des TVPA 

Die an strenge Bedingungen geknüpften Opferschutzmaßnahmen des 
TVPA und die restriktive Umsetzung, einschließlich der gesetzlich 
festgelegten Begrenzung der T-Visa auf nicht mehr als 5000 Ausstel-
lungen jährlich, wurden durch Nichtregierungsorganisationen und 
AktivistInnen vielfach kritisiert (Dalrymple 2005: 473). Die Kritik 
wurde zusätzlich durch die sehr geringe Anzahl an gehandelten Men-
schen verstärkt, die durch die US-Behörden in den Genuss der TVPA-
Maßnahmen gekommen sind. Die Zahlen blieben weit unter den 
Schätzungen, die von ca. 50.000 gehandelten Menschen jährlich aus-
gehen. Stattdessen wurden 2001 nur 198 Zertifikate ausgestellt, die 
Zugang zu föderativ finanzierten Hilfeleistungen ermöglichen. Im 
gleichen Jahr wurden darüber hinaus nur 176 Aufenthaltstitel unter der 
„continued presence“ und kein T-Visa ausgestellt. Diese Zahlen haben 
sich in den Folgejahren nicht signifikant erhöht.49 

In den folgenden Jahren wurde der TVPA mehrfach erweitert: 
durch die Trafficking Victims Protection Reauthorization Acts in den 
Jahren 2003 und 2005 sowie durch den William Wilberforce Traffi-
cking Victims Protection Reauthorization Act im Jahr 2008. Die Er-
weiterungen umfassen folgende Maßnahmen: 

 
• Informationskampagnen zur Bekämpfung des Sextourismus; 
• Reformen im föderativen Strafrecht; 
• Einräumung der Möglichkeit von Zivilklagen von Opfern gegen 

Menschenhändler in einem föderativen Bezirksgericht (Federal 
District Court); 

• Ausweitungen staatlicher Leistungen für gehandelte Menschen und 
ihre Familienangehörigen; 

                                                             
49  Die Statistiken sind folgenden Quellen entnommen: Attorney General’s 

Annual Report to Congress and Assessment of the U.S. Government Activ-

ities to Combat. Trafficking in Persons Fiscal Year 2007. May 2008. S. 4 

sowie Christal Morehouse: Combating human trafficking. Policy gaps and 

hidden political agenda in the USA and Germany 2009. S.177 und 199.  
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• jährliche Berichterstattung auf des Attorney General an den Kon-
gress zur Lage des Menschenhandels.50 
 

Abbildung 2 

(Quelle: Assessment of U.S. Government Efforts to Combat Trafficking in 

Persons in Fiscal Year, US government 2005/2006.) 

 

                                                             
50  Eine Übersicht der Maßnahmen des TVPA 2000 und seiner Erweiterungen 

finden sich unter: Baerbel Heide Uhl: Bewertung der US-Regierungs-

aktivitäten zur Bekämpfung des Menschenhandels. Herausgegeben vom 

KOK e. V. 2006. 
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4.3.2 UNTOC und das Palermo-Protokoll 2000 
 

In zeitlicher Parallelität zur Ausarbeitung des TVPA in den Vereinig-
ten Staaten fanden auch die Verhandlungen zum internationalen Über-
einkommen gegen transnationale organisierte Kriminalität (UNTOC) 
und dessen Zusatzprotokolle der Vereinten Nationen statt.51  

Die Idee der Ausarbeitung einer UN-Konvention zur Bekämpfung 
grenzüberschreitender Kriminalität kam bereits 1994, d.h. in den ersten 
Jahren nach dem Zusammenbruch der Weltordnung des Kalten Kriegs, 
im Rahmen einer World Ministerial Conference on Organised Transna-
tional Crime auf, die in Neapel abgehalten wurde (Roth 2012: 80). Die 
Verhandlungen zur Übereinkunft und seiner drei Protokolle fanden im 
Rahmen des United Nations Centre for International Crime Prevention, 
eine Unterorganisation des UN Office for Drug Control and Crime 
Prevention mit dem Sitz in Wien, statt. 52  

Nach intensiven Vorverhandlungen beschloss die UN-General- 
versammlung die Einrichtung eines ‚open-ended Ad Hoc Committees‘, 
das aus den spezialisierten BehördenvertreterInnen der UN-Mitglieds-
taaten bestand, zum Zweck der Ausarbeitung nicht nur der Hauptkon-
vention zur Bekämpfung von transnationaler organisierter Kriminalität, 
sondern auch von drei Zusatzprotokollen: 

 
• illegal transport and trafficking in migrants; 
• illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and 

components and ammunitions; 
• trafficking in women and children.53  

                                                             
51  Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especial-

ly Women and Children, Supplementing the United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime (Palermo 2000). 

52  Nach einer Reformierung der Wiener UN-Struktur in der zweiten Hälfte 

der 2000er Jahre wurde die Behörde in das United Nations Office on Drugs 

and Crimes (UNODC) umbenannt.  

53  Siehe GA Resolution 53/111, 9 December 1998 zitiert nach Roth 2012. 
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Das Ad-Hoc-Kommittee verhandelte die Konventions- und Protokoll-
entwürfe in einem Zeitraum von zwei Jahren. Einen ersten Entwurf für 
das Zusatzprotokoll zur Bekämpfung von Menschenhandel legte die 
Delegation der Vereinigten Staaten sofort in der ersten Sitzung im 
Januar 1999 vor (ebenda: 85). Dieser Vorschlag enthält bereits die 
Grundstruktur für die spätere Definition des Palermo-Protokolls. Die 
als Handlungen definierten Elemente, „recruitement, transportation, 
transfer, harbouring or receipt of persons“, befinden sich in großer 
Übereinstimmungen mit der TVPA-Definition. Die Mittel sind in dem 
US-Entwurf wie folgt definiert: „Threat or use or kidnapping, force, 
fraud, deception or coercion, or giving or receiving of unlawful pay-
ments of benefits to achieve the consent of a person having control 
over another person“; der Zweck des Menschenhandels in diesem 
Entwurf wird als „prostitution or other sexual exploitation or forced 
labour“ bestimmt.54  

Dieser US-Entwurf für eine UN-Definition von Menschenhandel 
ist deutlich abgerückt von der US-Kongress-Resolution von 1998, der 
,forced prostituion‘ und ‚sexual slavery‘ als Zweck aufgeführt hatte, 
während in dem UN-Entwurf Prostitution ohne Zwang als Zweck für 
Menschenhandel dargelegt wird. Auch die in der US-Kongress-Re-
solution sowie im TVPA auftauchende Formulierung der ‚exploitative 
servitude‘ ‚slavery-like practices und ‚slavery‘, die in der Tradition der 
Abschaffung der Sklaverei stehen, werden nicht genutzt. 

Die Vermutung liegt nahe, dass dieser für die internationale Ge-
meinschaft entworfene Text mit anderen völkerrechtlichen Standards 
abgeglichen wurde und daher Formulierungen aus der UN Convention 
for the Suppression oft he Traffic in Persons and of the Exploitation of 
the Prostitution of Others (1949) (die so genannte 49er Convention) als 

                                                             
54  Siehe General Assembly Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Con-

vention against Transnational Organized Crime, First Session, Vienna 19-

29 January 1999, Draft Protocol to Combat International Trafficking in 

Women and Children Supplementary to the United Nations Convention on 

Transnational Organized Crime. A/AC.254/4/Add.3. 
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Vorlage dienten. Diese enthält zwar keine Definition zu Menschenhan-
del/Frauenhandel, sanktioniert jedoch in Artikel 1 die Anlockung und 
Zuführung von Personen in die Prostitution selbst wenn diese zustim-
men: 

 
„Article 1: The parties to the present Convention agree to punish any person 

who, to gratify the passions of another: 

Procures, entices or leads away, for the purposes of prostitution, another per-

son, even with the consent of that person; 

Exploits the prostitution of another person, even with the consent of that per-

son.“55 

 

Zwei Begriffe des US-Vorschlags lassen sich auf diesen Artikel zu-
rückführen: zum einen den der ‚prostitution‘ ohne Zwang- und Ge-
waltzuschreibung sowie den des ‚consent‘. Die ‚49er-Konvention‘ 
stellt die Handlungen und Entscheidungen einer der Prostitution nach-
gehenden Person als irrelevant da, indem sie alle Handlungen, die zur 
Prostitution, selbst bei der Einwilligung der betroffenen Person, unter 
Strafe setzt. Der US-Vorschlag spezifiziert den Akt der Zustimmung 
wie folgt: 

 
 „By giving or receiving of unlawful payments of benefits to achieve the con-

sent of a person having control over another person.“ 56 

 

                                                             
55  Un Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 

Expolitation of the Prostitution of Others Approved by General Assembly 

resolution 317(IV) of 2 December 1949. 

56  General Assembly Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention 

against Transnational Organized Crime, First Session, Vienna 19-29 Janu-

ary 1999, Draft Protocol to Combat International Trafficking in Women 

and Children Supplementary to the United Nations Convention on Transna-

tional Organized Crime. A/AC.254/4/Add.3. Article 1 a.  
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Der Opferschutz (Artikel 4 des US-Entwurfs) ordnet sich gleichfalls 
der Kriminalitätslogik unter, indem nicht das Aufenthaltsrecht oder der 
Schutz im Zielland an erster Stelle steht, sondern Maßnahmen zur 
sicheren Rückführung der Opfer (ebenda: Artikel 4 Absatz 1a). Auch 
die Schutzgewährung des Opfers ist deutlich an einen Zeitrahmen und 
in Erwartung der Ausreise gebunden:  

 
„Each State shall endeavour to provide for the physical safety of victims of 

trafficking in persons while they are within ist territory.“ (Ebenda: Artikel 4 

Absatz 2) 

 

Zusammenfassend lässt sich der Vorschlag der USA für die Palermo-
Definition als einen Versuch darstellen, die abolitionistische, also die 
Prostitution per se bekämpfende Herangehensweise der 49er Konven-
tion für eine Strategie der Bekämpfung grenzüberschreitender OK 
nutzbar zu machen. Der Entwurf lässt in seiner Präambel keinen Zwei-
fel darüber, dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität den 
primären Zweck des Entwurfes darstellt:  

 
„(b) Gravely concerned by the significant and incresing activities of transna-

tional criminal organisations and others that profit from international traffick-

ing in persons.“ (GA Draft A/AC.254/4/Add.3.(b)) 

 
Die Diskursverschiebungen der US-amerikanischen Behörden inner-
halb eines Jahres sind eklatant: Die sowohl in der US-Kongress- 
Resolution als auch im Memorandum von Präsident Clinton (beide aus 
dem Jahr 1998) eine zentrale Rolle einnehmende Politikrahmung von 
‚Gewalt gegen Frauen‘ und ‚Sklaverei‘ sind in diesem Entwurf gänz-
lich abwesend. Die auf Rückführung ausgerichteten Schutzansprüche 
für Opfer sind gleichsam inkonsistent zu den Opferschutzmaßnahmen 
der Kongress-Resolution und des TVPAs und betonen den migrations-
spezifischen Unterdiskurs der Sicherheitspolitik. 

Die Grundarchitektur des US-amerikanischen Vorschlags, sowohl 
bezüglich der Definition (‚acts, means, purpose‘) als auch der vorge-
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schlagenen Maßnahmen, die auf den 3 P’s beruhen (‚Protection, Prose-
cution, Prevention‘), spiegelt jedoch strukturell den TVPA wider und 
nimmt auch Einfluss auf das ,Trafficking-Protocols‘, wie es dessen 
Zweckbestimmung festlegt:  

 

„This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, 

investigation and prosecution of the offences established in accordance with 

article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and 

involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of 

such offences.“ (Trafficking Protocol: Article 4)  

 
Diese Grundarchitektur der 3 P’s dient auch als Strukturierung für das 
gesamte Protokoll, das in vier Hauptteile unterteilt ist: 

 

• General provisions 
• Protection of victims of trafficking 
• Prevention, cooperation and other measures 
• Final provisions  

 
Die Verpflichtung zur Einführung des Straftatbestands sowie die Defi-
nition des Straftatbestands befinden sich im Teil I. Teil II legt die 
Unterstützung für die Opfer und Maßnahmen zu deren Rückführung in 
die Herkunftsländer fest. Da das Protokoll Teil eines internationalen 
Strafrechtsinstruments ist, sind die unter ‚Kooperation‘ geführten 
Maßnahmen auf den Bereich der Sicherheitsbehörden bezogen und 
beinhalten Strafermittlung und -verfolgungsstrategien, einschließlich 
des Informationsaustauschs und Schulungen (Artikel 10), Grenz-
schutzmaßnahmen (Artikel 11), Dokumentenkontrollen und -gültigkeit 
(Artikel 11 und 12). Der letzte Teil bezieht sich auf formale Procedere 
zur Ratifizierung des Protokolls. 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Definition Menschenhandel 

Die Definition des Palermo-Protokolls stellt erstmalig eine internatio-
nale rechtlich bindende Definition von Menschenhandel dar. Der erste 
Teil der Definition beinhaltet die Handlungen, Mittel und den Zweck 
von Menschenhandel: 

 

„,Trafficking in persons‘ shall mean the recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 

forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power 

of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments of bene-

fits to achieve the consent of a person having control over another person, for 

the purpose of exploitation.“ (Palermo-Protokoll: Art.3) 

 
Die im Oktober 2000 nach fast zwei Jahren Verhandlung verabschiede-
te Definition von Menschenhandel ist – bis auf wenige Ausnahmen – 
fast identisch mit der Definition, die die US-amerikanische Delegation 
im Januar 1999 anlässlich der ersten Sitzung des Ad-Hoc Committees 
eingereicht haben. Die Ausnahmen beziehen sich auf die Formulierung 
der ‚Mittel‘, die im Trafficking-Protocol mit „the abuse of power or of 
a position of vulnerability“ um ein zusätzliches Element zu der Auflis-
tung von Mittel erweitert wurde. In den Verhandlungsprotokollen wird 
dieses Element eingehender erklärt:  

 
„The travaux preparatoires should indicate that the reference to the abuse of a 

position of vulnerability is understood to refer to any situation in which the 

person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the 

abuse involved.“ (Palermo-Protocol: Article 3, UN Interpretative Note 12)  

 

Mit dieser Formulierung und Interpretation verlässt die Definition von 
Menschenhandel die Betonung auf Gewaltanwendung und schließt 
Szenarien von Menschenhandel mit ein, die sich auf Autoritätshierar-
chien z.B. innerhalb einer Familie beziehen, in Folge derer Menschen 
in Ausbeutungsverhältnissen, jedoch ohne Gewaltanwendung und 
Zwang, Opfer von Menschenhandel werden können (Jordan 2002: 8). 
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Die andere Ausnahme besteht in der Zweckbeschreibung, die im 
Palermo-Protocol den Begriff der Ausbeutung als Leitbegriff einführt, 
während in dem US Entwurf der Begriff ‚Ausbeutung‘ nur im Zusam-
menhang mit ‚sexueller Ausbeutung‘ neben Zwangsarbeit und Prostitu-
tion aufgelistet ist. Der Begriff ‚Ausbeutung‘ wird im zweiten Teil der 
Definition genauer beschrieben und umfasst „Exploitation shall in-
clude, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or 
practices similar to slavery, servitude or the removal of organs“ (Pa-
lermo-Protokoll: Artikel 3). 

Nach intensiven Verhandlungen wurde ‚Ausbeutung’ als Oberbe-
griff für den Zweck von Menschenhandel eingeführt. Die Verhandlun-
gen gestalteten sich diesbezüglich sehr kontrovers, da einige Delega-
tionen, u.a. auch die US-Delegation, vorschlugen, Prostitution per se 
als Zweck von Menschenhandel fest zu legen. Andere Delegationen 
wiederum, wie z.B. die Niederlande, in deren Rechtssystem Prostitu-
tion entkriminalisiert ist, erarbeiteten einen Entwurf, der ‚Sklaverei‘ als 
Oberbegriff für alle Formen von Zwangsarbeit, einschließlich Zwangs-
prostitution führte. Die internationale Gemeinschaft konnte keinen 
Kompromiss finden, den sittlich-moralischen Diskurs zur Prostitution 
dem der Zwangsarbeit oder Sklaverei unterzuordnen (Uhl 2008: 40). 
Als Ergebnis einigten sich die Delegationen auf eine Auflistung von 
Ausbeutungsverhältnissen, die den Diskursen der Sklaverei, Zwangs-
arbeit und Moral Rechnung trug. Kriminalisierung der Prostitution 
wurde bewusst nicht als Bedingung für die Ratifizierung der Konven-
tion und ihres Protokolls gestellt, da die unterschiedliche Herange-
hensweise der Delegationen in diesem Bereich eine gemeinsame Stra-
tegie unmöglich erscheinen ließ, wie es in den begleitenden Erklärun-
gen des Protokolls dokumentiert ist:  

 
„The travaux preparatoires should indicate that the Protocol addresses the 

exploitation oft he prostituion of others and other forms of sexual exploitation 

only in the context of trafficking in persons. The terms ,exploitation of the 

prostitution of others‘ or ,other forms of sexual exploitation‘ are not defined in 
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the Protocol, which is therefore without prejudice to how States Parties address 

prostitution in their respective laws.“ (Palermo-Protokoll, Travaux Preparatoi-

res: 2)  

 
Die Begriffe ,exploitation’ und ,sexual exploitation‘ sind jedoch nicht 
nur in dem Protokoll nicht definiert, sondern es finden sich auch in 
anderen Übereinkommen keine völkerrechtlichen Standards für diese 
Begriffe (Jordan 2002: 8). 

 Der Begriff der ‚Ausbeutung‘ steht in der Tradition der sozialisti-
schen Bewegungen des 19. Jahrhunderts und den kritischen Theorien 
von Karl Marx, der Ausbeutung als „Aneignung unbezahlter fremder 
Arbeit (des Mehrproduktes) durch die Eigentümer der Produktionsmit-
tel“ definiert.57 Er ist daher in einem arbeitsökonomischen Diskurs 
verortet, jedoch ohne Festlegung von arbeitsrechtlichen und monetären 
Standards juristisch schwer einzuordnen. Prostitution wird als einziger 
Sektor in die Liste aufgenommen, in dem Zwang und Ausbeutung 
erlebt werden, und gelangt daher zu einer exponierten Stellung: 

 

„In the Protocol definition, however, prostitution occupies an asymmetrical 

place in the list, as it names a specific content of the forced activity (as opposed 

to the rest of the list, which identifies forms of compulsion or structures of 

exacting labor, i.e. forced labor, servitude or slavery). Thus, in the context of a 

transnational anti-crime convention, two themes emerge: the site of sexual 

exchange as a priority for state intervention and a criminal response as the main 

response to exploitation.“ (Miller 2004: 32-33) 

 
Die Definition enthält ein unbestimmtes Bedeutungsgeflecht aus Aus-
beutung und sexueller Zuschreibung, das sich in seiner unklaren und 
interpretationsflexiblen Ausrichtung deutlich von den anderen Elemen-
ten des Zwecks von Menschenhandel unterscheidet. Die Begriffe 
‚forced labour or services‘, ‚slavery or practices similar to slavery‘, 

                                                             
57  Zitiert nach Wolfgang Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 

1998. 
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‚servitude‘ und ‚removal of organs‘ sind durch völkerrechtliche 
Übereinkommen definiert.58 

 

Tabelle 11 

Handlung recruitment, transportation, transfer, 
harbouring, receipt of persons 

Mittel  force, coercion, abduction, fraud, decep-
tion, abuse of power 

Zweck sexual exploitation, forced labour or ser-
vices, slavery or practices similar to slavery, 

servitude, removal of organs 

 
  

                                                             
58  ,Forced labour’ ist in der ILO Convention No.29 definiert als „for the 

purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall 

mean all work or service which is exacted from any person under the men-

ace of any penalty and for which the said person has not offered himself 

voluntarily.“ ,Slavery‘ ist definiert in der UN Slavery Convention als 

„Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the 

powers attaching to the right of ownership are exercised“ und ,practices 

similar to slavery‘ sind definiert in der UN Supplementary Convention on 

the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and institutions and Practices 

Similar to Slavery als „Debt bondage, that is to say, the status or condition 

arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a 

person under his control as security for a debt, if the value of those services 

as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt of 

the length and nature of those services are not respectively limited and de-

fined.“ Der Begriff ,servitude‘ ist nicht direkt im Völkerrecht definiert, 

wird jedoch in der o.g. Supplementary Convention als Begriff mit aufge-

führt (Jordan 2002: 8). 
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Problematisierung Sicherheit 

Der sicherheitspolitische Maßnahmenkatalog des Palermo-Protokolls 
zeichnet sich durch zahlreiche spezialisierte rechtsverbindliche Prakti-
ken aus, die den Handlungsbereich der Ermittlung und Strafverfolgung 
nationalstaatlicher Behörden und deren zwischenstaatliche Zusammen-
arbeit enorm ausbauen. Einen Schwerpunkt in der sicherheitsbehördli-
chen Zusammenarbeit betrifft die Kontrolle von grenzüberschreitender 
Migration: 

 

„Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties 

shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in 

accordance with their domestic law, to enable them to determine:  

Whether individuals crossing or attempting to cross an international border 

with travel documents belonging to other persons or without travel documents 

are perpetrators or victims of trafficking in persons; 

The types of travel document that individuals have used or attempted to use to 

cross an international border for the purpose of trafficking in persons;  

The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of 

trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, 

routes and links between and among individuals and groups engaged in such 

trafficking, and possible measures for detecting them.“ (Palermo-Protocol, III. 

Prevention, cooperation and other measures, article 10, para 1) 

 
Der Absatz suggeriert Möglichkeiten der Erkennung von Opfern und 
Tätern während des Grenzübertritts, d.h. – übersetzt in Begrifflichkei-
ten der Definition von Menschenhandel – würde diese Erkennung 
bereits in der Phase der „Anwerbung“ und des „Transports“ stattfin-
den, noch bevor Ausbeutungsverhältnisse oder Zwangsarbeit herge-
stellt sein würde. Die Erkennungsmerkmale sind falsche oder nicht 
vorhandene Reisedokumente. Außerdem verpflichten sich die Staaten, 
Informationen über Routen von Menschenhandel, sowie Methoden von 
Anwerbung und Transport zu erheben und Möglichkeiten der Gegen-
strategie zu entwerfen. Grundlage dieser an der Staatsgrenzen anset-
zenden sicherheitspolitischen Intervention ist die Vorstellung eines 
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durch Menschenhandel gekennzeichnetes Opfers und dessen Täter, 
dem man habhaft werden kann wie Drogenhändlern oder Waffenhänd-
lern, die an den Grenzen durch die mitgeführten illegalen Waren ent-
larvt werden. Die in diesem Artikel vorgenommene Logik setzt gehan-
delte Menschen mit Beweismitteln gleich, die für die Existenz des 
noch vorzunehmenden Verbrechens stehen und aufgrund deren nicht 
ordnungsgemäß mitgeführten oder abwesenden Reisedokumenten eine 
analoge Illegalität nach zu weisen ist wie die von illegalen Drogen oder 
Waffen.  

Die im Artikel 11 festgelegten ‚border measures‘ fassen das Di-
lemma der menschenrechtlichen Bewegungsfreiheit und der der Men-
schenhandelsbekämpfung geschuldeten Grenzkontrollen zusammen: 

 
„Without prejudice to international commitments in relation to the free move-

ment of people, State Parties shall strengthen, to the extent possible, such 

border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in per-

sons.“ (Trafficking Protocol, III. Prevention, cooperation and other measures, 

article 11, para 1). 

 

In den darauffolgenden Absätzen werden Verweigerungen von Visa an 
mögliche Menschenhändler und Sanktionen gegen Transportunterneh-
men gefordert, die Menschen mit nicht gültigen Reisedokumenten 
grenzüberschreitend befördern (Trafficking Protocol, III. Prevention, 
cooperation and other measures, Article 11 4-6). 

Das Palermo-Protokoll enthält nicht nur erstmalig eine rechtsver-
bindliche Definition des Verbrechens ,Menschenhandel‘ sondern 
schließt auch im Unterschied zu den Vorgängerdokumenten einen 
ausführlichen Katalog von sicherheitsbehördlichen spezifischen Maß-
nahmen zur Prävention, Früherkennung und Strafverfolgung von Men-
schenhandel mit ein. Diese Praktiken legitimieren zwischenstaatlichen 
Informationsaustausch sowie weitreichende migrationskontrollierende 
Maßnahmen. Auffallend ist der Überfokus der behördlichen Zusam-
menarbeit auf Migrationskontrollen, obwohl die Zweckbestimmung 
des Verbrechens die Ausbeutung und Zwangsarbeit ist und nicht, wie 
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die Maßnahmen vermuten lassen, die illegale Schleusung von Men-
schen. Die sicherheitsbehördlichen Praktiken des Protokolls zeichnen 
sich durch eine Abwesenheit von Kontroll- und Ermittlungsmaßnah-
men in Sektoren aus, in denen sklaverei-ähnliche Praktiken und Aus-
beutung stattfinden können. 

 

Problematisierung Menschenrechte 

Die Entscheidung der UN-Generalversammlung, die Ausarbeitung 
einer rechtsverbindlichen Definition zu Menschenhandel im Rahmen 
eines internationalen Strafrechtsinstrument durchzuführen, stellte be-
reits 1998 die Weichen für die Gesamtstrategie für Menschenhandel in 
Richtung Sicherheitspolitik. Menschenrechtliche Standards lassen sich 
daher in dem Palermo-Protokoll nicht finden, obwohl dessen Struktur 
eine Betonung auf einen besonderen Schutz von Opfern des Men-
schenhandels vermuten lassen, da das gesamte zweite Kapitel dem 
Schutz der Opfer gewidmet ist und die sicherheitsbehördliche Zusam-
menarbeit in der Strafverfolgung erst im dritten Kapitel formuliert 
wird. MenschenrechtsaktivistInnen haben wiederholt diese Entschei-
dung der UN kritisiert, anti-trafficking Standards im Rahmen der UN 
Crime Commission zu verhandeln: 

 

„The Trafficking Protocol is not, unfortunately, a human rights instrument. The 

UN Crime Commission, which developed the Trafficking Protocol, is a law 

enforcement body, not a human rights body. Its Vienna location also physically 

isolates its members from the human rights bodies, which are located in Gene-

va and New York. […] From the human rights perspective, it would have been 

preferable if an international instrument on trafficking had been created with a 

human rights body rather than in a law enforcement body.“ (Jordan 2002: 2) 

 
Die opferspezifischen Schutzmaßnahmen sind nicht im Teil der Straf-
verfolgung aufgeführt, wie es in der EU-Haager-Erklärung und der 
US-Kongress-Resolution der Fall war, sondern exponiert im zweiten 
Teil und dort vor allem in Artikel 6 dargelegt. Allen angeführten Maß-
nahmen ist gemein, dass sie sich rechtlich auf sehr unverbindlichem 
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Boden befinden. So führen die Maßnahmenkataloge Formulierung mit 
sich, die diese als Vorschlag, nicht jedoch als Verpflichtung für die 
Unterzeichnerstaaten klassifizieren.59 Im Gegensatz dazu sind die 
Kriminalisierung von Menschenhandel und die Strafverfolgung der 
Täter rechtsverbindlich. (Trafficking Protocol, I. General Provisions, 
Article 5). 

Die Vorschläge des Opferschutzes in Artikel 6 beinhalten den 
Schutz der Privatsphäre und Identität der gehandelten Menschen (Ab-
satz 1), Informationen über Gerichtsverfahren (Absatz 2), Maßnahmen 
zur körperlichen und psychologischen Erholung von Opfern, ein-
schließlich der angemessenen Unterbringung, Beratung und Informa-
tion, medizinischer, psychologischer und materieller Unterstützung, 
sowie der Möglichkeit von Arbeitsaufnahme, und der Teilnahme in 
Weiterbildungs- und Schulungsprogrammen (Absatz 3). Zusätzlich 
wird der Zugang zu Wiedergutmachungsmechanismen empfohlen 
(Absatz 6). 

Die migrationsregulierende Tendenz des Opferschutzabsatzes wird 
deutlich durch die weiteren zwei Absätze, die zum einen Aufenthaltsti-
tel für Opfer in den Zielländern empfehlen und zum andern in sechs 
Unterpunkten detailliert die Rückführung von Opfern in ihre Her-
kunftsländer regulieren (Artikel 7 und 8). 

Die unter dem Oberbegriff der Prävention verbrieften staatlichen 
Maßnahmen sind zwar organisatorisch in dem Bereich der Zusammen-
arbeit von Sicherheitsbehörden untergliedert, enthalten jedoch Maß-
nahmen, die den engen Rahmen der Kriminalprävention verlässt und 

                                                             
59  Beispiele für den optionalen Charakter der Opferschutzmaßnahmen sind 

folgende: „1. In appropriate cases and to the extened possible under its do-

mestic law […]. 2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or 

administrative system contains measures that provide to vcitims of traffick-

ing persons, in appropriate cases […] 3. Each State Party shall consider 

implementing measures […].“ (Trafficking Protocol 2000, II. Protection of 

victims of ttrafficking in persons, Article 6). 
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einen weiteren Radius von wirtschaftlichen und sozialen Rechten und 
Teilhabe einnimmt:  

„State Parties shall take or strenthen meansrues, including through bilateral or 

multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially 

women and children, vulnerable to trafficking, such as porverty, underdevel-

opment and lack of equal opportunity.“ (Trafficking Protocol, III. Prevention, 

cooperation and other measures, Article 4) 

 
Soziale und wirtschaftliche Initiativen werden auch im Artikel 2 dieses 
Absatzes eingefordert, der sich generell mit Wissensproduktion zu den 
Ursachen von Menschenhandel und Informationsverbreitung beschäf-
tigt. 

Artikel 5 führt neben dem menschenrechtlichen und sicherheits-
politischen Diskurs eine marktökonomische Logik in die anti-
trafficking Politiken ein: Die ‚Nachfrage‘ und damit das Interesse an 
der Ausbeutung von Menschen soll reduziert werden durch ein Ange-
bot an Bildungsprogrammen und anderen kulturellen und sozialen 
Maßnahmen (Trafficking Protocol, III. Prevention, cooperation and 
other measures, Article 5). 

Der Begriff der ‚Nachfrage‘ wird sich in den folgenden Jahren als 
dominanter Diskurs herausstellen mit dem primären Ziel, die ‚Nach-
frage‘ von sexuellen Dienstleistungen einzudämmen.60 Interessanter-
weise wird diese Diskursverschiebung zur Integration einer marktöko-
nomischen Logik im Gesamtkontext der anti-trafficking-Politiken nicht 
hinterfragt. In menschenrechts- und sicherheitspolitische Diskursen 
werden marktökonomische Paradigmen nicht berücksichtigt. Es wird 

                                                             
60  ,Demand‘ und ,supply‘ sind seit der Verabschiedung des Palermo-Pro-

tokolls eine feste Kategorie in den zwischenstaatlichen und internationalen 

Anti-trafficking Konferenzen und Publikationen geworden. Siehe z.B. 

OSCE/ODIHR: Overview of the Special Day on Trafficking at the Human 

Dimension Implementation Meeting . Warsaw 2006. ILO: Demand side of 

human trafficking. Bangkok 2004.  
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z.B. nicht von der ‚Nachfrage‘ nach Vergewaltigungen oder Folter 
gesprochen.  

 

Akteure/Legitimierung 

Das Protokoll sieht für den Bereich des Opferschutzes die Zusammen-
arbeit mit anderen Akteuren vor:  

 
„Each State Party shall consider implementing measures to provide for the 

physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, 

including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organi-

zations, other relevant organizations and other elements of civil society.“ (Traf-

ficking Protocol, II. Protection of victims of trafficking in persons, Article 6)  

 
Diese Dreifach-Nennung von Akteuren, die in Zusammenarbeit mit 
den staatlichen Behörden Opferschutzmaßnahmen durchführen sollen, 
lässt auf eine intensive Verhandlung bezüglich der Formulierungen 
schließen. Der sprachliche Konsens von „non-governmental organiza-
tions, other relevant organizations and other elements of civil society“ 
wird in weiteren Artikeln des Protokolls eingesetzt. Diese Formation 
von nicht-staatlichen Akteuren soll die Arbeit von Behörden ergänzen 
sowohl im Bereich der Prävention (Artikel 9, Absatz 4) als auch in der 
Polizeizusammenarbeit (Artikel 10, Absatz 2). 
 

 

Identitäten/Subjektbildung 

Das Palermo-Protokoll markiert den Wendepunkt des Diskurses von 
‚Frauenhandel‘ zu ‚Menschenhandel‘, da sich, trotz wiederholter Beto-
nung auf ‚Frauen‘ und ‚Kinder‘ als besonders verwundbar für Men-
schenhandel qualifiziert, der neutrale Oberbegriff des ‚Trafficking in 
persons‘ durchgesetzt hat. Zusätzlich beinhaltet die Zweckbestimmung 
von Menschenhandel, nämlich ‚Ausbeutung‘, gleichfalls eine ge-
schlechtsneutrale Form und öffnet dadurch das Diskursfeld für eine 
breite Arena von Ausbeutungsverhältnissen in verschiedenen Sektoren. 
Damit ist das Politikfeld Menschenhandel nicht nur auf Frauenhandel 
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in die Prostitution gebunden, sondern auf alle Personen, die sich unter 
Gewaltanwendung in ausbeuterischen Verhältnissen wieder finden. 

Die unklare Definition von ‚Ausbeutung‘ und ‚sexueller Ausbeu-
tung‘ eröffnet jedoch einen Referenzrahmen von Menschenhandel, der 
nach den jeweiligen individuellen Einschätzungen von Behörden mobi-
lisiert werden kann. Die fehlenden völkerrechtlichen Standards für 
‚Ausbeutung‘ und ‚sexuelle Ausbeutung‘ lassen den Nationalstaaten 
viel Raum für die administrative Ausgestaltung von nationalen Men-
schenhandelspolitiken und die Bestimmung darüber, welche Person 
sich als Opfer klassifiziert.  

Ein Schwerpunkt der nationalstaatlichen Zusammenarbeit des Pa-
lermo-Protokolls liegt in der Kontrolle von Migration. Potentielle 
Opfer sind in diesem Dokument vor allem durch fehlende oder falsche 
Reisepapiere zu erkennen (Artikel III, Absatz 11). Darüber hinaus 
gelten Menschen, die mit Armut, Unterentwicklung und Mangel von 
Gleichberechtigung konfrontiert sind (Artikel III, Absatz 9).  

 

4.3.3  US National Security Presidential Directive 2003 
 

Das im Oktober 2001 verabschiedete Bundesgesetz ‚PATRIOT Act‘ 
stellte einen Meilenstein der Versicherheitlichung der US-Innen- und 
Außenpolitik nach den Terroranschlägen 2001 dar. Das mit überwälti-
gender Mehrheit des US-Kongresses verabschiedete Gesetzespaket 
beinhaltet ein weitreichendes Mandat für Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen des Staates gegenüber den US BürgerInnen und 
MigrantInnen. Die durch die Geschehnisse von 9/11 beeinflusste ame-
rikanische politische Arena war überzeugt, dass ein neues sicherheits-
politisches Paradigma eingeführt werden musste, wie es der demokrati-
sche US-Senator Bob Graham im Oktober 2001 formulierte: 

 

„For 40 year, the CIA intelligence community was focused on one target: The 

Soviet Union and its Warsaw Pact allies. We knew that community […]. It was 

a homogenous enemy […]. It was an old style symmetrical enemy: We were 

matching tanks for tanks, nukes for nukes. With the fall of the Berlin Wall, the 
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world changed in terms of intelligence requirements. Suddenly, instead of one 

enemy, we had dozens of enemies. And instead of symmetrical relationships, 

we now have small groups of a dozen or a hundred or a thousand or so against 

a nation the size of the United States of America. So our intelligence communi-

ty has been challenged to respond to this new reality. “ (Congressional Record, 

October 20, 2001, zitiert nach Ball 2000: 34) 

 
Die neu verstandenen Sicherheitsbedrohung nach 9/11 fand einen 
breiten Widerhall in den Regierungstechnologien der Bush Administra-
tion. Diese bediente sich der nationalen sicherheitspolitischen Verfah-
ren nicht nur für die Bekämpfung des Terrorismus, sondern verwende-
te sie auch, um Politiken gegen Menschenhandel zu mobilisieren. Die 
in der TVPA 2000 festgeschriebene Einrichtung einer ‚Cabinet-Level 
Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons‘ 
wurde 2002 durch eine Executive Order (EO) des Präsidenten einge-
führt. Im Vergleich dazu nutzte Präsident Clinton 1998 das wesentlich 
schwächere präsidiale Regierungsinstrument des „Memorandums“, um 
anti-trafficking-Politiken in den USA und weltweit zu fördern (siehe 
Kapitel 4.2.5). 

Die Erlassung präsidialer Richtlinien in Zusammenarbeit mit dem 
‚National Security Council‘ hat in den USA eine lange Tradition. Die-
ses Instrument hat zum Ziel, präsidiale Entscheidungen im Bereich der 
nationalen Sicherheit zu kommunizieren.61 Die unter dem Vorgänger-
präsident Clinton als ‚Presidential Decision Directives‘ und ‚Presiden-
tial Review Directives‘ geführten Richtlinien zur inneren Sicherheit 
erfuhren unter Präsident Bush 2001 eine Umbenennung in ‚National 
Security Presidential Directives‘. Diese Rahmung weist bereits auf eine 
securitization-Strategie der Bush-Administration hin. Präsident Bush 
erließ zwischen Februar 2001 und Januar 2009 66 nationale Sicher-
heitsdirektiven, zusätzlich wurde nach dem 11. September 2001 mit 
der ‚Homeland Security Presidential Directive‘ ein weiteres präsidiales 

                                                             
61  Eine Übersicht der ‚National Scurity Presidential Directives‘ finden sich 

bei der Federation of American Scientists unter www.fas.org 
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Sicherheitsinstrument geschaffen, das institutionell dem neu geschaf-
fenen ‚Office of Homeland Security‘ und dem ‚Homeland Security 
Council‘ angegliedert und anschließend in das ‚Cabinet level Depart-
ment of Homeland Security‘ umstrukturiert wurde (Ball 2004: 38). 

Im Jahr 2002 erließ Präsident Bush die ‚National Security Presi-
dential Directive No. 22‘ zu Menschenhandel. ‚Menschenhandel‘ fällt 
thematisch aus der Logik der anderen Sicherheitsdirektiven heraus, die 
sich zum Großteil auf militärische Gebiete ausrichteten.62 Der Text der 
Sicherheitsdirektive Nr. 22 zu Menschenhandel ist nicht öffentlich 
zugänglich, nur eine Pressemitteilung anlässlich der Verabschiedung 
der Richtlinie ist verfügbar.63 

Die Pressemitteilung impliziert eine Zusammenfassung der institu-
tionellen und rechtlichen Errungenschaften des TVPA 2000 und for-
muliert erste Ergebnisse des Gesetzespakets, darunter auch folgende 
Punkte: 

 
• 165 Regierungen weltweit wurden durch das Außenministerium 

evaluiert; 
• Kongressabgeordneter John Miller wurde zum Leiter des ‚Depart-

ment of State’s Office to Monitor and Combat Trafficing in Per-
sons’ ernannt; 

• 2002 wurden 110 anti-trafficking-Programme durch das Außenmi-
nisterium in mehr als 50 Ländern finanziert; 

                                                             
62  Thematische Rahmungen anderer ,National Security Presidential Direc-

tives‘ sind: NSDP 3: Defense Stretgy,Foce Structure, and Procurement; 

NSDP 10: U.S. Strategic Nuclear Force; NSDP 20: Counterproliferation 

Interdiction; NSDP 21: Support for Inspections in Iraq; NSDP 22: Traffick-

ing in Persons.   

63  Trafficking in Persons National Security Presidential Directive, For imme-

diate Release, Office of the Press Secretary, Febrauy 25, 2003, unter 

www.georgebush-whitehouse.archives.gov/news/release/2003. 
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• 2001 und 2002 wurden 76 Menschenhändler durch das Justizminis-
terium strafverfolgt, damit wurden die Zahlen der Strafverfolgung 
verglichen mit den Jahren 1999-2000 verdreifacht;  

• ‚Department of Health and Human Services‘ (HHS) hat seit 2000 
über 370 Zertifikate für Opfer ausgestellt und über 4 Millionen 
Dollar für Nichtregierungsorganisationen ausgegeben; 

• ,United States Agency for International Development‘ (USAID) 
hat in den Jahren 2001 und 2002 mehr als 10 Millionen Dollar in 
30 Ländern für anti-trafficking-Maßnahmen ausgegeben. 64 
 

Der Text der Pressemitteilung steht im starken Kontrast zu den oben 
aufgeführten Ergebnissen des Opferschutzes und der Strafverfolgung, 
die sich nur auf sehr geringe Fallzahlen stützen. Die Notwendigkeit des 
entschiedenen Handels gegen Menschenhandel entnimmt Präsident 
Bush jedoch aus folgenden Schätzungen: 
 
„[...] Each year at least 700.000 and possibly as many as 4 million people, 

primarily women and children, are trafficked around the world, including 

thousands into the United States. […] Prostitution and related activities, which 

are inherently harmful and dehumizing, contribute to the phenomenon of traf-

ficking in persons, as does sex tourisms, which is an estimated $ 1 billion per 

year business worldwide.“ (Ebenda 2003: 4. Absatz) 

 
Obwohl es bei weitem keine Übereinstimmung zwischen den geschätz-
ten Zahlen und den aufgeführten Fallzahlen von Menschenhandel in 
den USA gibt, werden die alarmierenden Schätzungen als Illustration 
für die Gefährdung von Rechtsstaatlichkeit und ein starkes Anwachsen 
der OK genutzt und somit einer securitization-Strategie unterworfen 
(ebenda 2003: 3. Absatz). 

                                                             
64  S. The White House President George W. Bush, Trafficking in Persons 

National Security Presidential Directive, February 25, 2003 unter www. 

georgebush-whitehouse.archives.gov/news/release/2003.  
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Verbindungen zu den Diskursen der Sklaverei („President George 
W. Bush has signed a National DSecurity Presidential Directive to 
advance the United States Government’s fight against trafficking in 
persons, a modern day form of slavery“), der Moral („Prostitution and 
related activities, which are inherently harmful and dehumanizing, 
contribute to the phenomenon of trafficking“) sowie der Migration 
(„Many victims are lured from their homes with promises of well-
paying jobs. Once they are deprived of the opportunity to return home, 
they are forced or coerced into prostitution, domestic servitude, farm of 
factory labor, or other types of forced labor“) sind gleicherweise in der 
Pressemitteilung zu finden (ebenda 2003).  

Auffallend in dieser Presserklärung zu der Nationalen Sicherheits-
direktive des Präsidenten ist das Fehlen einer Darstellung von dringli-
chen physischen Sicherheitsbedrohungen für die USA, verglichen mit 
den Themen der vorangegangenen Sicherheitsdirektiven, die sich mit 
unklaren und terroristischen Bedrohungen für die USA befassten. Der 
überwiegende Diskurs dieser Pressemitteilung ist eine moralische 
Herangehensweise an das Verbrechen Menschenhandel, das als ein 
‚Affront gegen die Menschenwürde‘ und als ‚sittenwidrig‘ bezeichnet 
wird. Dies birgt allerdings die Gefahr einer moralischen Überschrei-
tung innerhalb des nationalen Sicherheitsdiskurses der USA.  

Zudem steht die Lesart des gehandelten Menschen als ein durch 
‚Anlockung‘ in eine Zwangslage gebrachtes Individuum, welches 
daran gehindert wird, wieder ‚nach Hause zurück zu kehren‘, im Wi-
derspruch zu den Rationalitäten eines arbeitsmigrierenden Menschen, 
der Entlohnung, einen sicheren Aufenthaltstitel und Arbeitnehmer-
schutz beansprucht. Dieses letzte Narrativ liegt der menschenrechtli-
chen Herangehensweise der ant-trafficking-Politiken zu Grunde. 

 

4.3.4 US-Präsident Bush Rede vor der UN-

Generalversammlung 2003 
 

Die Rede von Präsident Bush vor der Generalversammlung am 23. 
September 2003 fand vor dem Hintergrund einer institutionellen Krise 
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der UN statt. Im März 2003 starteten die Vereinigten Staaten ohne 
Mandat des UN Security Council eigenmächtig einen bewaffneten 
Angriff gegen den Irak. Unterstützt wurden sie durch das Vereinigte 
Königreich und verschiedenen anderen Staaten, die sich als „Koalition 
der Willigen“ der US-militärischen Strategie unterstellten. Durch die-
sen Angriff wurde die sicherheitspolitische Funktion und Rolle der UN 
als weltweite Ordnungsmacht in Frage gestellt. In seiner Eingangsrede 
zur Eröffnung der Sitzung der Generalversammlung äußerte Kofi An-
nan seine Besorgnis über das unilaterale Vorgehen der US und diag-
nostizierte eine institutionelle Krise der Vereinten Nationen. Annan sah 
die UN im Jahre 2003 vor ähnlich schwere Herausforderungen gestellt 
wie im Gründungsjahr 1945:  

 

„(The leaders in 1945) drew up rules to govern international behaviour, and 

founded a network of institutions, with the United Nations at its centre, in 

which the peoples of the world could work together for the common good. Now 

we must decide whether it is possible to continue on the basis agreed then, or 

whether radical changes are needed.“ (Annan 2003: UNGA speech 23 Septem-

ber 23) 

 

Präsident Bush wandte sich an die Vollversammlung mit seiner Bewer-
tung zum ‚Krieg gegen den Terror‘, insbesondere zu den Kriegseinsät-
zen der USA und seiner Verbündeten in Afghanistan und dem Irak. In 
der Versicherung des in der UN verankerten, gemeinsamen Ziels („se-
curity and human rights“), zeichnet Präsident Bush eine konsenssu-
chende Strategie für die Staatengemeinschaft auf.  

 

„I also recognize that some of the sovereign nations of this assembly disagreed 

with our actions. Yet there was, and there remains, unity among us on the 

fundamental principles and objectives of the United Nations. We are dedicated 

to the defense of our collective security, and to the advance of human rights. 

These permanent commitments call us to great wok in the world, work we must 

do together. So let us move forward.“ (Bush 2003: UNGA Speech) 
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Er fordert die Staatengemeinschaft auf, in drei Bereichen tätig zu wer-
den: 

 
• Stabilisierung und Demokratisierung in Afghanistan und Irak, 
• Strategien gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, 
• Gemeinsames Vorgehen gegen humanitäre Krisen: AIDS und 

Menschenhandel. 
 

Präsident Bush setzt die Bekämpfung von Menschenhandel auf die 
internationale Sicherheitsagenda der USA, ebenso wie die bewaffneten 
Interventionen im Irak und Afghanistan. Er sieht die Verbreitung von 
AIDS und den Menschenhandel als ‚dritte Herausforderung‘ für die 
internationale Sicherheitsarchitektur, die an das ‚Gewissen‘ der inter-
nationalen Gemeinschaft appelliert:  

 

„There̕s another humanitarian crisis spreading, yet hidden from view. Each 

year, an estimated 800,000 to 900,000 human beings are bought, sold or forced 

across the world's borders. Among them are hundreds of thousands of teenage 

girls, and others as young as five, who fall victim to the sex trade. This com-

merce in human life generates billions of dollars each year – much of which is 

used to finance organized crime. “ (Bush 2003: UNGA Speech) 

 

Die Versicherheitlichungsstrategie von Bush bezieht sich zum einen 
auf eine enorm hohe Schätzung von Opfern (800.000-900.000 Men-
schen jährlich) sowie auf die Annahme, dass  hoch geschätzte Gewinne 
durch Menschenhandel die Strukturen des OK finanzieren. Zum ande-
ren wird in diesem Kontext an moralisch-sittliche Vorstellungen appel-
liert, indem Mädchen im Kindes- oder jugendlichen Alter drastisch als 
Opfer von sexualisierten Verbrechen veranschaulicht werden:  
 

„There̕s a special evil in the abuse and exploitation of the most innocent and 

vulnerable. The victims of sex trade see little of life before they see the very 

worst of life – an underground of brutality and lonely fear. Those who create 

these victims and profit from their suffering must be severely punished. Those 
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who patronize this industry debase themselves and deepen the misery of others. 

And governments that tolerate this trade are tolerating a form of slavery.“ 

(Bush 2003: UNGA Speech) 

 

Die Rhetorik von Präsident Bush in der gesamten Rede ist durchzogen 
von moralischen Sprachbildern, die sich in Gegensatzpaaren formieren 
und von der Staatengemeinschaft entschiedene Haltung einfordern:  

 

„All the challenges I have spoken of this morning require urgent attention and 

moral clarity.“ (Bush 2003: UNGA Speech) 

 
Insgesamt ist auffallend, dass Präsident Bush keine völkerrechtlichen 
Terminologien benutzt, sondern Formulierungen entwirft, die sich 
entlang moralischer Kategorien orientieren.  

Signifikant ist die Häufung des Worts „order“, die es in den verschie-
denen Bedrohungsszenarien zu sichern gilt.65 „Order“ ist, so Präsident 
Bush in seiner Rede, das Hauptziel der Zerstörung durch Terroristen: 

 

„Events during the past two years have set before us the clearest of divides: 

between those who seek order, and those who spread chaos; between those who 

work for peaceful change and those who adopt the methods of gangsters; be-

tween those who honor the rights of man and those who deliberately take the 

lives of men and women and children without mercy or shame.“66 

 

4.3.5  EU Council Framework Decision of 19 July 2002 on 

combating trafficking in human beings 

 
Die Europäische Union hat in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts 
die Harmonisierung des Strafrechts im Rahmen des Amsterdamer 
Vertrages von 1997 weitergeführt. Dieser sah vor, dass die EU einen 
‚Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts‘ einrichtet und alle 

                                                             
65  „The U.N. headquarters in Baghdad stood for order and compassion“.  

66  Alle Zitate aus der Rede Präsident Bushs vor der UN GA 2003. 
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Angelegenheiten der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit 
sowie der flankierenden Maßnahmen zum freien Personenverkehr, d.h. 
alle Formen der Migration innerhalb der EU und in die EU dort ver-
handelt werden. Der Amsterdamer Vertrag sah auch vor, dass die poli-
zeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen weiterhin in der 
‚dritten Säule‘ der EU reguliert wurden. Dadurch war der Verhand-
lungsspielraum im strafrechtlichen Zusammenarbeiten sehr eng ge-
steckt, da ausschließlich die Mitgliedsstaaten berechtigt waren, ohne 
Einfluss des Europäischen Parlament und anderer EU-Institutionen, 
einstimmig Rahmenbedingungen und Richtlinien zu verabschieden.67 

Menschenhandel wurde sowohl in den 1990er als auch in den 
2000er Jahren im EU Kommissionsresort von Justiz und Inneres sowie 
im Rat für Justiz und Inneres verhandelt. Durch diese institutionelle 
Entscheidung waren die Politiken zu Menschenhandel in der EU zu-
nächst ausschließlich auf das Strafrecht festgelegt. Das erste auf Men-
schenhandel spezialisierte Strafrechtsinstrument wurde durch den Rat 
im Juli 2002 beschlossen: die Council Framework Decision of 19 July 
2002 on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA). Op-
ferrechte in Strafverfahren und die europäische Zusammenarbeit im 
Bereich der Haftbefehle wurden durch andere EU-Rechtsdokumente 
abgedeckt:  

 
„Other acts such as the Framework Decision of 15 March 2001 on the standing 

of victims in criminal proceedings and the Framework Decision of 13 June 

2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between 

Member States are relevant as well and demonstrate the attention to be paid to 

trafficking in human beings in a more horizontal context of extradition or 

surrender procedures.“ (EU experts report 2004: 134) 

 

Die Präambel des EU-Rahmenbeschlusses von 2002 enthält neben den 
Verweisen auf die Beschlüsse des Europäischen Rats der vorangegan-

                                                             
67  Siehe Treaty of Amsterdam on an area of freedom, security and justice. 

OJC19, 23.01.1999.  
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genen Jahren, weitere Gesetzgebung für die Bekämpfung von Men-
schenhandel im Bereich der justiziellen und polizeilichen Zusammen-
arbeit (Präambel 1 und 2). Das in den Rahmenbedingungen definierte 
Strafrecht zu Menschenhandel wird zudem noch eingebettet in weitere 
Rechtsinstrumente des Rats zur Bekämpfung der OK, zur Geldwäsche 
sowie zur Konfiszierung von Gewinnen aus kriminellen Aktivitäten. 

Lediglich in einem von insgesamt zehn Absätzen der Präambel 
wird der Menschenrechtsschutz thematisiert: 

 

„Trafficking in human beings comprises serious violations of fundamental 

human rights and human dignity and involves ruthless practices such as the 

abuse and deception of vulnerable persons, as well as the use of violence, 

threats, debt bondage and coercion.“ (EU Framework Decision 2002: pream-

ble). 

 
Der aus der UNTOC und dessen Palermo-Protokoll folgende Zug-
zwang für die EU wird im 6. Absatz der Präambel deutlich, in dem die 
EU sich selbst beauftragt, für ein harmonisiertes Menschenhandels-
strafrecht auf EU-Ebene die UN-Rechtsvorgaben zu ergänzen. 

Für ein gemeinsames Vorgehen in der anti-trafficking-Strategie auf 
dem Territorium der EU wird wiederholt appeliert: 

 
„It is necessary that the serious criminal offence of trafficking in human beings 

be addressed not only through individual action by each Member State but b a 

comprehensive approach in which the defintion of constituent elemets of crimi-

nal law common to all member States, including effective, proportionate and 

dissuasive sanctions, form an integral part.“ (EU Framework Decision 2002: 

preamble) 

 
Der Rahmenbeschluss besteht in seinem Hauptteil aus 11 Artikeln, 
davon bezieht sich nur Artikel 7 auf den Schutz und die Unterstützung 
von Opfern: 
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„Member States shall establish that investigations into or prosecution of of-

fences covered by this Framework Decision shall not be dependent on the 

report or accusation made by a person subjected to the offence.“ (EU Frame-

work Decision 2002: Article 7,1) 

Das Kernstück der Rahmenbedingung ist die Definition des Straftatbe-
standes Menschenhandel, die erstmalig eine harmonisierte Version für 
alle Mitgliedstaaten darstellt. Die Bestandteile der Definition sind eng 
an die des Palermo-Protokolls angelehnt. Die Beschreibung der ‚Hand-
lungen‘ ist jedoch um das Element „subsequent reception of a person, 
including exchange or transfer of control over that person“ erweitert: 
„Recruitment, transportation, transfer, harbouring, subsequent recep-
tion of a person, including exchange or transfer of control over that 
person. “ (Article 1,1). 

 Die physische Verschiebung von Personen von einem Ort zu 
einem anderen nimmt in der EU-Definition einen großen Raum ein. 
Diese Rechtsgestaltung legitimiert eine frühe Intervention staatlicher 
Behörden mit dem Ziel, Menschenhandel zu bekämpfen, bevor eine 
Zwangs- oder Ausbeutungssituation gegeben ist. 

Die Mittel des Straftatbestands schließen folgende Elemente ein:  
 

„Coercion, force, threat, abduction, deceit, fraud, abuse of authority or of a 

position of vulnerability, which is such that the person has no real and accepta-

ble alternative but to submit to the abuse involved, or payments of benefits are 

given or received to achieve the consent of a person having control over anoth-

er person.“ (Article 1,1,a-d)  

 
Damit sind sie in ihrem materiellen Recht identisch mit dem Palermo-
Protokoll. Dies gilt auch für die Zweckbeschreibung der Straftat, die 
sich im EU-Rahmenbeschluss zwar in zwei Absätze unterteilt, in ihrem 
Inhalt jedoch die gleichen Elemente aufführen:  

 
„[...] for the purpose of exploitation of that person’s labour or services, includ-

ing at least forced or compulsory labour or services, slavery or practices similar 

to slavery or servitude, or for the purpose of the exploitation of the prostitution 
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of others or other forms of sexual exploitation, including in pornography.“ 

(Article 1) 

 
Den Handel mit Organen bezieht die EU im Gegensatz zur UN nicht in 
den Straftatbestand des Menschenhandels mit ein. 

 
Tabelle 12 

Handlung Recruitment, transportation, transfer, 
harbouring, subsequent reception of a per-
son, including exchange or transfer of con-

trol over that person 

Mittel  Coercion, force, threat, abduction, deceit, 
fraud, abuse of authority or of a position of 

vulnerability 

Zweck Exploitation of labour or services of oth-
ers, including forced or compulsory labour 
or services, slavery or practices similar to 

slavery or servitude 
exploitation of the prostitution of others 

or other forms of sexual exploitation, includ-
ing in pornography 

 
Es wird deutlich, dass die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten durch 
die institutionelle Entscheidung, Menschenhandel in der Verankerung 
von Justiz und Inneres und somit der ,dritten Säule‘ zu verhandeln, 
nicht mandatiert waren, das menschenrechtliche Paradigma zu berück-
sichtigen. Der Rahmenbeschluss führt jedoch auch keine Verweise an, 
den Opferschutz in einem anderen Ressort des ersten Säule rechtsver-
bindlich zu regeln. Aus menschenrechtlicher Perspektive fällt der EU-
Rahmenbeschluss hinter das Palermo-Protokoll zurück, welches dezi-
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diert Opferschutzmaßnahmen formulierte, wenn auch nicht als rechts-
verbindliches Parameter. Der EU-Rahmenbeschluss bezieht sich aus-
nahmslos auf ein EU-weites harmonisiertes Strafrecht. 
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4.3.6 Stability Pact Task Force on Trafficking in South 
Eastern Europe 

 
Die Verabschiedung der UNTOC sowie des Palermo-Protokolls im 
Jahr 2000 veranlasste zahlreiche Akteure im europäischen und interna-
tionalen Kontext, Programme und Strukturen gegen Menschenhandel 
aufzubauen. Bereits 1998 hatte die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Menschenhandel auf ihre Agenda 
gesetzt, indem sie im Rahmen der jährlichen Evaluierung von Men-
schenrechtspolitiken innerhalb des OSZE-Territoriums, dem Human 
Dimension Implementation Meeting (HDIM) eine thematische Sitzung 
dazu durchführte.68  

1999 wurde im Menschenrechts- und Demokratisierungsinstitut der 
OSZE, dem Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), eine Abteilung für anti-trafficking-Politiken aufgebaut. Im 
Zuge der folgenden Jahre wurde in den Feldmission der OSZE im 
Kaukasus, in Südosteuropa, in Osteuropa sowie in Zentralasien spezia-
lisierte BeraterInnenstellen für Menschenhandelsbekämpfung einge-
richtet. Mit dem Konzept des ‚National Referral Mechanism‘ (NRM) 
hat die OSZE 2004 ein governance-Instrument vorgelegt, das die men-
schenrechtlichen Verpflichtungen der Nationalstaaten gegenüber den 
Opfern von Menschenhandel herausstellt und Modelle von Koopera-
tionen zwischen Nichtregierungsorganisationen und Strafverfolgungs-
behörden entwickelt hat.69  

Im gleichen Jahr wurde mit der Einrichtung der ‚Special Represen-
tative on Combating Trafficking in Human Beings‘ das Thema institu-
tionell hochrangig verankert.  

 

                                                             
68  Siehe OSCE/ODIHR, Trafficking in Human Beings: Implication for the 

OSCE. Review Conference, September 1999, S.4. 

69  Siehe OSCE/ODIHR, National Referral Mechanism, Joining the efforts to 

protect the rights of trafficked persons. Warsaw 2004. 
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1999 wurde der Stabilitätspakt für Südosteuropa, ein Zusammen-
schluss europäischer und nordamerikanischer Nationalstaaten, mit dem 
Ziel gegründet, die Region in Südosteuropa nach den Kriegen zu stabi-
lisieren, was auch die Auseinandersetzung mit der Thematik des Men-
schenhandels einschloss. Im September 2000 wurde der Stabilitätspakt 
durch die Task Force on Trafficking in Human Beings unter dem Dach 
der OSZE in Wien ergänzt (‚Stability Pact Task Force on Trafficking 
in Human Beings in South Estern Europe‘ (SPTF)).70  

Die der anti-trafficking-Strategie inhärenten Verbindung von Men-
schenrechtsschutz und Strafverfolgung wurde durch die internationale 
Staatengemeinschaft als wichtiges Instrument für den Wiederaufbau 
der durch bewaffnete Konflikte zerstörten staatlichen und gesellschaft-
lichen Institutionen in den Regionen angewandt. Die Verbindung von 
Menschenrechtsschutz und Sicherheitspolitik, einschließlich der Straf-
verfolgung und der Migrationsregulierung, sieht der SPTF als einen 
zentralen Ausgangspunkt für seine programmatische und politische 
Arbeit: 

 

„The SPTF has been a leading advocate for the view that responses to human 

trafficking be victim-centered and, in so doing, showed that preserving and 

protecting the human rights of the victim is not inimical to the interests of 

States in effective law enforcement and regulation of migration.“71 

 

Die Struktur der SPTF ist ein Beispiel für das Konzept des ‚governance 
with government‘, im Rahmen dessen die nationalstaatlichen Regie-
rungen als ‚primus inter pares‘ in einem transnationalen Netzwerk mit 
zwischenstaatlichen und internationalen Organisationen sowie mit 
Nichtregierungsorganisationen verhandeln (Zürn 1998: 170). Die Mit-
gliedsorganisationen der SPTF entwickelten umfangreiche anti-traf-

                                                             
70  Stability Pact for South Eastern Europe, Task Force on Trafficking in 

Human Beings. South Eastern Europe’s Struggle against Trafficking in 

Persons. Developments 2000-2004, S. 8. 

71  Stability Pact for South Eastern Europe, S. 3. 
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ficking-Programme, wie z.B. Richtlinien zur Ausarbeitung von natio-
nalstaatlichen Aktionsplänen gegen Menschenhandel, Schulungen zu 
Identifizierung von gehandelten Menschen und Erstellung von Lagebe-
richten zu Menschenhandel in der Balkanregion, die in den südost-
europäischen Zielstaaten in Zusammenarbeit mit den relevanten natio-
nalstaatlichen Behörden und NGOs umgesetzt wurden.72 Die SPTF 
flankierte diese programmatische Arbeit mit der jährlichen Durchfüh-
rung eines ‚Ministerial Forum‘, in denen verschiedene anti-trafficking-
Erklärungen durch Justiz- oder Innenminister der jeweiligen südost-
europäischen Staaten in hochrangigen Konferenzen ratifiziert wur-
den.73 Finanziert wurden die Projekte und Programme der SPTF durch 
die am Stabilitätspakt teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten und andere 
Staaten, einschließlich der USA und Kanada. Die SPTF kann aufgrund 
der Theorie von Zürn und Zangl als ein proto-typisches Beispiel für die 
zunehmende postnationale Konstellation und deren policy-Produktion 
gesehen werden, d.h. von nicht rechtsverbindlichen Politiken, die den-
noch das Politikfeld Menschenhandel weiter ausgestalteten und defi-
nierten: 

 

„Während sich in der nationalen Konstellation die Problemlagen, das Regieren, 

die Ressourcen und die Legitimierungsprozesse auf der nationalen Ebene 

konzentrierten, sind in der postnationalen Konstellation die vier Elemente auf 

unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Die Problemlagen transnationalisieren 

sich. Es entstehen politische Mehrebenensysteme, in denen das Regieren auch 

                                                             
72  Siehe Stability Pact for South Eastern Europe, S. 14-21. Mitglieder der 

SPTF Task Force waren folgende internationale Organisationen und inter-

nationale Nichtregierungsorganisationen: ILO, IOM, ICMPD, UNODC, 

UNHCR, UNHCHR, UNIFEM, Council of Europe, OSCE, OSCE/ODIHR, 

NATO, Safe the Children, ICMC. Maßnahmen wurden mit folgenden süd-

osteuropäischen Staaten durchgeführt: Albanien, Bosnien&Herzegowina, 

Bulgarien, Kroatien, Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Ko-

sovo (UNMIK), Moldawien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovenien. 

73  Stability Pact for South Eastern Europe, S. 32. 
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auf der internationalen Ebene angesiedelt ist. Die Anerkennung der Staaten als 

legitim und souverän, die ehemals ausschließlich von der internationalen Staa-

tengemeinschaft und der nationalen Gesellschaft abhängig war, wird zuneh-

mend auf die transnationale Ebene verlagert. Nur die Ressourcen der Politik-

umsetzung verbleiben auf der nationale Ebene.“ (Zangl/Zürn 2003: 170) 

 

Eine Form der Legitimierung des internationalen Akteursnetzwerkes 
SPTF besteht in der wiederholten Formulierung, dass die entworfenen 
Programme und Erklärungen ausschließlich am ‚Bedarf‘ und den 
‚Prioritäten‘ der Staaten in der Region Südosteuropa orientiert seien:  

 
„The Task Force’s regional activities were firmly based on the needs and pri-

orities of the member countries. It has been crucial to achieve sustainability 

through a regional sense of ,ownership‘ of this issue, through development of 

local participation, responsibility, and accountability.“74 

 
Die Formel des ,governmental ownership‘ wird von zahlreichen inter-
nationalen Akteuren in anti-trafficking-programmatischen Publikatio-
nen genutzt. Die Legitimierung der vorgeschlagenen Praktiken scheint 
ohne Bezug auf die nationalstaatliche Konstellation nicht glaubhaft. 

Die in dem Stabilitätspakt teilnehmenden internationalen Akteure 
entwickelten nach 2000 eigenständige anti-trafficking-Programme im 
Zuge der internationalen Aufmerksamkeit und Ressourcen, die dem 
Tätigkeitsfeld anti-trafficking zugeeignet wurden. Nachdem das Phä-
nomen Menschenhandel völkerrechtlich verbrieft war, nahmen interna-
tionale Akteure das Thema auf und verhandelten es auf programmati-
schen und deklaratorischen Policy-Ebenen weiter. 

                                                             
74  Stability Pact for South Eastern Europe, S. 7. 
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4.3.7 Die ,Brussels Declaration on Preventing and 
Combating Trafficking in Human Beings‘ 

 
Ein weiteres Beispiel der programmatischen Policy-Produktion in der 
anti-trafficking-Politik unter der Federführung internationaler Akteure 
ist die als ,Brussels Declaration’ festgehaltene Konferenzerklärung, die 
im September 2002 von der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) organisiert wurde.75  

Die Konferenz wurde durch das STOP Programm der EU-
Kommission finanziert und versammelte ca. 100 TeilnehmerInnen von 
nationalen Regierungen, internationalen Organisationen und Nichtre-
gierungsorganisationen aus den EU-Mitgliedstaaten, Beitrittskandida-
ten, sowie aus Ländern Osteuropas, Nordamerikas und Chinas (Brus-
sels Declaration, S. 1). 

Einige der Empfehlungen aus der Brüsseler Konferenz wurden 
2003 durch die EU-Kommission aufgenommen und umgesetzt, dar-
unter die Einrichtung einer unabhängigen multi-disziplinären Sachver-
ständigengruppe, die die EU-Kommission über einen längeren Zeit-
raum hinweg in den Belangen der Menschenhandelspolitik berät.76 

Die Brüsseler Konferenzerklärung nimmt primär die internationale 
Gemeinschaft in die Pflicht und steckt den Handlungsrahmen für inter-
nationale Akteure ab, die in den Vorgänger-Dokumenten nur eine 
marginale Rolle spielten.  

 
„The international community, including institutions at local, regional and 

governmental level, NGOs, IGOs and the EU institutions are called upon to 

match up to the challenges posed by this international crime phenomenon with 

all its repellent aspects and to provide an unambiguous and comprehensive 

response, at national, European and international levels, working towards a 

                                                             
75  Siehe Brussels Declaration on Preventing and Combating Trafficking in 

Human Beings. 18-20 September 2002. 

76  Die Sachverständigengruppe wurde 2003 berufen. 
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comprehensive multidisciplinary and effectively co-ordinated policy that in-

volves actors from all field concerned.“ (Brussels Declaration 2002: 2) 

 

Die Beschreibung des Verbrechens als ,international‘ legitimiert die 
Verschiebung von Politikgestaltung und Umsetzung in die Mandate 
der internationalen Akteure. Die Mobilisierung der internationalen 
Gemeinschaft sichern die Organisatoren durch eine securitization-
Strategie, die sowohl eine moralische Bedrohung als auch eine an-
wachsende Unterwanderung demokratischer Institutionen durch das 
Verbrechen Menschenhandel suggeriert. Menschenhandel sei ein „ab-
horrent and worrying phenomenon“, das erkannt wird als „criminal 
activity increasingly penetrated by transnational organised crime that 
generates substantial illicit proceeds, often laundered and fed into licit 
markets, with a too low risk of prosecution and confiscation.“ (Ebenda: 
1) 

Dieser securitization-Strategie unterliegt auch die Zielformulierung 
der Konferenz, die aus dem Gesamttext hervorsticht, da sie einen ap-
pellhaften Charakter in der ersten Person Plural aufweist, der übrige 
Text hingegen in einem deskriptiven Stil gehalten ist: 
 

„The overarching objective of the conference was to provide an opportunity to 

take stock of trends in human trafficking and a European policy to respond to a 

challenge that risks undermining our fundamental values and the full realization 

of an area of freedom, security and justice.“ (Ebenda: 1) 

 
Die Brüsseler Erklärung führt das Konzept des ‚Migration Manage-
ment‘ in die anti-trafficking-Politik als effektives Mittel zur Prävention 
von Menschenhandel ein: 

 

„Without confusing the fight against trafficking in human beings with the fight 

against illegal immigration, programmes to prevent and combat trafficking 

should be inserted in a global concept of migration management.“ (Ebenda: 5) 
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Die programmatischen Empfehlungen der Brüsseler Erklärung sind auf 
Grundlage der drei P’s organisert: ‚Prevention of Trafficking in Human 
Beings‘, ‚Victim Protection and Assistance‘, ‚Police and Judicial Co-
operation‘. Ergänzt werden diese Unterteilungen durch einen Empfeh-
lungskatalog zu ,Mechanisms for Co-operation and Co-ordination‘ 
(Struktur der ,Brussels Declaration‘ 2002). 

Die Maßnahmen zur Prävention von Menschenhandel umfassen 
Programme zur Bekämpfung der Ursachen wie beispielsweise die 
sozial-ökonomische Benachteiligung und den Mangel an gesellschaft-
licher Teilhabe, besonders von Frauen, zudem die Nachfrage nach 
sexuellen Dienstleistungen und billigen Arbeitskräften. Weitere Prä-
ventionsmaßnahmen werden durch die Durchführung von Forschung, 
Schulungen, Öffentlichkeitskampagnen und behördliche Kontrollen 
empfohlen. 

Die Konferenzbeschlüsse im Bereich der Justiz und polizeilichen 
Zusammenarbeit beziehen sich auf Erweiterung der Verrechtlichung, 
einschließlich des Opferschutzes, Kompensation für Opfer und Zeu-
genschutz, sowie die Einsetzung spezialisierter gemeinsamer Ermitt-
lungsteams (‚Joint Investigation Teams‘) auf bi- und multilateraler 
Ebene (ebenda: 5). 

Zu einer erhöhten Empfehlungs- und Regulierungsdichte gegen-
über den Opfern von Menschenhandel trägt der Teil zum Opferschutz 
und Unterstützung bei. Dieser ist in drei Teile untergliedert: ‚Immedia-
te victim assistance‘, ‚the victim as a witness‘ und’ victim re-integra- 
tion‘ (Struktur der ,Brussels Declaration‘ 2002). Die Empfehlungen für 
die Opferunterstützung zielen zunächst auf das Auffinden von Opfern. 
Hintergrund dieser Maßnahme sind die enorm hohen Schätzungen von 
Menschenhandel, die den öffentlichen Diskurs begleiteten und die sehr 
geringen Fallzahlen in den einzelnen europäischen Ländern.  

Ein zusätzliches Hindernis für die Organisierung niederschwelliger 
Opferunterstützung stellte für die Behörden darüber hinaus die kom-
plexe Strafrechtsdefinition von Menschenhandel sowohl im Völker-
recht als auch im EU-Recht dar. Aus strafrechtlicher Sicht ist ein Opfer 
von Menschenhandel eine Person, die unter Anwendung von Gewalt 
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und Täuschung in einem Herkunftsland rekrutiert und in einem Ziel-
land ausgebeutet wurde, wobei über Formen von Ausbeutung keine 
einheitliche völkerrechtliche und in vielen Fällen auch keine nationalen 
Standards existieren. Dieses Definitionsvakuum verhindert neben der 
Komplexität der strafrechtlichen Elemente eine eindeutige Zuschrei-
bung darüber, welche Menschen sich für Opferschutzmaßnamen quali-
fizieren. Dieser Kontext kann eine Erklärung dafür sein, dass sich die 
anti-trafficking Policy-Produktion seit Palermo intensiv mit Identifizie-
rungsstrategien von Opfern beschäftigt. Ein Anfang dieser Entwick-
lung zeichnet sich auch in der Brüsseler Erklärung ab. 

 
„Research and analysis must be developed to identify profiles of traffickers and 

trafficked victims, including the design of a matrix of key trafficking indicators 

for use by front-line police and border personnel to enable them to make the 

distinction between trafficked victims and irregular migrants.“ (Ebenda: 9) 

 
Die Empfehlung offenbart die verschobene Wahrnehmung der Autoren 
bezüglich der Opfer des Verbrechens Menschenhandel. Diese werden 
nicht als eigenmächtig handelnde und hilfesuchende Akteure beschrie-
ben, die sich auf eigene Initiative zu erkennen geben, um nötigen 
Schutz und Unterstützung zu erhalten. Stattdessen werden Behörden 
mit Profiling-Methoden ausgestattet, um Opfer und deren Täter zu 
identifizieren sowie Opfer von irregulären MigrantInnen unterscheiden 
zu können. Das Verfahren des Profilings steht in der Tradition der 
Strafverfolgungsbehörden, um Täter von Verbrechen ausfindig zu 
machen. Die Projektion von Strafverfolgungsinstrumenten auf die 
Opfererkennung wird sich als symptomatisch für Menschenhandelsbe-
kämpfung herausstellen. 

Die Wissensproduktion über Wesensarten und Bedürfnisse von Op-
fern und deren Austausch zwischen den Akteuren im Ziel- und Her-
kunftsland ist eine weitere Empfehlung im Bereich des Opferschutzes: 

 

„The exchanges between NGOS, social workers and others concerned with 

victim assistance from countries of origin, transit and destination should be 
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developed. This would improve the understanding of the victim that would 

contribute to the recovery of the victim and eventually also to his or her re-

integration.“ (Ebenda: 10)  

 
Neben den Erkennungs- und Erfassungstechnologien von gehandelten 
Menschen stellte die Brüsseler Erklärung auch die Weichen für Legi-
timierungsprozesse für die internationalen Akteure in der Umsetzung 
von politischen Maßnahmen im sicherheitspolitischen Bereich sowie 
im Menschenrechtsschutz, wie folgendes Beispiel hinsichtlich der 
Aufgabenaufteilung in der Organisation von Schutzunterkünften be-
weist – einer Tätigkeit, die traditionell zivilgesellschaftliche Akteure 
ausführen: 

 
„Access to and provisions of shelter, protection and assistance to victims 

should be timely and adequately funded. In the context of trafficking, this very 

often means to proper funding of International Organisations, Intergovernmen-

tal Organisations and Non-Governmental Organisations shelter functions. This 

would also contribute to ensure the independent status of these organsiations, in 

particular NGOS.“ (Ebenda: 10)  

 

Michael Zürn und Bernhard Zangl fassen die Merkmaler einer postna-
tionalen Transformation von Sicherheitspolitik in eine internationale 
‚Mehrebenenpolitik‘ wie folgt zusammen: 
 

„Die zentralen Sicherheitsprobleme sind heute vornehmlich auf der transnatio-

nalen Ebene zu finden; 

das Regieren findet heute in internationale Sicherheitsinstitutionen vermehrt 

auf supranationaler Ebene statt; 

die Ressourcen, die für die Sicherheitspolitik entscheidend sind, verbleiben 

weiterhin auf der nationalen Ebene; 

die auch für die Sicherheitspolitik wichtigen Legitimierungsprozesse haben 

sich zunehmend auf die transnationale Ebene verlagert.“ (Zangl/Zürn 2003: 

272) 
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4.3.8 Internationale Organisationen und die Produktion 
der ‚abject identity‘ 

 
Die zunehmende Festlegung und die Verwaltungsdichte der Identität 
des „gehandelten Menschen“ wurde im Zuge der 2000er Jahre durch 
politische Instrumente wie z.B. der Brüsseler Erklärung oder den poli-
tischen Erklärungen der SPTF manifestiert.77 Es scheint jedoch, dass 
die Intensität der Beschreibungstechnologien stetig zunimmt, während 
die Zahlen von identifizierten Opfern auf einem niedrigen Niveau 
gleich bleiben. Sie halten auf keinen Fall Stand mit den hoch angesetz-
ten Schätzungen, die jahrelang anti-traffficking-Ressourcen mobilisier-
ten. 

In ihrer umfangreichen Analyse der internationalen anti-traf-
ficking-Politiken kommt die Juristin Venla Roth zu einem ernüchtern-
den Ergebnis:  

 
„The study argues that the most serious challenge of the current anti-trafficking 

strategies and activities is the large discrepancy between the estimated number 

and the actual amount of identified and assisted victims of human trafficking.“ 

(Roth 2012: 287) 

 
Das US State Department hat in einer Broschüre aus dem Jahr 2004 
geschätzt, dass jährlich ca. 800.000 Menschen grenzüberschreitend 
gehandelt werden (U.S. State Department 2004). Diese Zahl taucht in 
US-Regierungsdokumenten wiederholt auf, allerdings mit unterschied-
lichen Zuschreibungen. Während sich die Zahl 2004 ausnahmslos auf 
Menschenhandel in die sexuelle Ausbeutung bezog, wird die gleiche 
Zahl im US TIP Report 2008 auf alle Formen von Menschenhandel 

                                                             
77  Siehe z.B. Stability Pact Task Force on Trafficking in Human Beings in 

South Eastern Europe, Regional Ministerial Forum: Legalization on the 

Status of Trafficked Persons. Tirana 11 December 2002. In: Stability Pact 

for South Eastern Europe Task Force on Trafficking in Human Beings, 

South Eastern Europe’s Struggle against Trafficking in Persons. 
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weltweit bezogen (US TIP Report 2008: 7). Schätzungen und Dunkel-
feldzahlen lassen sich auch in den EU-Dokumenten nach 1990 finden. 
In Ermangelung an zuverlässigen Schätzungen über die Anzahl von 
Menschenhandelsopfern und an den damit verbundenen Verfahren 
nutzten seit 2008 sowohl die US- als auch die EU-Behörden die Schät-
zungen der ILO zur Zwangsarbeit, die sich im zweistelligen Millio-
nenbereich befinden, als Referenz in ihren anti-trafficking-Dokumen-
ten (US TIP Report 2008: 7). 

Die US-Regierung hat durch die Trafficking Victims Reauthoriza-
tion Act (TVPRA) von 2003 eine Erweiterung des Gesetzes TVPA von 
2000 verabschiedet, welche ausländische Regierungen auffordert, 
Ermittlungs- und Strafverfolgungsdaten von Menschenhandel an die 
USA zu überliefern. Diese gesetzliche Aufforderung zur zwischen-
staatlichen Zusammenarbeit wird mit dem jeweiligen staatlichen 
Eigeninteresse begründet, sich im jährlichen globalen US-Ranking von 
nationalstaatlichen anti-trafficking-Maßnahmen möglichst positiv zu 
präsentieren (TVPR 2003).  

Die gesammelten und erstmalig im sog. TIP-Report von 2008 ver-
öffentlichten ‚Global Law Enforcement Data‘ sind nicht annähernd 
übereinstimmend mit den in der gleichen Publikation vorgenommen 
Schätzungen von ca. 800.000 gehandelten Menschen jährlich:78 

 
Tabelle 14 

Year Prosecutions Convictions 

2003 7.992 2.815 

2004 6.885 3.025 

2005 6.178 4.379 

2006 5.808 3.160 

2007 5.682 3.427 

                                                             
78  Die Zahlen sind folgender Publikation entnommen : United States of Ame-

rica Department of State, Trafficking in Persons Report, June 2008, S. 37. 
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  Zahlen von offiziell registrierten Opfern von Menschenhandel werden 
weltweit durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) 
gesammelt und durch das United States Government Accountability 
Office (GAO) ausgewertet. In ihrem Bericht von 2006 zu Menschen-
handel wurden folgende Zahlen und deren Kontext veröffentlicht: 
 
„While the information on trafficking victims collected by U.S. agencies is 

fragmented, the database created by IOM allows for the development of a 

useful, in-depth profile of traffickers and their victims across 26 countries. 

Although IOM’s data are limited to countries where IOM provides direct assis-

tance to trafficking victims, has a short history of about 7 years, an may not be 

easily generalizable, it is the only one of the four databases that contains data 

directly obtained from victims. Drawing from more than 7000 cases, it includes 

information about the victims’ socioeconomic profile, movement, exploitation, 

abuse, and duration of trafficking.“ 79 

 
IOM generiert und verwaltet mit dem ‚Counter Trafficking Module‘ 
(CTM) eine globale Datenbank über Opfer von Menschenhandel, die 
bis Mai 2006 9.276 registrierte Fälle vorweisen konnte. CTM ermög-
licht IOM die individuelle Rekonstruktion der Menschenhandelsfälle 
und sammelt über ihre Feldmissionen umfangreiche persönliche Daten 
und Details des erlittenen Verbrechens.80 

Die zwischen 1999 und 2005 in 26 Ländern durch IOM registrier-
ten 7.711 Opfer stehen nicht nur im Gegensatz zu den Schätzungen, die 
sich auf jährlich 800.000 Opfer weltweit beziehen, sondern auch zu 

                                                             
79  United States Governemnt Accountability Office (GAO), Report to the 

Chairman, Committee on the Judicary and the Chairman, Committee on In-

ternational Relations, House of Representatives, Human Trafficking, better 

data, strategy, and reporting needed to enhance U.S. antitrafficking efforts 

abroad. GAO-06-825. July 2006, S. 20-21. 

80  Siehe IOM: Beneath the surface und eine Projektbeschreibung zu CTM auf 

www.iom.int. 
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den Ressourcen, die durch die USA weltweit zur Verfügung gestellt 
werden durch verschiedene US-Behörden: In den Jahren 2001-2005 
wurden 373.730.000 USD ausgegeben (GOA 2006: 9). Trotz der Res-
sourcenbindung, die der ,Krieg gegen den Terror‘ nach 9/11 mit sich 
führte, wurden die Finanzierungen weltweit von Menschenhandelspro-
grammen durch das State Department vom Steuerjahr 2001 
(11.470.000 USD) zum Steuerjahr 2002 mit 23.010.000 USD fast ver-
doppelt (U.S. GOA 2006: 9). 

Maßnahmenkataloge und Handbücher internationaler und zivilge-
sellschaftlicher Akteure zum Umgang mit gehandelten Menschen sind 
gefüllt mit Zuschreibungen, Verhaltensweisen und Merkmalskriterien. 
Der gehandelte Mensch ist das Fremde, das zu erkennen und zu be-
schreiben gilt. Auffallend ist dabei das Fehlen federführender fachspe-
zifischer Diskurse, die eine Einordnung des gegebenen Problematisie-
rungsfeldes Menschenhandel in traditionale Wissensdiskurse einbauen 
würde. 

Als Vergleich kann der völkerrechtliche und politisch-program- 
matische Umgang mit Folteropfern herangeführt werden. Diese werden 
durch einen dominierenden medizinischen Diskurs verwaltet, d.h. 
Regierungstechnologien im Bereich der Folteropfer werden aus der 
Medizinwissenschaft abgeleitet (siehe Istanbul Declaration 1999/ 
2004). 

Flüchtlinge wiederum unterliegen hauptsächlich einem völkerrecht-
lichen Diskurs, der auf der Genfer Konvention beruhende Schutzmaß-
nahmen in den Zielländern definiert (siehe Genfer Konvention).  

Der gehandelte Mensch ist aufgrund einer fehlenden Status-
Definition ausschließlich als Opfer des Straftatbestandes Menschen-
handel definiert und den programmatischen Zuschreibungen Nichtre-
gierungsorganisationen überlassen.81  

                                                             
81  Hier gilt vor allem die völkerrechtliche Definition des Palermo-Protokolls, 

welches durch die unterzeichnenden Staaten in nationales Strafrecht über-

nommen wurde.  
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Im Folgenden sollen zwei Instrumente zum Umgang mit gehandel-
ten Menschen analysiert werden, die als Beispiel für Policy-Gestaltung 
durch internationale Akteure dienen.  

 

The IOM Handbook on Direct Assistance for  
Victims of Trafficking82 
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) wurde 1951 als 
logistische Unterstützung für Regierungen und das UNHCR gegründet. 
Das Hauptbetätigungsfeld war die Rückführung von MigrantInnen in 
das jeweilige Herkunftsland. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
IOM zur zweitgrößten zwischenstaatlichen Organisation im Bereich 
Migration entwickelt (Georgi/Schatral 2011: 195). Die Finanzierung 
von IOM verläuft projektgebunden durch nationalstaatliche Regierun-
gen. Aus Ermangelung an strukturellen Zuwendungen und der dadurch 
entstehenden Abhängigkeit von projektgebundener Akquise folgt IOM 
einem quasi-privatwirtschaftlichen Habitus (Fabiani 2010: 63). 

In der institutionellen Eigenlogik versteht sich IOM als Dienstleis-
ter für Regierungen und MigrantInnen im inhaltlichen Rahmen ihres 
Mandates der „human and orderly migration.“ 

Unter dem Gesamtkonzept des Migrationsmanagements hat Fabian 
Georgi die Kernbereiche von IOM folgende Tätigkeiten aufgeschlüs-
selt (Georgi 2010: 47-48): 

 
• Unterstützung von MigrantInnen durch Umsiedlungen, Arbeitsbe-

schaffung und Sprachkurse; 
• Aufbau von Kapazitäten für Regierungen in der Migrationskontrol-

le; 
• operative Tätigkeiten in der Migrationskontrolle; 
• Mitbewerber im humanitären Markt von Katastropheneinsätzen; 
• diskursive Praktiken im Kampf um die internationale Vormacht der 

Migrationspolitik.  

                                                             
82  IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking. Geneva 

2007. 
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 Kritische WissenschaftlerInnen sehen die Methode des Migrationsma-
nagements sowie die auf ständige Akquise ausgerichtete Strategie von 
IOM als quasi-privatwirtschaftliches Unternehmen als Unterminierung 
einer politischen Debatte von Migration: 

 
„What previously was politics of migration with all its connotations – princi-

ples, power, interests and conflicts – has been transformed into nondescript, 

apolitical migration management. By depoliticizing migration and migration 

control in this way, IOM also implicitly denies its own specific political and 

institutional interest, its structural and financial dependencies.“ (Georgi 2010: 

64) 

 
Mit IOM und ICMPD tritt eine neue Qualität von Akteuren in die 
internationale Arena. Im Unterschied zu staatlichen Behörden sind 
diese Akteure keinen demokratischen Verfahren unterworfen. Sie sind 
auch nicht in der Interessenspolitik von Nichtregierungsorganisationen 
tätig. Ihre programmatische Ausrichtung wird durch die Proklamation 
auf Expertenwissen legitimiert. Die Übersetzung der Kritik am Kon-
zept des ‚migration managements‘ auf die anti-trafficking Programme 
von IOM bedeutet analog ein Fehlen von (zivilgesellschaftlichen) 
Gegendiskursen. Die als technisch dargestellte Notwendigkeit eines 
,Migrationsmanagements‘ ist in dieser Lesart die angemessene Inter-
vention gegen transnationale Verbrechen. Die Programme basieren laut 
IOM auf Expertise und Erfahrung und nicht auf politischen Entschei-
dungen oder Kompromissen. Deutlich wird diese Herangehensweise in 
einem Absatz des IOM Handbuchs, in dem die Organisation Stellung 
zur sprachlichen Handhabung des Phänomens der bezahlten sexuellen 
Dienstleistung nimmt: 
 

„There is much debate about the choice of terminology when speaking of 

,prostitution‘ as opposed to ,commercial sex work‘, with terminology often 

reflecting the ideological position of the speaker. In the context of this report, 

we speak of prostitution and prostitutes. However, the choice of working does 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


EMPIRISCHE DOKUMENTENANALYSE | 195 

not imply any ideological stance on the part of IOM nor should the use of the 

words ,prostitute‘ and ,prostitution‘ imply a negative judgment of persons 

engaged in such activity.“ (IOM 2007: preface) 

 

Sabine Hess reflektiert den Ansatz des ‚migration management‘ und 
dessen Akteure als ein ‚neo-liberales Projekt‘ und beschreibt, dass die 
akademische und aktivistische Kritik daran sich vor allem auf die 
undemokratische Politikgestaltung dieser Akteure bezieht. 

 

„But there is more to it [...] as empirical studies on the ,new soft modes of 

governance‘ in the context of the EU hint at. More and more narratives and 

instruments are being applied which are knowledge based, allegedly ,politically 

neutral‘, purely ,technical‘ and ,scientific‘. The social scientists Isabelle Bruno, 

Sophie Jacquot and Lou Mandin analyze these practices as ,technologies of 

performance‘ and modes of ,governance through knowledge‘ which transform 

the rationality of the debat and the logic of practice from a political into a 

managerial one. They write: ’Decoding its modus operandi entails understand-

ing how this managerial technique converts political issues into target figures 

and it translates questionable premises into sound facts’.“ (Hess 2010: 106) 

 
Auffallend in der Einleitung des IOM-Handbuches ist die Abwesenheit 
von securitization-Strategien, d.h. es liegen keine quantitativen oder 
inhaltlichen Bedrohungsbeschreibungen durch den Menschenhandel 
vor, die eine programmatische Festschreibung von Unterstützungsme-
chanismen legitimieren würden. Die dargestellte Motivation für das 
Herausgeben des Handbuchs liegt allein in der Weitergabe der spezia-
lisierten Expertise, die IOM in den Jahren angesammelt hat: 

 
„IOM has had some 13 years of experience in implementing counter-trafficking 

activities and has provided assistance to over 14.000 victims of trafficking in 

all regions of the world. With a growing number of organizations, especially 

local NGOs, now providing or intending to provide assistance to victims of 

trafficking, IOM would like to share its experience and lessons learned.“ 

(Ebenda: preface v) 
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Durch diese Rahmung positioniert sich IOM als dominierender Akteur 
im Sicherheitsdiskurs von Menschenhandel und formt, legitimiert 
durch die angegebene 13-jährige Expertise, das Sicherheitsdispositiv 
der anti-trafficking Politiken.  

Die Struktur des Handbuchs ist in sechs Kapitel unterteilt und um-
fasst folgende Bereiche: 

 
• Security and personal safety 
• Screening of victims of trafficking 
• Referral and reintegration assistance 
• Shelter guidelines 
• Health and trafficking 
• Cooperation with law enforcement authorities 
• Appendix I Ethical principles in caring for and interviewing traf-

ficked persons 
• II Interview Checklist 
• Appendix III Glossary 

 
Im Folgenden werden schwerpunktartig die Einleitung, d.h. das Narra-
tiv und der Kontext des Instruments, sowie die politischen Maßnahmen 
zur Hervorbringung der Identität des gehandelten Menschen, seine 
Registrierung (Chapter 2 Screening of Victims of Trafficking) und 
seine sicherheitspolitische Behandlung (Chapter 1 Security and Perso-
nal Safety) dargestellt. 

Das einleitende erste Kapitel beschäftigt sich mit ‚Security and 
Personal Safety‘, die sich jedoch nicht, wie der Titel des Buches es 
vermuten lässt, mit der Sicherheit des Opfers von Menschenhandel 
befasst, sondern mit der Sicherheit der Beratungsorganisation vor dem 
Opfer. Diese Sicherheit soll durch drei Schritte gewährt sein: Bevor 
überhaupt ein Kontakt zu einem möglichen Opfer hergestellt ist, wird 
eine allgemeine Sicherheitseinschätzung des Falles empfohlen (1.1. 
risk assessemnt), danach sollten Sicherheitsstandards für die Erhebung 
und Lagerung persönlicher Daten der Opfer eingerichtet werden (1.2. 
Handling and security of confidential personal and trafficking data), 
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um anschließend einen ersten Kontakt und Befragung mit dem Opfers 
gesichert durchzuführen (1.3. Best Safety Practice – Service Delivery 
Organisation Staff). 

Diesen Paradigmenwechsel im anti-trafficking-Diskurs, in dem das 
Sicherheitsreferenzobjekt vom Opfer des Menschenhandels auf den 
professionellen anti-trafficking-Akteur verschoben wird, legitimieren 
die Autoren durch Tatsachenbehauptungen, deren empirischer Nach-
weis jedoch nicht angeführt wird: 

 

„Total security cannot be guaranteed in any situation and, while in many cases 

no risk to service delivery personnel will be involved, it is a fundamental prin-

ciple of best security practice to consider each case from the outset as a poten-

tial security risk, and for security risk and risk management to be assessed 

according to the known circumstance of each case.“ (Ebenda: 3) 

 
Diese Zielbeschreibung von IOM offenbart den „Selbstzweckcharak-
ter“ (Kaufmann 1969) von Sicherheit: In Abwesenheit eines rechtli-
chen Spezialisierungsdiskurses, der die Rechtsansprüche und den Sta-
tus des Opfers definieren und das staatliche Handeln dementsprechend 
gestalten würde, übernimmt das Konzept der Sicherheit den Gestal-
tungsraum und richtet es als leitendes Prinzip für die Verwaltung des 
Opfers ein. IOM formt auch den Bereich der Sicherheit, analog zur 
Migration, durch eine privatwirtschaftliche Managementsprache und 
entzieht den Bereich dadurch einer Politisierung (Georgi 2010: 64). 

 

„Each risk assessment, be it generic, review or specific, must be accompanied 

by a risk management plan designed to address the areas of risk identified 

during the assessment process: 

The initial generic review should be accompanied by a risk management plan 

[…]; as a risk assessment review is carried out as part of the continuity plan 

[…]; whenever an immediate review was conducted in response to a specific 

threat or event, it must be accompanied by an updated risk management plan 

designed to address the new risk.“ (IOM 2007: 7) 
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Die Transformation des gehandelten Menschen vom passiven und 
traumatisierten Opfer, wie es der ‚Gewalt gegen Frauen‘-Kontext vor-
schlug, in ein ‚Gefahrengut‘, dem mit hoher Sicherheitsstufe begegnet 
werden muss, kommt besonders in dem Bedrohungsszenario der ‚Infil-
tration‘ zum Ausdruck. Die AutorInnen verweisen auf eine Möglich-
keit der Unterminierung von Opferschutzeinrichtungen durch vermute-
te und manipulierte Opfer von Menschenhandel, die noch unter der 
Kontrolle der Menschenhändler agieren (ebenda: 10). IOM schlägt 
einen Katalog von Vorsichtsmaßnahmen für den Erstkontakt mit dem 
Opfer vor, der auf der institutionellen Eigenlogik einer spezialisierten 
Strafverfolgungsbehörde beruht und dem Opfer mit Tätermaßnahmen 
und Misstrauen begegnet: 

 

„Service deliver organization organization personnel may be required to deal 

with trafficking victims at the office or at other locations, such as police sta-

tions, detention centres, and the offices of lawyers or of other partners: the 

following procedures should be followed: 

[…]Upon arrival at the office, the victim should be vetted at the door, either on 

the closed circuit television (CCTV) system or via the ,spy hole‘ in the door. 

[...] Under no circumstances should an interview take place at any address 

provided by the victim.“ (Ebenda: 12) 

 
Bevor ein Opfer von Menschenhandel in einer Hilfseinrichtung aufge-
nommen wird, soll ein umfangreiches ‚Screening‘ durchgeführt wer-
den, einem Verfahren der ‚Opfererkennung‘, dem das IOM Handbuch 
ein eigenes Kapitel widmet (Chapter 2 Screening of Victims of Traffi-
cking). Der Prozess des ‚Screenings‘ ist dem medizinischen Diskurs 
entnommen und wird dort als Verfahren zur Erkennung von Krank-
heitserregern eingesetzt. 

IOM hat für die globale Datenbank für Opfer von Menschenhandel, 
die 1999 eingerichtet wurde (U.S. State GAO 2006: 44), ein Screening-
Verfahren entwickelt, das die für notwendig erklärten Daten der Opfer 
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erhebt.83 Ein solches Screening-Verfahren empfiehlt IOM auch für die 
Qualifizierung von Opfern für die Inanspruchnahme von sicherer 
Unterkunft und Beratung: 

 

„It is important to properly screen persons referred as trafficking victims to 

service delivery organizations for assistance to ensure that they are in fact 

trafficking victims and not smuggled or other irregular migrants […]. Further-

more, care should be taken to assess whether the presumed victim is in fact not 

a victim of trafficking or someone in need of assistance, but someone actually 

trying to infiltrate the service organization for other motives.“ (IOM 2007: 17) 

 
Die Kontrollmechanismen des Zugangs von Hilfsangeboten gehen über 
die mögliche Bedrohung durch Infiltrierung hinaus und soll gewähr-
leisten, dass keine unbefugten Menschen, wie irreguläre MigrantInnen 
oder eingeschleuste Menschen, von Opferschutzmaßnamen profitieren. 

                                                             
83  Die dazu entwickelten Datenerhebungsbögen, die sog. ,Screening interview 

form‘, beinhalten 23 Fragen für Opfer zur detaillierten Erfassung der 

durchlittenen Phasen des Menschenhandels, u.a. Fragen zu sehr sensiblen 

Bereichen wie der physischen, sexuellen oder psychologischen Gewalt-

erfahrung und der Drogennutzung. Im Falle einer angegebenen Ausbeu-

tungserfahrung in der Prostitution werden detaillierte Angaben zu den se-

xuellen Handlungen abgefragt: „If exploitated for prostitution (sexual ex-

ploitation): Denial of freedom to refuese client? Yes/No, if yes, how by? 

Receiver/Exploiter/Clients/Other; Denial of freedom to refuse certain acts? 

Yes/No, if yes, who by? Receiver/Exploiter/Clients/Other; Denial of free-

dom to use condom? Yes/no, if yes, who by? Receiver/Exploiter/ Clients/ 

Other. Other means of control? Specify:“ Die Fragebögen beinhalten auch 

die Angaben der persönlichen Daten, wie z.B. Name, Geburtsdatum, Ge-

burtsort, Staatsbürgerschaft und ethnische Zugehörigkeit. Die Fragebögen 

sind in der folgenden Kompilation veröffentlicht: United Nations Office on 

Drugs and Crime: Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Global Pro-

gramme against Trafficking in Human Beings. New York 2008, S. 257ff. 
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Die in dem Handbuch aufgeführten menschenrechtlichen Prinzipi-
en stehen in einem starken Gegensatz zum grundlegenden Muster des 
Handbuchs, das den gehandelten Menschen als Sicherheitsobjekt ver-
waltet und erfasst. (ebenda: preface). 

Das Handbuch führt ‚key guidelines‘ an, die allen weiteren Maß-
nahmen in der Umsetzung zu Grunde liegen sollen. Diese guidelines 
setzen sich zusammen aus dem entwicklungspolitischen Paradigma des 
‚do no harm‘, sowie der menschenrechtlichen Prinzinpien der ‚self-
determination, participation, non-discrimination, right to privacy“ 
(ebenda: preface) 

IOM richtet sich mit seinen empfohlenen Verwaltungsstandards an 
eine nicht näher bestimmte Gruppe von Akteuren: „all organisations 
providing […] assistance to victims“ (ebenda: 5). Vor dem Hinter-
grund der undefinierten Gruppe der „gehandelten Menschen“ richten 
sich die Policy-Instrumente zu deren Verwaltung und Erfassung eben-
falls an eine ungenaue Bandbreite von Regierungs-, Zwischenstaatli-
chen,- und Nichtregierungs-Organisationen aus dem neu entstandenen 
Feld der anti-trafficking-Politiken. IOM geht in seinem Handbuch von 
einer hierarchielosen Gruppe von Akteuren aus, in denen der National-
staat als ‚primus inter pares‘ keine besondere Stellung hat (Pospisil 
2011). Im Gegensatz zu SPTF und ICMPD verweist IOM nicht auf das 
Prinzip der ,governmental ownership‘. Die fast schon als Autonomie 
zu bezeichnende Stellung von IOM in ihrer Unabhängigkeit gegenüber 
staatlichen Regelwerken wird im folgenden Zitat aus einem IOM 
Datenschutz-Handbuch deutlich:  

 
„The collection and processing of personal data should be in accordance with 

the IOM principles, which are based on relevant international instruments and 

standards. Compliance with national data protection legislation should not be 

automatic. Whether or not IOM complies with national data protection legisla-

tion will depend on the circumstances of the particular case and whether the 

law in question is consistent with the IOM principles and guidelines.“ (IOM 

2010: 21) 
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Die unterschiedlichen, im IOM-Opferschutz-Handbuch angesproche-
nen Akteure können sich nicht auf ein gemeinsames Wissensgefüge 
berufen und kreieren durch ihre eigenen entworfenen Maßnahmen und 
Tatsachenfeststellungen einen neuen Spezialisierungsdiskurs, der 
durch Menschenrechtsproklamation die Versicherheitlichungsstrate-
gien legitimiert. 

Der Aufbau eines transnationalen Akteursnetzwerks für die Erken-
nung und Rückführung von Opfern liegt auch im Zentrum der ‚Trans-
national Referral Mechanisms‘ (TRM), die durch das International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD) entwickelt wurde. 

Das ICMPD ist eine hauptsächlich in Europa operierende ‚consul-
tancy institution‘ für den Bereich der Migrationspolitik. Es wurde 1993 
mit Sitz in Wien gegründet mit dem Ziel, „to serve as a support mech-
anism for informal consultations and to provide expertise and efficient 
services in the newly emerging landscape of multilateral cooperation 
on migration and asylum issues.“ (ICMPD website 2009, zitiert nach 
Hess 2010: 97).  

Seit 2003 hat ICMPD verschiedene Handbücher, Schulungsmate-
rialien und Richtlinienvorschläge im Bereich der Menschenhandelsbe-
kämpfung herausgegeben. Die Organisation griff 2006 die Idee des 
OSCE/ODIHR governance-Konzepts der ‚National Referral Mecha-
nisms‘ (Kröger et al. 2004) auf und entwickelte daraus die ‚Transna-
tional Referral Mechanism‘ (TRM), die ICMPD in das Narrativ des 
,migration managements‘ übersetzte. In Zusammenarbeit mit Behör-
denvertreterInnen in Südosteuropa wurde ein transnationales Akteurs-
netzwerk aktiviert, das auf der Grundlage von ausgehandelten ‚Stan-
dard Operation Procedures‘ grenzüberschreitende Opfererkennungs-
verfahren, Rückführungen und re-integrative Maßnahmen fördern. 

Kernstücke des TRM sind fünf ‚Standard Operation Procedures‘ 
(SOPs) zu folgenden Verfahren:  

 

„SOP 1: Identification; 

SOP 2: First Assistance and Protection; 

SOP 3: Longer-Term Assistance and Social Inclusion; 
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SOP 4: Return; 

SOP 5: Criminal and Civil Proceedings.“ (ICMPD 2009: 6) 

 
Die Richtlinien und die Handhabung zum Umgang mit Menschenhan-
delsopfern richten sich an eine unklar definierte Akteursgruppe: 

  
„Practitioners and specialists of anti-trafficking NGOs, GOs, IOs and others: 

Drop-in workers, shelter workers, case managers, psychologists, counselors, 

interpreters, intercultural mediators, lawyers, legal guardians, law enforcement 

officers, labor inspectors, public prosecutors and judges, policy-makers and 

planners, others.“ (Ebenda: 32) 

 

ICMPD zieht aus der multi-disziplinären Teilnahme von verschieden 
Akteuren die Legitimation für die Ausarbeitung und Durchführung der 
grenzüberschreitenden Maßnahmen. 
 

 „[…] The Guidelines promote the concepts of government ownership, civil 

society participation and multi-disciplinary approach as a prerequisite for a 

sustainable and comprehensive national anti-trafficking response.“ (Ebenda: 8)  

 
Zentrales Legitimationsmittel ist die ‚governmental ownership‘, eine 
Maßnahme, die durch eine Partnerschaft von unterschiedlichen Akteu-
ren entstanden ist und sowohl die Zivilgesellschaft (NGO network 
ACTA), eine in der Region ansässige Nationalstaatliche Behörde (Mi-
nistry of Internal Affairs of Bulgaria), eine UN-Organisation (UNICEF 
Regional Office CEE-CIS) sowie eine ad-hoc-Struktur (Migration, 
Asylum and Refugee Regional Initiative MARRI) miteinbeziehen. Die 
Umsetzung der Maßnahme in der Region Süd-Osteuropa wurde durch 
ein multi-disziplinäres Team durchgeführt (ebenda: 7). 

 

 „[…] experience has shown that institutionalized cooperative frameworks, 

including all concerned state and no-state actors, are dispensable.“ (Ebenda: 9) 
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Die Ausdifferenzierung der Akteursebene wird in dem Kapitel der 
‚guiding principles‘ behandelt. Von insgesamt sechs Leitprinzipien 
beschäftigen sich dort vier mit strukturellen Umsetzungsfragen (go-
vernment ownership, civil society participation, multidisciplinary and 
cross-secrtoral approach, sustainability) (ebenda: 26) während nur zwei 
der ,guiding principles‘ auf eine Policy-Ebene Bezug nehmen (human 
rights-based approach, special measures for child victims of traffi-
cking) (ebenda: 27). 

Ausgangspunkt für die Entwicklung der TRM-Richtlinien ist die 
Annahme eines nicht ausreichend mit Qualitätsstandards ausgestatte-
nen Systems, die nicht eingehender belegt und ebenfalls – wie das 
IOM Handbuch – im Modus einer Management- Sprache gehalten ist: 

 
„Efficient and comprehensive standard operating procedures according to 

defined quality standards are missing, creating not only serious gaps in protec-

tion and assistance to victims of trafficking but also yielding a low level of 

sustainability.“ (Ebenda: 8) 

 
Das Einführen von Richtlinien der TRMs begründet ICMPD ferner 
damit, dass existierende transnationale Weiterleitungsmechanismen 
nicht institutionalisiert sind und daher eine verlässliche Struktur benö-
tigen, die es aufzubauen gilt. In ihrer Argumentation wird suggeriert, 
dass TRMs ein feststehendes, international verständliches und ge-
bräuchliches Instrumentarium ist, das allein durch technische Hilfsmit-
tel verbessert werden muss.  
 

„Transnational referrals are not institutionalized. Presently the referral of vic-

tims of trafficking across borders happens mostly on an ad hoc basis and relies 

upon personal contacts between officials from the countries involved.“ (Eben-

da: 8) 

 
Bemerkenswert an dieser Argumentation von ICMPD ist, dass der 
Begriff des TRM durch ICMPD erst erfunden und 2006 erstmals in 
dem Pilotprojekt von ICMPD in den öffentlichen anti-trafficking-Dis-

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/transcript.9783839426401.85
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


204 | DIE SICHERHEIT DER MENSCHENRECHTE 

kurs eingebracht wurde. Die AutorInnen des Richtlinienhandbuches 
stellen die Existenz der TRM als ein selbsterständlich legitimes, quasi-
völkerrechtlich abgesegnetes, bewährtes Instrumentarium der grenz-
überschreitenden Opfererkennung, -unterstützung und –rückführung 
dar. 

Hierbei wird ausgeblendet, dass die grenzüberschreitende behördli-
che Zusammenarbeit im Allgemeinen und die grenzüberschreitende 
Rückführung von Menschen im Besonderen, völkerrechtlich verbindli-
chen Prinzipien unterliegen. Behördliche Abschiebungen von Personen 
in ihre Herkunftsländer oder Drittstaaten sind völkerrechtlich durch die 
Genfer Flüchtlingskonvention geregelt. Die Rückführung von Personen 
in einen anderen Staat ist durch den Non-Refoulement Grundsatz ver-
boten, wenn diesem Menschen dort Folter oder andere Härtefalle dro-
hen (Sölkner/Uhl 2008: 82). Dies wird in den Rückkehrprogrammen 
von zwischenstaatlichen Organisationen dadurch umgangen, dass sie in 
ihrer sprachlichen Formatierung auf dem Konzept der Freiwilligkeit 
der rückkehrenden Menschen beruhen, da die staatliche Erzwingung 
einer Ausreise rechtlich begrenzt ist.84  

Das Konzept der ‚Weiterleitung‘ (englisch: ‚Referral‘) bezieht sich 
daher in existieren Opferschutzprogrammen – nicht nur im anti-
trafficking-Bereich, sondern auch in anderen Sektoren – ausschließlich 
auf die innerstaatliche Weiterleitung eines Opfers von der Behörde 
oder der Telefonberatung zu einer spezialisierten Einrichtung, die dem 
Opfer qualifizierte Hilfe entgegenbringen kann. (Kröger et al. 2004). 

 Die Übersetzung dieses Konzepts in eine grenzüberschreitende 
Weiterleitung von Opfern durch ICMPD ist daher ein Novum und 
bewegt sich in einem völkerrechtlichen Graubereich.  

Die amerikanische Soziologin Kim Lane Scheppele beschreibt eine 
ähnliche Entwicklung in der Anti-Terrorismus-Politik nach 9/11. Die 
securitization-Strategie der Bush-Administration in der unmittelbaren 

                                                             
84  IOM betreibt unter anderem ein ‚assisted voluntary return programme‘, das 

auch im Feld der anti-trafficking-Politiken genutzt wird (Sölkner/Uhl 2008: 

78). 
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Folge der Anschlägen in New York und im Pentagon schuf eine neue 
Terminologie des ‚enemy combatant‘, um verdächtigte US-Staatsbür-
ger und Ausländer ohne Gerichtsverfahren und Einspruchsmöglichkeit 
langfristig in Gewahrsam zu nehmen: 

 
„Shortly after 9/11, the Bush Administration began making plans for the deten-

tion of terrorism suspects, newly labeled ,enemy combatants‘ at Guantanamo 

Bay, Cuba […]. The term ,enemy combatant‘ seems to have been helpful to the 

Administration precisely because it was not an existing term of art with clear 

legal boundaries. The idea of the enemy combatant served to conflate the idea 

of an ,unlawful combatant‘ who may be tried under the Geneva Conventions 

for violations of the laws of war with an ,enemy‘ who has important protections 

under the Geneva Conventions. Under international humanitarian law, an 

enemy may be detained for the duration of the war and an unlawful combatant 

loses the protections that lawful combatants are granted under the law of war. 

Such an enemy may be tried for killings and other violent conduct that trans-

gress ordinary civilian law that could not be charged as crimes under the law of 

war. The mix of the tow categories was accompanied by an assertion that those 

affiliated with al Qaeda were not in fact covered by the Geneva Conventions at 

all. […] Because ,enemy combatant‘ did not have a clear legal definition, its 

meaning shifted over the years of the Bush Administration’s anti-terror cam-

paign, before the Obama Administration completely disavowed the category.“ 

(Scheppele 2012: 111) 

 

ICMPD initiiert transnationale Akteursnetzwerke, die grenzüberschrei-
tende Weiterleitung von Opfern organisiert, obwohl die Abschie-
bung/Ausweisung von Menschen durch staatliche Behörden völker-
rechtlich klar geregelt ist. Die Legitimierung dieser Policy-Entwürfe ist 
durch den rhetorischen Verweis auf menschenrechtliche Standards in 
der Einführung gesichert:  

 

„The document is fully in line with human rights guidelines, such as the United 

Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Traf-

ficking as well as with latest international and EU standards and policy 
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devlopments and takes national good practicies into consideration.“ (Ebenda 

2009: 7)  

 
Kritische Gegendiskurse werden durch die Verweise sowohl auf die 
menschenrechtlichen Prinzipien als auch auf die angeführte Erfahrung, 
Expertise und Auswertung ausgehebelt, die hinter dem Konzept der 
„best practices“ vermutet wird. 

ICMPD hat mit den TRMs ein Erkennungsmodell für gehandelte 
Menschen entwickelt, das ähnlich der IOM-Opfermaßnahmen auf die 
Methoden der Erkennung, Erfassung und Registrierung von Opfern 
ausgerichtet ist. Gemäß der ICMPDs ‚Standard Operating Procedures‘ 
findet die Opfererkennung in zwei Stufen statt: einer vorläufige Identi-
fizierung durch einen nicht näher definierten beauftragten Akteur, der 
Teil des transnationalen Netzwerkes ist; des Weiteren sollen dem Op-
fer die Grundbedürfnisse zugesichert werden, einschließlich einer 
sicheren Unterkunft, Verpflegung und Möglichkeiten sprachlicher 
Übersetzung. (ebenda: 35). 

In dieser Phase wird ein Sicherheitsplan erstellt, der durch einen 
beauftragten Akteur folgende Informationen über das Opfer erfasst: 

 
• Gesundheitszustand: Körperliche Symptome und Schmerzen; 
• geistige Gesundheitsprobleme wie Stress, Angst, posttraumatisches 

Stress-Syndrom; 
• aktuelle oder frühere Verletzungen wie z.B. Selbstmordversuche, 

Selbstverletzungen; 
• Behinderungen: Herzkranzgefäßkrankheiten, Epilepsie, Asthma; 
• ansteckende Krankheiten: TB, Hepatitis B, Geschlechtskrankhei-

ten; 
• Abhängigkeiten: Alkohol, Drogen, Spielen. (Ebenda: 63) 

 
Neben diesen hochsensiblen Angaben werden Informationen zu Orten 
und Personen abgefragt, die ein vermutetes hohes Gefährdungspoten-
tial besitzen (ebenda: 62). 
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Die zweite Stufe der Opfererkennung wird durch einen beauftrag-
ten Strafverfolgungsakteur durchgeführt. Dieser unternimmt eine ein-
gehende Befragung zu den einzelnen Phasen des erlittenen Verbre-
chens und entscheidet aufgrund dieser Daten, ob die befragte Person 
den offiziellen Status eines Opfers von Menschenhandel zuerkannt 
bekommt. Diese Entscheidung wird dem potentiellen Opfer schriftlich 
und mündlich mitgeteilt. (ebenda: 54). 

Die grenzüberschreitende Rückführung eines offiziell anerkannten 
Opfers ist durch ähnlichen Verwaltungsaufwand geregelt. Die Organi-
sation im Zielland (referring organisation) stellt eine Anfrage an die 
jeweilige Organisation im Herkunftsland (receiving organisation) 
durch folgende Datenerhebung: 

 
„Notification of a request for assistance by the referring organisation; confirma-

tion of a request for assistance by the receiving organization; long term assis-

tance request by the referring organization; long term assistance confirmation 

by the receiving organization. The information provided by the referring organ-

ization to the receiving organization should include: name of the trafficked 

person; date of birth and place of residence; any suspected or actual medical 

condition or vulnerability of the trafficked person;security and risk assessment; 

short outline of assistance needs; […] others.“ (Ebenda: 91) 

 

Der Verwaltungsaufwand und die Bürokratie erreichen indessen Di-
mensionen eines bilateralen polizeilichen Rechtshilfeabkommens oder 
eines Gefahrenguttransports. Die Regelungsdichte um die Erfassung 
und Rückführung von gehandelten Menschen überdeckt die Tatsache, 
dass es sich ausschließlich um Opfer eines Verbrechens handelt, die 
nicht einmal als Zeugen vor Gericht aussagen oder an einem Zeugen-
schutzprogramm teilnehmen. Diese Form der Opferschutzprogramme 
fördert die Wahrnehmung von gehandelten Menschen als Risikofakto-
ren, die erfasst, überstellt und gesichert werden müssen. Die Gefahren-
lage wird als überaus akut dargestellt, sodass die relevanten völker-
rechtlichen Bestimmungen zu Ausweisungen und Abschiebungen von 
Menschen sowie zum Schutz persönlicher Daten übergangen werden 
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und eine Gruppe von transnationalen Akteuren ermächtigt wird, das 
Verbrechensopfer in seiner Gegenwart und Vergangenheit, Gesund-
heitszustand, mentaler Befindlichkeit und möglichen Suchtverhalten zu 
erfassen. 

 
„For the rationality of risk management, the discovery of the victims past 

traumas and abuse becomes an indicator of future risk. This particular construc-

tion of victimhood sees women as perpetuating a risk of illegal migration to 

Western society: ton contain and neutralize this risk, they are to be surveyed 

and disciplined. Risk management becomes the insidious, disavowed presence 

with the humanitarian discourse that infuses and subverts the politics of pity." 

(Aradau 2004: 276) 

 

Das IOM-Handbuch und die Richtlinien von ICMPD zu ‚Transnational 
Referral Mechanisms‘ führt den gehandelten Menschen als eine eigene 
ontologische Identität in den Diskurs des‚migration management‘ ein.  

Er zeichnet sich durch eine hohe programmatische Regulierungs-
dichte aus, die anstelle eines rechtlichen Diskurs tritt. Die neo-liberale 
Managementsprache suggeriert eine unpolitische, fakten-basierte und 
neutrale Herangehensweise und überdeckt dabei, dass eigenständige 
Policy-Regime gebildet werden, die oftmals im Widerspruch zu men-
schenrechtlichen Schutzverpflichtungen stehen.  
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